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Entwurf der Generaldiréktibn vom 10. April und der stdndigen Kommission vom 24, April 1922.

Geschatitsbericht

der

Generaldirektion der sechweizerischen Bundesbahnen

fir das

Jahry 1921

an den

schweizerischen Bundesrat zuhanden der Bundesversammlung.

(Vom 10. April 1922.)

Hochgeachteter Herr Bundesprisident!
Hochgeachtete Herren Bundesrite!

Wir haben die Ehre, Ihnen zuhanden der Bundesversammlung gemiiss Art. 17 des Riickkaufsgesectzes iiber
die Geschiftsfilhrung der Bundesbahnverwaltung fiir das Jahr 1921 zu berichten und gleichzeitig dle Rechnungen
fir diesen Zeitraum zur Grenehmlgnng vorzulegen.

ES

Die Liange der im Eigentume des Bundes stehenden Linien betrigt auf Ende 1921:

Bauléinge Betriebsldnge
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Kreis I. « . 5 5.5 & 5 5 o 5 « & « ' wvu o W 698,108 713,221
i Mywm. » » @ wis o o5 om o® 5 .6 & & 5 5 5 w A8Towug 493,890

y HI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6863 . 706,599

I L T R Y £ ¥ 11 479,527

w Yoo oo . . . . . . . . . . . . . . . . . AB00 480,299
Total 2827,150 - 2873,536

Ausserdem besorgten die Bundesbahnen den Betrieb der Nebenbahnen Vevey-Chexbres, Bulle-Romont,
Cossonay Bahnhof-Stadt, Nyon-Crassier samt Anschlusstrecke Crassier—Divonne-les-Bains, sowie der im Aus-
lande gelegenen Anschlusstrecken Koblenz Mitte Rhein-Waldshut; Les Verriéres Grenze-Pontarlier und Delle
Grenze-Delle, mit einer gesamten Betriebslinge von 49,35 km, ferner den Zugs- und Fahrdienst auf der
Nebenbahn Pont-Brassus (13,e50 km), der Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lotschberg-Simplon gehérenden
Strecke Miinster-Lengnau (12,079 km), sowie auf den den italienischen Staatsbahnen gehorenden Strecken Iselle-
Domodossola (19,068 km) und Pino-Luino (14,639 km).

A. Yerwaltungsrat.

Fiir die neue Amtsdauer vom 1. Januar 1921 bis 31. Dezember 1923 sind Bureau und stindige Kom-
mission wie folgt bestellt worden: '

Bureau: Prisident des Verwaltungsrates: Herr Stiinderat C. von Arx; Vizepriisident: Herr Nationalrat
Emil Gaudard; Stimmenzihler: die Herren Dr. Oskar Denzler und Natlonalrat Eugeéne Grand.

Stindige Kommission: Priisident von Amtes wegen: Herr C. von Arx; Vizeprisident: Herr J.
Hirter; Mitglieder: die Herren H. Calame, V. Charbonnet, J. Chuard, E. Gaudard, G. Keller,
J. Riber, W. Séinger, A. Schmid und K. Wild.




Im Bestande der Mitglieder der Gesamtbehdrde hat wihrend des Berichtsjahres folgende Anderung statt-
gefunden:

Fiir den zuriickgetretenen Herrn J. Hirter hat der Bundesrat fiir den Rest der laufenden Amtsperiode
Herrn Oskar Leibundgut, Kaufmann, Vizepriisident des kantonal-bernischen Handels- und Industrleverems,
in Bern, in den Verwaltungsrat abgeordnet.

In der stindigen Kommission ist der zuriickgetretene Herr J. Hirter, Vizepriisident, durch Herrn
R. v. Erlach, Regierungsrat, ersetzt worden. Als Vizepriésident der stindigen Kommission wurde Herr
G. Keller (Zi‘n‘ich) gewiihlt.

# #

Der Verwalfungsmt hat im Berichtsjahre 15 und die stindige Kommission 19 Sitzungen abgehalten, in
welehen die folgenden wichtigeren Geschifte behandelt worden sind: g

L. Vorlagen an den Bundesrat zuhanden der Bundesversamminng.

a. Geschiiftsbericht und Rechnungen der schweizerischen Bundesbahnen fiir das Jahr 1920.

Die Rechnungen, mit einer Bilanzsumme von Fr. 2 265 867 918. 42 und einem auf neue Rechnung vor-
zutragenden Passivsaldo der Gewinn- und Verlustrechnung von Fr. 92 737 762. 14, sowie die Geschafts-
fiihrung der Verwaltung im Jahre 1920 sind von den eidgendssischen Riten am 6. Oktober 1921 genehmigt
worden. :

b. Teuerungsz_ulagcn.

Der Bundesbeschluss vom 28. Januar 1921 betreffend die Ausrichtung von Teuerungszulagen an das
Bundespersonal im Jahre 1921 lautet:

,Art. 1. Die durch Bundesbeschluss vom 27. Apnl 1920 an das Bundespersonal fiir das Jahr 1920
bewilligten Teuerungszulagen sind, immerhin unter Vorbehalt der Ausrichtung einer Ortszulage von
Fr. 150 fir Orte mit tiber 2500 bis und mit 5000 Einwohnern und unter Beriicksichtigung verdnderter
Alters-, Familien-, Wohnorts- und Gehaltsverhiltnisse, auch im Jahre 1921 bis zu dem Zeitpunkte auszu-
richten, in, dem das neue Besoldungsgesetz in Kraft treten wird. Auch die iibrigen Bestimmungen des
erwihnten Bundesbeschlusses sind im Jahre 1921 bis zum genannten Zeitpunkt anwendbar.

Art. 2. Zur Auszahlung der Teuerungszulagen, einschliesslich der Konjunkturzulagen an die Arbeiter
der Militirverwaltung, im Jahre 1921 werden,. entsprechend der vorstehenden Bestimmung, dem Bundesrat
und der Generaldirektion der schweizerischen Bundesbahnen die ndtigen Kredite erdffnet.

Art. 3. Gegenwiirtiger Beschluss wird dringlich erklirt und tritt auf den 1. Januar 1921 in Kraft.

c. Voranschlag 'der Bundesbahnen fiir,das Jahr 1922.
Der Genehmigungsbeschluss der Bundesversammlung vom 1. Februar 1922 lautet:
sDie folgenden Voranschlige der schweizerischen Bundesbahnen fiir das Jahr 1922 werden genéhmigt:
1. Der Bauvoranschlag im Betrage von Fr. 105 802 690.
2. Der Betriebsvoranschlag, abschliessend mit Fr. 412 636 600 Einnahmen und mit Fr. 334 942 800 Ausgaben.
3. Der Voranschlag der Gewinn- und Verlustrechnung, abschliessend mit Fr. 93 007 720 Einnahmen und
mit Fr. 123 362 800 Ausgaben.
4. Der Voranschlag fiir den Kapitalbedarf im Betrage von Fr. 134 000 000.“

d. Vorentwurf zu einem Bundesgesetz betreffend das Dienstverhiéltnis und die Besol-
dungen der Bundesbeamten.

In seinen Sitzungen vom 27., 28. und 29. April, sowie vom 23. Mai 1921 hat- der Verwa]tungsrat. den
Vorentwurf zu einem Bundesgesetz betreffend das Dienstverhiiltnis und die Besoldungen der Bundesbeamten,
sowie die Einreihungsvorlage durchberaten und genehmigt. ' ‘

e. Brwerbung neuer Linien.

Am 21. Juni 1921 hat die Bundesversammlung den ihr mit Botschaft vom 21. Januar 1921 vorgelegten
Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend den konzessionsgemissen Ankauf der schweizerischen See-
talbahn durch den Bund mit folgendem Wortlaut genehmigt:

»Art. 1. Der Bund erwirbt auf dem Wege des Riickkaufs gemiiss den Bestimmungen der Bundesgesetz-
gebung und der Konzession der ‘Gesellschaft der schweizerischen Seetalbahn die Kisenbahnlinien Wildegg-
Lenzburg-Emmenbriicke und Beinwil-Miinster, die mit dem Ubergang an den Kéufer Bestandteile des

- Netzes der schweizerischen Bundesbahnen bilden werden. '

Art. 2. Der Bundesrat wird mit der Durchfilhrung des Riickkaufs auf den 1. Januar 1922 beauftragt.
Er ist jedoch ermichtigt, mit der Gesellschaft der Seetalbahn im Falle der Verstindigung iiber den Riick-
kauf cinen spiiteren Zeitpunkt fiir den Ubergang der Bahn in das Eigentum des Bundes zu vereinbaren.




Art. 3. Der Bundesrat wird ermiichtigt, im Sinne der Art. 8 und 13 des Bundesgesetzes vom 27. Juni
1901 betreffend das Tarifwesen der schweizerischen Bundesbahnen fiir die beiden Linien Zuschlige zu
den. wirklichen Stationsentfernungen zu bewilligen. Diese Zuschldge sollen so bemessen werden, dass beim:
Betriebe der Linien durch die Bundesbahnen fiir gleiche Transportmengen anniihernd die bisherigen
Transportemnahmen erzielt werden. Allgemeine Anderungen der fiir die Bundesbahnen geltenden Tarif-
grundlagen, die nach dem Riickkauf der beiden Linien eintreten, finden auf diese ebenfalls Anwendung.

Art. 4. Der Bundesrat ist mit der Vollziehung dieses Gesetzes beauftragt.®

Nach unbeniitzt verstrichener Referendumsfrist ist das Gesetz auf den 27. September 1921 in Kraft erklirt
worden. Entsprechend dem Antrage des Verwaltungsrates hat der Bundesrat am 28. Oktober 1921 die.
beiden Seetalbahn-Linien Emmenbriicke-Lenzburg-Wildegg und Beinwil-Miinster dem Kreise V einverleibt,
wobei gleichzeitig auch die Strecke Luzern-Emmenbriicke einschliesslich der Station Emmenbriicke vom
Kreise II abgetrennt und dem Kreise V zugeteilt wurde. Nachdem alle Vorbereitungen fiir die Ubernahme
des Betriebes der ehemaligen Seetalbahn getroffen waren, gingen die Linien dieser Bahn am 1. Januar
1922 an unsere Verwaltung iiber. Die Riickkaufsverhandlungen, die vom eidg. Eisenbahndepartement gefiihrt
werden, sind noch nicht abgeschlossen.

/. Nachtragskreditbewilligung fiir die Weiterfithrung der Arbeiten fiir das IL Geleise R01 schach-
St. Margrethen.

Gestiitzt auf die von der Generaldirektion vorgelegte und vom Verwaltungsrate genehmigte Eingabe vom
24. Mai 1921 und die Botschaft vom 3. Juni 1921, hat die Bundesversammlung am 21. Juni 1921
folgenden Beschluss gefasst:

»1. Der Bundesbahnverwaltung wird fiir die Weiterfihrung der Arbeiten fiir das I Geleise Rorschach-
St. ] \[algwthen auf der Teilstrecke Rorschach-Rheineck ein Nachtragskredit von'Fr. 800,000 bewﬂhgt

. Der Bundesrat ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.
: Dle Bundesbahnverwaltung ist ermichtigt, iiber die erteilten Kredite hinaus weitere Arbeiten als Not-
standsarbeiten ausfiihren zu lassen in der Meinung, dass die Genehmigung dieser Bauausgaben nach-
triaglich durch Eltellung von Nachtragskrediten oder bei Behandlung der Ja,hleswchnungen der Bundes-
bahnen erfolgen konne.“

2. Tarifwesen. :
In seiner Sitzung vom 18. Juli 1921 hat der Verwaltungsrat gestiitzt auf den Bericht der Generaldirektion
vom 28. Juni/4. Juli 1921 folgenden Beschluss gefasst:

»I. Der Verwaltungsrat erméchtigt die Generaldirektion, die Taxermissigungen, die im Smne der Darlegungen
dieses Berichtes, sowohl im Personen- als auch im Giiterverkehr angezeigt erscheinen, im Einvernehmen mit
dem eidgenossischen Eisenbahndepartement einzufithren; - insbesondere erklirt er sich mit  der Gewihrung
folgender Begiinstigungen fiir Gesellschaften, Schulen, Kadettenkorps und I‘euenkolomeu einverstanden:

1. Gesellschaften: : Erméssigung
16— 60 Personen. . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 20%
61—120 4, . . e e e e e e e e e e e e . 30%
121—180 ;. e e e e e e e e e e e 0%

iiber 180 5 , . 2 ¢ & @ o ®m o ® @ wcw s & e & w & _« BOYe

2. Schulen von mlndestens 10 Schuleln ] Ermissigung
I. Altersstufe (Schiller im Alter bis zu 12 Jahren). . . . .. . . . ... . 70%

II. Altersstufe (Schiiler im Alter von mehr als 12 Jahren) . . . . . . . . 50%

3. Kadettenkorps von mindestens 10 Kadetten:
Gleiche Taxermissigung wie fiir Schulen der I. und II. Altersstufe g(,mass Ziffer 2 hiervor, je nach
dem Alter der Kadetten.
4. Ferienkolonien (unterstiitzte) von mindestens 10 Schiilern:

a. Schiller im Alter bis zu 12 Jahren . . . . . . . . . . . . . . . 80%

b. Schiiler im Alter von mehr als 12 Jahren . . . ¢ mew w » w smes 0650%
Die iiber die tarifmissigen Bestimmungen hinausgehenden Emschrankungen beziiglich der Klassenbeniitzung
- und der Anwendbarkeit der Taxen an Sonn- und TFeiertagen werden allgemein fallen gelassen, d.h. der tarif-
miissige Zustand wird diesbeziiglich wieder hergestellt.

II. Von der Ausgabe von 15téigigen Generalabonnements wird abgesehen.*

3. Elektrifikation. :

Am 30. September 1921 genehmigte der Verwaltungsrat die Ubereinkunft zwischen den schweizerischen
Bundesbahnen und der schweizerischen Kraftiibertragungs-A.-G.in Bern betreffend die Energieiibertragungs-
leitung (Hochspannungsleitung) Amsteg-Steinen-Immensee und ermiichtigte die Generaldirektion, sich an der

schweizerischen Kraftiibertragungs-A.-G. in Bern durch Uberiahme von Aktien im Nennwerte von Fr. 500,000
zu beteiligen.




4. Bauwvorlagen.

Im Berichtsjahre sind die nachstehend aufgefiihrten Bauprojekte vom Verwaltungsrate gutgeheissen und
die dafiir nachgesuchten Kredite bewilligt worden: )

a. Projekt fiir die Erstellung des zweiten Geleises auf der Strecke Solothurn:Lengnau mit einem
Kreditbegehren von Fr. 6 400 000 nebst Fr. 97 600 fiir Abschreibungen (Beschluss vom 19. Februar 1921). .
Fir das Jahr 1922 ist iiber den vorgesehenen Budgetbetrag (Fr. 200 000) hinaus ein Kredit von
Fr. 1 500 000" fiir Notstandsarbeiten bewilligt worden, woran der Bund einen Beitrag & fonds perdu
von 30%, d. h. Fr. 450 000 leistet;

b. Projekt fir die Ausfilhrung der Engstringerstrasse in Schlieren mit einem Kreditbegehren von
Fr. 975000, sowie Fr. 600 fiir Abschreibungen (Beschluss vom 19. Februar 1921);

c. Projekt fiir den Umbau der beiden Kessilochbriicken der Linie Delsberg-Basel, unter glei;ﬁl-
zeitiger Erstellung des zweigleisigen Ausbaues der Strecke von km 106.2 bis km 107. mit einem
Kreditbegehren von Fr. 2 850 000, sowie Fr. 250 000 fiir Abschreibungen (Beschluss vom 27. April 1921);

d. Projekt betreffend Erweiterung der Werkstédtte Ziirich zum Unterhalt elektrischer Lokomotiven mit
einem Kreditbegehren von Fr. 2 470 000 (Beschluss vom 1. Oktober 1921);

e. Projekt fiir die Erweiterung des Bahnhofes Aarau im Voranschlagsbetrag von Fr. 2 500 000 mit
einem Kreditbegehren von Fr. 2 050 000, nebst: Fr. 170 000 fiir Abschreibungen (Beschluss vom 12. De-
zember 1921). - Der Bund leistet an den Gesamtbetrag von Fr. 2 500 000 einen Beitrag & fonds perdu
von Fr. 450 000;

/. Projekt fiir die Erweiterung des Bahnhofes Ziegelbricke mit einem Kreditbegehren von Fr. 1 777 000,
sowie Fr. 7700 fiir Abschreibungen (Beschluss vom 12. Dezember 1921); :

g. Projekt betreffend den Ersatz des Niveauiiberganges de Crin in Montreux durch eine Uber-
fiilhrung im Voranschlagsbetrag von Fr. 1293 000, woran sich die Bundesbahnen mit einem Beitrag von
849 der Kosten beteiligen (Beschluss vom 27. April 1921).

b. Noistandsarbeiten.

Gemiiss Bundesbeschluss vom 21. Oktober 1921 hat die Bundesversammlung einen Kredit von 66 Millionen
Franken fiir die Durchfiilhrung von Notstandsarbeiten im Lande bewilligt. Von dieser Summe entfallen
Fr. 29 950 000 auf die von den Bundesbahnen vorzunehmenden Notstandsarbeiten. In- seiner Sitzung vom
12. Dezember 1921 hat der Verwaltungsrat. von dem Berichte der Generaldirektion vom 19. November 1921
betreffend die Verwendung des den Bundesbahnen erdffneten Kredites, sowie von den in die erste Liste der
sofort zu beginnenden Notstandsarbeiten aufgenommenen Bauten im Gesamtbetrage von Fr. 15838 900 in zu-
stimmendem Sinne Kenntnis genommen.

.

6. Baunvertrige. _ , .
Im Berichtsjahre wurde fiir.folgende Vertrige die Ratifikation des Verwaltungsrates eingeholt:

a. Vertrag vom 13. Januar 1921 betreffend Ubertragung der Erd-, Maurer- und Verputz-
arbeiten fiir das Maschinenhaus des Kraftwerkes Barberine in Chatelard an die
Firma Leuenberger-Trachsel & Niggli in Spiez im Voranschlagsbetrag von Fr. 920 836. 50 (Beschluss vom
19. Februar 1921); .

b. Vertrag vom 24. Januar 1921 mit der Gemeinde Lausanne iiber die Herstellung des Verbindungs-
geleises zwischen dem Bahnhofe Renens und dem Planum des kiinftigen Giiter-

* bahnhofs im Flontale im Betrage von Fr. 914 906. 20 (Beschluss vom 19. Februar 1921);

¢. Vertrag vom 12. Januar 1921 betreffend den Umbau der untern Limmatbriicke bei Wettingen
durch die Firma Wartmann, Vallette & Cie. in Brugg und  Konsorten im Betrage von Fr. 1458550
(Beschluss vom 19. Februar 1921). /

1. Lieferungsvertrige. )
Vom Verwaltungsrate wurden genehmigt:

a. die Vertriige mit den schweizerischen Kabelfabriken in Cossonay und in Cortaillod iiber die Lieferung
der Schwachstromkabel fiir die Elektrifikation Erstfeld-Luzern, Bellinzona-
Chiasso und Sitten-Lausanne zum Gesamtpreise von Fr. 2 209 800 (Beschluss vom 31. Mérz 1921);

b. die Vertrige mit den Firmen Schweizerische Lokomotivfabrik Winterthur, Brown, Boveri & Cie., Baden,
Maschinenfabrik Oerlikon, S. A. des Ateliers de Sécheron in Genf und Schweizerische Waggonsfabrik A.-G.,
Schlieren, betreffend die Lieferung von 32 Lokomotiven der Serien Ae 3/5, Ae 3/6, Be 4/6,
und Ee 3/4 und 4 Motorwagen der Serie Ce 4/6 unter Bewilligung des hierfiir erforderlichen
Kredites von Fr. 24 040 000 zu Lasten der Baurechnungen 1921—1923 (Beschluss vom 24. Mai 1921);

c. der Vertrag vom 28. Juni 1921 mit der A.-G. der Maschinenfabriken Escher, Wyss & Cie. in Ziirich
betreffend die Lieferung der Druckleitungsanlage des Kraftwerkes Barberine, sowie
der Entleerungsleitung am See und der Ausriistung der Schieberkammer bei der
Wasserfassung zum Gesamtpreis von Fr. 1853 510 (Beschluss vom 18. Juli 1921); :




——om—e————

e

d. der Vertrag vom 9. September 1921 mit der Firma Les Petits-Fils de Francois de Wendel & Cie. in
Hayingen (Lothringen) iiber die Lieferung von 15800 Tonnen Flusstahlschienen, Zungen-
schienen und Eisenschwellen im Betrage von .Fr. 2 562 500 (Beschluss vom 1. Oktober 1921);

e.*der Vertrag vom 7. Januar 1921 mit der Gesellschaft der L. von Roll’schen Eisenwerke in Gerlafingen
iiber die Lieferung von Schienenbefestigungsmitteln im Betrage von Fr. 698 190 (Beschluss
vom 19. Februar 1921);

f. der Vertrag mit der A.-G. Brown, Boveri & Cie. in Baden iiber die L1efe1ung, Aufstellung und |,
Inbetriebsetzung der Haupt- und Eigenverbrauchstransformatoren und der
Lieferung der Schaltanlage fiir das Unterwerk Puidoux, sowie diec Lieferung des
Reservematerials zu der Schaltanlage und den Eigenverbrauchstransformatoren, des zugehorigen
Mobiliars ete. zum Gesamtpreis von Fr. 725 000- (Beschluss vom 12. Dezember 1921).

g. der Vertrag mit der S. A. Dorénaz iiber die Lieferung von 15,000 Tonnen Walliser Anthrazit-
Eiformbriketts (Beschluss vom 29. April 1921);

h. die Vertrige vom 9. Mirz, 16. August 1921 mit der Firma L. Chentrier & E. Dubi, importateurs, in Paris
iiber die Lieferungen von 24,000 Tonnen englischer Briketts (Beschluss vom 31. Mirz 1921)
und von 48000 Tonnen englischer Briketts (Beschluss vom 30. August 1921).

8. Anschiuss-, Mitbeniitzungs- und Betriebsvertrige.
Im Berichtsjahre sind vom Verwaltungsrate folgende Vertrige genehmigt worden:

a. der Vertrag mit der Direktion der Sibltalbahn vom 5./11. August 1921 fiber die Mitben iitzung der
Station Sihlbrugg durch die Sihltalbahn (Beschluss vom 18. Februar 1921);

b. der Vertrag vom 23./28. Dezember 1920 mit der Direktion der elektrischen Greyerzerbahnen iiber die
Mitbeniitzung der Station Palézieux (Beschluss vom 30. Mérz 1921);

¢. der Vertrag vom 23./27. Dezember 1920 mit der Direktion der elektrisch betriebenen Eisenbahn Orbe-
Chavornay betreffend die Mitbeniitzung der Station Chavornay (Beschluss vom 30. Miirz 1921);

d. der Vertrag vom 7./30. Januar 1921 mit der Direktion der Tramways Lausannois betreffend die Mit-
beniitzung der Station Moudon (Beschluss vom 30. Miirz 1921);

e. der Nachtrag II vom 7./13. Januar 1921 zu dem mit der Schmalspurbahngesellschaft Bozingen-Mett abge-
schlossenen Vertrag betreffend den Anschluss an die Station Mett-Bézingen (Beschluss vom
30. Méarz 1921);

f. der Vertrag vom 23./30. April 1921 mit der Reglonalbalmgesellschaft des Val de Ruz betreffend den

. Anschluss an die Station Les Hauts-Geneveys, sowie die Mitbeniitzung derselben (Be-
schluss vom 30. August 1921);

g. der Vertrag vom 16. August 1921 mit dem Regierungsrate des Kantons Waadt iiber die Verpachtung
des Betriebes der Eisenbahn Nyon-Crassier an die Bundesbahnen (Beschluss vom 30. Sep-
tember 1921); ‘

h. der Nachtrag II zu dem mit der Waldenburgerbahn abgeschlossenen Vertrag vom 10. Mai/4. Juni 1880
betreffend die Mitbeniitzung der Station Liestal und der Strecke Liestal-Altmarkt fiir
den Betrieb der Waldenburgerbahn (Beschluss vom 1. Oktober 1921);

7. der Vertrag vom 13./29. September 1921 mit. der Forchbahngesellschaft liber die Mitbeniitzung der

| Station Zirich-Stadelhofen (Beschluss vom 12. Dezember 1921). |

9. Organisation der Verwaltuny. :

Der Bundesrat hat am 4. Mirz und am 29. Dezember 1921 beschlossen, gemiiss dem Antrage des Ver-
waltungsrates von der Wiederbesetzung der frei gewordenen Direktorenstellen .in den Kreisen IIT und V vorliufig
Umgang zu nehmen. Die provisorische Organisation mit einem Einzeldirektor, gleich wie im Kreise I, ist am
1. April 1921 im Kreise III und am 1. Dezember (riickwirkend) im Kreise V zur Durchfiihrung gelangt.

Der Antrag des Verwaltungsrates betreffend die infolge Austrittes - des Herrn Generaldirektor E. Colomb
aus der Generaldirektion (30. April 1921) einzufiihrende provisorische Anderung in der Organisation dieser
Behorde ist vom Bundesrate in seiner Sitzung vom 11. April 1921 zum Beschluss erhoben worden. Dieser lautet:

»L. In Abweichung von Art. 23 des Bundesgesetzes vom 15. Oktober 1897 betreffend die Erwerbung
und den Betrieb von Eisenbahnen fiir Rechnung des Bundes und die Organisation der Verwaltung der
schweizerischen Bundesbahnen bleibt die Generaldirektion nach dem Riicktritte des Herrn E. Colomb
vom 1. Mai 1921 an versuchsweise und bis auf weiteres mit nur vier Mitgliedern besetzt.

II. Fiir die Dauer dieser provisorischen Organisation werden die Art. 21 und 29 der Vollziehungs-
verordnung vom 7. November 1899 zum Eisenbahnriickkaufsgesetze vom 15. Oktober 1897 in der Weise
abgeiindert, dass die Generaldirektion erméchtigt wird, die in der Vollziehungsverordnung dem Finanz-
departemente und dem kommerziellen Departemente zugewiesenen Dienstgeschiifte und unterstellten
Dienstabteilungen von sich aus in zweckmissiger Weise auf das Priisidium und den Vorsteher des
Rechtsdepartementes zu verteilen.




III. Dieser Beschluss tritt auf den 1. Mai 1921 in Kraft; die Generaldirektion der S. B. B. wi1:d mit
seiner Vollziehung beauftragt.“

In Vollziehung dieses Bundesratsbeschlusses verfiigte die Generaldirektion am 20. April 1921, dass vom
1. Mai 1921 an bis auf weiteres nachstehende organisatorische Anderungen zur Durchfiihrung gelangen: *

y,Pie dem Présidium und den Vorstehern des Finanz- und des Rechtsdepartements gema.ss Voll-
ziehungsverordnung bisher zugewiesenen Dienstgeschéfte und unterstellten Dienstabteilungen werden
wie folgt verteilt:
Dem Priisidium: ausser den Prisidialgeschiften das Finanzdepartement (I. Departement) und vom kom-
. merziellen Departement (II. Departement) die Einnahmenkontrolle samt Drucksachen-
- verwaltung ; _
dem Vorsteher des Rechtsdepartementes (V. Departement): ¢
ausser dem Rechtsdepartement, das kommerzielle Departement (II. Departement, exkl.
Einnahmenkontrolle und Drucksachenverwaltung).“
Uber die Entlastung einzelner Mitglieder der Generaldirektion durch Abgabe von Kompetenzen an
Dlenstabtellungschefs und weitere Organe soll auf Grund praktischer Erfahrungen spiter Beschluss
gefasst werden.“

Gestiitzt auf den Antrag des Verwaltungsrates vom 12. Dezember 1921, von der Wiederbesetzung einer
weiteren Generaldirektorenstelle Umgang zu nehmen und im Sinne der im Wurfe liegenden neuen Organisation
der Bundesbahnverwaltung die gesamte Geschéftsfiihrung drei Generaldirektoren zu iibertragen, hat der Bundesrat
am 29, Dezember 1921 beschlossen:

»1. In Abweichung von Art. 23, Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 15. Oktober 1897 betreffend die
Erwerbung und den Betrieb von Eisenbahnen fiir Rechnung des Bundes und die Organisation der Ver-
waltung der schweizerischen Bundesbahnen und in Abinderung von Art. 18 der hierzu erlassenen Voll-
ziehungsverordnung bleibt die Generaldirektion nach dem Austritte des Herrn H. Dinkelmann ver-
suchsweise und bis auf weiteres mit nur drei Mitgliedern besetzt.

2, Fiir die Dauer dieser provisorischen Organisation wird die Generaldirektion erméchtigt,. die
bestehenden Dienstabteilungen der Departemente nach freiem Ermessen unter die drei Mitglieder zu
verteilen, unter Kenntnisgabe an den Verwaltungsrat.

3. Dieser Beschluss, mit dessen Vollziehung die Generaldirektion beauftragt wird, tritt mit Riick-
sicht auf den kiirzlich erfolgten Hinscheid des Herrn Generaldirektor Sand erst dann in Kraft, wenn
Herr Dinkelmann, der sich bereit erklirt, seine bisherigen Obliegenheiten bls zur Wahl des Nachfolgers
des Herrn Sand zu besorgen, seinen Riicktritt genommen hat.“

10. Personalversw/zerang

In seiner Sitzung vom 30./31. August hat der Verwaltungsrat den Entwurf der Generaldirektion und der
stindigen Kommission fiir die neuen Statuten und die Reglemente betreffend die Personalversicherung durch-
beraten und genehmigt. * Damit ist das Bundesbahnpersonal inbezug auf die Versicherung dem eidg. Personal
gleichgestellt worden. . '

11. Allgemeine Personalangelegenheiten.

a. In der Sitzung vom 19. Februar 1921 hat der Verwaltungsrat, gestiitzt auf das auf den 1. Januar
1921 in Kraft getretene Bundesgesetz vom 9. Oktober 1920 betreffend die Ab*indelung einzelner Bestimmungen
des Bundesgesetzes iiber die Kranken- und Unfallversicherung vom 13. Juni 1911 im Reglement Nr. 48
betreffend ausserordentliche Leistungen der schweizerischen Bundesbahnen fiir die Unfallversicherung des Per-
sonals (Zuschussreglement) den versicherten Hochstbetrag des Jahresverdienstes von Fr. 4000 auf
Fr. 6000 (Art. 3, lit. b, und Art. 5, Ziff. 4), sowie des Tagesverdienstes von Fr.14 auf Fr. 21 (Art. 2,
Ziff. 2, lit. @ und ), rickwirkend auf den 1. Januar 1921, erhoht.

b. Am 30. Mirz 1921 genehmigte der Verwaltungsrat einen III. Nachtrag zum Reglement Nr. 3
betreffend die allgemeinen Dienstvorschriften fiir die Beamten und stindigen Angestellten, wodurch der Art. 28,
Abs. 1, des Reglementes betreffend die Gewéhrung von zusammenh&ngendem Urlaub zur Erholung ‘mfgehobcn
und wie folgt ersetzt wird:

»,Beamten und Angestellteu, fir welche die in Art. 27 erwiihnte Gesetzgebung keine Ruhetage vor-
schreibt, ist ein zusammenhiingender Urlaub zur Erholung zu bewilligen:

a. fir die Beamten der II. und III. Besoldungsklasse 3 Wochen. Fiir die Abteilungsvorstinde und deren
Stellvertreter, soweit die genannten Beamten der 1., 2. und 3. Gehaltsstufe der. II. Besoldungsklasse
angehoren, betriigt der Urlaub von dem Jahre an, in iWwelchem sie das 40. Altersjahr zuriicklegen,
4 Wochen. Mit Bewilligung der Generaldirektion kann den Abteilungsvorstinden auch vor Erreichung
des 40. Altersjahres ein vierwochiger Urlaub gewiithrt werden; :




b. fir die Beamten der IV.und V. Besoldungsklasse 3 Wochen ;

¢. fiir die Beamten und Angestellten der VI. und VII. Besoldungsklasse 2 Wochen, bei mehr als 10 Dienst-
jahren oder mehr als 35 Altersjahren 3 Wochen.“

¢. Der Erholungsurlaub ohne Lohnabzug der Werkstittearbeiter im Kalenderjahr wurde mit Wnkung ‘vom
1. Januar 1921 an durch Beschluss vom 18. Juli 1921 wie folgt festgesetzt:

psvom 1. bis und mit dem Jahre, in welchem das 9. Dienstjahr zuriickgelegt wird . . . .. 6 Tage
von dem Jahre an, in welchem das 10. Dienstjahr oder das 30. Altersjahr zuriickgelegt wird 9
” ” ” ” ” ” ” 15. ” ” ” 35. ” ” ” 12 ”
» ” ” ” 20. ” ” » 40. ” ” n 15 ”
und von dem Jahle an, in dem , 25. . » , 45, % i » 18

Der Samstag gilt als voller Ferientag.®

11. Wahlvorschlige und Wahigenehmigungen.

Vom Verwaltungsrate sind sémtliche von der Generaldirektion fiir die Amtsdauer vom 1. April 1921 bis
31. Miirz 1924 vollzogenen Erneuerungswahlen der Abteilungsvorstinde bei der Generaldirektion und den Kreis-
direktionen genehmigt worden. Die Bestéitigung im Amte erfolgte unter dem ausdriicklichen Vorbehalte, dass
der Wahlbehorde das Recht gewahrt bleibe, jeden Beamten und Angestellten auch wihrend der Amtsperiode
nach Massgabe des dienstlichen Bediirfnisses zu versetzen oder ihm andere als die bisherigen dienstlichen
Funktionen zuzuweisen. Fiir den Fall, dass bei Inkrafttreten des neuen Besoldungsgesetzes die Amterbezeichnungen
geiindert, oder die dienstlichen Stellungen dem frithern Range oder der Bedeutung nach verschoben werden,
ist ferner vorbehalten worden, dass eine entsprechende Anderung vor dem Ablaufe der Amtsdauer vorgenommen
werden konne. Ebenfalls sind gutgeheissen worden die von der Generaldirektion im Laufe des Berichtsjahres
infolge eingetretener Vakanzen getroffenen Wahlen der Herren:

‘Dr. Raphael Cottier zum Generalsekretiir,

Erwin Matter zum Obkerbetriebschef,

Jakob Meier zum Vorstand der Materialverwaltung des Kreises 1I, in Basel.

B. Kreiseisenbahnrate.

Im Berichtsjahre sind von dem Kreiseisenbahnrat I fiinf Sitzungen, von den Kreiséisenbahnriiten II, III
und IV je vier und vom Kreiseisenbahnrate V zwei Sitzungen abgehalten worden.

Neben den ordentlichen Geschiiften, Genehmigung der Quartalberichte, Voranschlige und Rechnungen der
Kreise, wurden hauptsiichlich in Form von Anregungen, Interpellationen und Wiinschen, Tarif- und Fahrplan-
angelegenheiten, sowie Baufragen behandelt.

Zu erwiihnen sind insbesondere folgende Geschiifte: Entwurf des Bundesrates vom 16. Juni 1921 fiir ein
Bundesgesetz betreffend die Orgamsatlon und Verwaltung der schweizerischen Bundesbahnm Vollziehungsver-
ordnung zu diesem Gesetze, Notstandswrbelten, Bergmschldge auf der Gotthardlinie.

C. Generaldirektion.

Die Generaldirektion behandelte in 116 Sitzungen 2560 Geschiifte. Neben der Voxbelextung der Voﬂagen
an den Verwaltungsrat erwihnen wir folgende w1cht1ge1e Angelegenheiten :

Allgemeines.

1. Am 30. April 1921 ist Herr Genéraldirektor E. Colomb nach langjihriger erfolgreicher Titigkeit im
Eisenbahnwesen von seinem Amte zuriickgetreten.

Am 18. Dezember verstarb nach kurzem Krankenlager unerwartet rasch der hochverdiente Vizeprisident
und Vorsteher des Baudepartements der Generaldirektion, Herr Ingenieur Otto Sand, Mitglied der General-
direktion seit der Verstaatlichung der Hauptbahnen.

2. Das cidgendssische Eisenbahndepartement hat uns Ende Juli seinen Entwurf betreffend die Andelung‘
des Ubereinkommens mit Frankreich iiber den internationalen Bahnhof in Vallorbe vom 11. Juli 1914,
sowie seinen Entwurf betreffend den Abschluss eines neuen Abkommens iiber den internationalen Bahn-




hof S.B.B. in Basel hinsichtlich der den Eisenbahnverkehr betreffenden Bestimmungen in diesen Bahnhofen
zur. Vernechmlassung unterbreitet.

3. Vom Eisenbahndepartement sind uns die nachstehend aufgefiihrten Konzessionsgesuche zur-Be-
gutachtung tibermittelt worden:

a. Fir die Errichtung eines Automobildienstes zwischen den Ortschaften Sitten-Vétroz-
Ardon-Chamoson-Riddes. Wir hatten vom Standpunkt des Wettbewerbes aus keine Einwendung gegen
die Konzessionserteilung zu erheben. Indessen behielten wir uns fiir eine allfdllige spitere Ausdehnung des
Automobildienstes bis Martigny unsere Stellungnahme vor.

b. Fiir den Bau und den Betrieb einer elektrischen Uberlandbahn von Birsfelden (End-
punkt der Basler Strassenbahn) nach Rheinfelden iiber Schweizerhall und Augst. Auch
hier hatten wir keine geniigende Veranlassung, um uns gegen die Konzessionserteilung auszusprechen, wenn
auch nach unserem Dafiirhalten ein dringendes Bediirfnis fiir die Erstellung dieser Linie nicht vorliegt. Wir
haben dagegen dem REisenbahndepartemente empfohlen, auf die Konzessionierung der Teilstrecke Augst-
Rheinfelden nicht einzutreten, weil das Verkehrsbediirfnis auf dieser Strecke und besonders zwischen Rhein-
felden und Basel durch zweckmissige Zugsverbindungen auf der Bundesbahnlinie in ausreichendem Masse be-
friedigt werden kann; :

¢. Fir die Einrichtung von Autokursen von Amriswil nach Bischofszell und von Amriswil
nach Muolen. Gegen die Konzessionierung ist keine Einsprache erhoben worden. Wir sahen uns aber
veranlasst, das Eisenbahndepartement auf die schédigenden Wirkungen fiir unser Unternehmen aufmerksam zu
machen, wenn das gesamte in Aussicht gestellte Autoliniennetz von Bischofszell aus, d. h. nach fiinf verschie-
denen Richtungen, zur Ausfiihrung kommen sollte.

d. Fir die Fiihrung von Automobilkursen zur Beforderung von Personen und Gepidck von Genf
(Rue du Montblane) iiber Perly nach Certon-frontié¢re. Die Bundesbahnen hatten keinen Grund,
sich in ablehnendem Sinne iiber die Konzessionierung zu #ussern.

e. Fir den Betrieb von Kraftwagenkursen zwischen Nifels-Mollis-Mihlehorn. Auch hier
hatten wir keine Einwendung gegen die Erteilung der nachgesuchten Konzession zu erheben.

/. Fir einen Kraftwagenbetrieb zwischen Sissach und Rothenfluh. Im Hinblick darauf,
dass die Ortschaft Bockten bei Entsprechung des vorliegenden Gesuches wieder eine direkte Verkehrsverbindung,
sowohl mit Sissach als auch mit Gelterkinden erhilt, haben wir gegen die Konzessionserteilung keine Einwen-
dungen erhoben, obschon sich daraus, soweit die Teilstrecke Sissach-Gelterkinden in Frage kommt, ein Verkehrs-
verlust und damit eine Einnahmeneinbusse fiir unsere Strecke ergeben werden.

g. Fir ciné Schmalspurbahn Thusis-Misox. In der Antwort auf die Gegenbemerkungen des
-Initiativkomitees hielt die Generaldirektion an ihrem friithern Standpunkte fest, dass die verkehrspolitischen und
volkswirtschaftlichen Vorteile, die mit der Erstellung der Verbindungslinie von Thusis.nach Misox verbunden
sein konnen, die Investierung der grossen Mittel, die jene erfordert, in Ansehung der Anforderungen fiir andere,
dringendere und wichtigere Verkehrsaufgaben unter den heutigen Verhéltnissen nicht zu rechtfertigen vermogen,
namentlich nicht bei der zu erwartenden Unrentabilitiit der zu konzessionierenden Linie. Das Bediirfnis nach
.der Erteilung einer Konzession fiir diese Linie ist seit der erstmaligen Vernehmlassung noch mehr geschwunden,
da vom Monate Juni an zwischen Misox und Thusis tiiglich eine zweimalige Automobilverbindung in jeder
Richtung zur Ausfiihrung gelangt. .

h. Fir eine Automobil-Ring-Verbindung Rheinfelden-Maisprach-Gelterkinden-Wegen-
stetten-Mohlin-Rheinfelden. In unserem Gutachten gelangten jvir zum Schlusse, dass durch die Ring-
verbindung keine wesentlichen Interessen der Bundesbahnverwaltung verletzt werden, weshalb gegen die
Konzessionserteilung keine Einwendungen .erhoben wurden. ’

4. Auf Einladung des Eisenbahndepartementes haben wir uns iiber das Gesuch der Solothurn-Miinster-
Babhn vom 3. Februar 1921 um Hilfeleistung gemiiss Bundesbeschluss vom 18. Dezember 1919 geiiussert.
Da es ausgeschlossen wiire, dass unsere Verwaltung mit Riicksicht auf ibhre hohern Personal- und sonstigen
Betriebskosten den Betrieb dieser Bahn einfacher und zu giinstigern Bedingungen als die Emmentalbahn besorgen
konnte, und zudem eine Verminderung der gegenwiirtigen Fahrleistungen nicht durchfiihrbar wiire, konnten wir
die Ubernahme des Betriebes der Solothurn-Miinster-Bahn durch den Bund nicht empfehlen.

8. Vom Eisenbahndepartement ist uns sodann das beim Bundesrat von der Aktiengesellschaft fiir den Bau
einer Eisenbahnlinie Mendrisio-Stabio-Grenze anhingig gemachte Gesuch um Gewiihrung einer
Subvention von 1%/ Millionen Franken an die Erstellung dieser Linie zur Begutachtung zugestellt worden. In

- Bestiitigung einer von uns frither ergangenen Vernehmlassung in dieser Angelegenheit sind wir in unserer
Begutachtung vom 10. November 1921 zum Schlusse gelangt, dass vom Standpunkte der Bundesbahnen aus,
die voraussichtlich den unrentablen Betrieb dieser Verbindungslinie iibernehmen miissten, die Bundessubvention
in der anbegehrten Hohe nicht befiirwortet werden konne.




6. Mit Beschluss vom 12. August 1921 hat der Bundesrat dem vom Post- und Eisenbahndepartement
vorgelegten Entwurfe zu den Vollzichungsverordnungen I und II des Bundesgesetzes vom 6. Mirz 1920 betreffend
‘die Arbeitszeit beim Betriebe der Eisenbahnen und andern Verkehrsanstalten die Genehmigung erteilt. In’
Anlehnung hieran sind die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes, deren Inkraftsetzung noch nicht erfolgt war,
nebst der zugehorigen Vollziehungsverordnung auf den 1. Oktober 1921 in Kraft gesetzt worden.

.Gestiitzt auf das neue Arbeitszeitgesetz vom 6. Miirz 1920 und auf das Bundesgesetz vom 27. Juni 1919
betreffend die Arbeitszeit in den Fabriken, haben wir auf den 1. Oktober 1921 hin neue Vorschriften
betreffend die Uberzeitarbeit des dem Arbeitszeitgesetz und dem Fabrikgesetz unterstellten Personals
erlassen.

7. Entsprechend einem mit Schreiben vom 18. Mirz 1921 geHiusserten Wunsche des eidgendssischen
Eisenbahndepartementes, es mochten mit Riicksicht auf die geplante Reduktion der Kreise von fiinf auf drei
frei gewordene chargierte Stellen in den Zentralbureaux der Kreise vorldufig nicht mehr endgiiltig
wiederbesetzt werden, sind schon einige Amter nur mehr provisorisch besetzt worden, wobei an die
‘Beamten fiir die Zeit der Ausiibung hoherer Funktionen und als Entgelt fiir die vermehrte Verantwortlichkeit
Funktionszulagen zur Ausrichtung gelangen. -

8. Am 16. April 1921 fassteé der Bundesrat einen Beschluss betreffend das Verfahren bei Neuanstellungen
odeéer Entlassungen von Personal, dessen Anwendung auf die allgemeine Bundesverwaltung beschrinkt
ist. Gestiitzt daranf sind unsere Dienststellen eingeladen worden, bei Anstellung von neuem Personal dem in
Ziffer 3 des fraglichen Bundesratsbeschlusses enthaltenen Grundsatz nach Moglichkeit Rechnung zu tragen. Diese
Ziffer lautet folgendermassen: ,Die Einstellung von neuem, ausserhalb der Bundesverwaltung stehendem Personal
ist bis auf weiteres nur zulissig, wenn unteér den als verfiigbar gemeldeten Arbeitskriiften der ordentlichen und
ausserordentlichen Abteilungen keine geeigneten oder geniigend befiihigten Bewerber vorhanden sind.”

9. Durch Beschluss vom 22. Oktober 1920 hat der Bundesrat hinsichtlich der Ausrichtung des Gehaltes
oder Lohnes an die eidgendssischen Beamten, Angestellten und Arbeiter wéhrend des Militirdienstes neue
Bestimmungen aufgestellt, die im wesentlichen den vollen Genuss des Gehaltes oder Lohnes wéihrend des
Militdrdienstes gewihrleisten. Gestiitzt auf diesen Beschluss sind fiir die Bundesbahnen riickwirkend auf
1. Januar 1921 entsprechende Weisungen erteilt worden. .

10. Am 31. Mai 1921 ibermittelte uns die Oberpostdirektion den Vorentwurf nebst Erliuterungen zu
einem neuen Postverkehrsgesetze. ’

Es wird darin vorgesehen, kiinftig alle Pakete bis zum Gewichte von 5 kg dem Postregal zu unterstellen,

withrend dies gegenwiirtig nur fiir die verschlossenen Gegenstinde der Fall ist. In unserer Vernehmlassung
wiesen wir darauf hin, dass diese beabsichtigte Ausdehnung des Postzwanges fiir die Bundesbahnen den Verlust
einer namhaften Zahl von Expressgutsendungen zur Folge haben werde. Fiir Stiicke von 5—50 kg sieht der
Entwurf iiberdies einen Entfernungstarif vor, der fiir grossere Entfernungen billigere Taxen als die Bahnfrachten
vorsieht. Dadurch wiirde ein Konkurrenzbetrieb geschaffen, den die Bahn gegen sich selbst vermitteln miisste,
und wir sahen uns deshalb veranlasst, gegen diesen unsere Interessen beeintrichtigenden Vorschlag der Post-
verwaltung Einspruch zu erheben.
. Die bisherige Portofreiheit zugunsten der Bundesbahnen ist nicht mehr vorgesehen, und es besteht nach
Massgabe der Erliuterungen die Absicht, dieselbe ganz aufzuheben. In der Meinung, dass den einzelnen Ver-
waltungen des Bundes nicht ohne Entgelt Leistungen aufgebiirdet werden sollen, deren Nutzen zum grossten
Teil einer andern Zweigverwaltung zugute kommt, und so das finanzielle Ergebnis der einen Verwaltung auf
Kosten der andern in unzulissiger Weise begiinstigt, pflichten wir der Abschaffung der Portofreiheit bei. Ander-
seits teilten wir der Oberpostdirektion mit, dass die schwierige finanziclle Lage auch die Bundesbahnen zwinge,
ihre Gratisleistungen einzustellen und auf eine reinliche Scheidung der Selbstkosten zwischen den beiden
Verkehrsanstalten bedacht zu sein. Die Portofreiheit bildete bis jetzt ein kleines Entgelt fiir die gewaltigen
Leistungen, welche die Bahn zugunsten der Post vermitteln musste, und mit deren Aufhebung fillt auch der
letzte Grund dahin, der bisher die unentgeltliche Beniitzung der Bundesbahnen durch die Post in etwas gerecht-
fertigt erscheinen lisst.

11. Mit Zuschrift vom 19. September 1921 hat die Oberpostdirektion der Generaldirektion mitgeteilt,
dass sie zur Belebung des Touristenverkehrs im Gotthardgebiete beabsichtige, im niichsten Sommer auch einen
Kraftwagenkurs iiber die Gotthardstrasse von Andermatt nach Airolo einzufiihren. Bei Schaffung
entsprechender Zugsanschliisse kann dieser Kurs der Bahn neuen Verkehr zufiihren, so dass Einwendungen
gegen die Einfiihrung dieses Kraftwagenkurses nicht erhoben wurden.

12. Am 18. Januar 1921 ist im Nationalrat folgendes Postulat aufgestellt worden :

» Der Bundesrat wird eingeladen, den eidgendssischen Riiten in .kurzer Zeit Bericht zu erstatten:

1. tiber die Finanzlage der Bundesbahnen und die Herstellung des Gleichgewichts in der Gewinn-
und Verlustrechnung und fiiber die zur Deckung des bestehenden Defizites vorgesehenen Massnahmen ;
2. iber das Elektrifizierungsprogramm der Bundesbahnen und die finanziellen. Aufwendungen zur

Umwandlung des Dampfbetriebes in den elektrischen Betrieb. ¢




Auf die Einladung des Vorstehers des eidgendssischen Post- und Eisenbahndepartementes, uns zu den
gestellten Postulaten innert kurzer Frist zu idussern, haben wir in einem Berichte vom 1. April 1921 die seit
der Vorlage des Finanzberichtes vom 12. Mirz 1921 eingetretenen Faktoren, die auf die Gestaltung der Finanz-
lage unseres Unternehmens von Einfluss sind, beriicksichtigt und die Endergebnisse entsprechend abgeiindert.
Die zweite Frage des nationalriitlichen Postulates betreffend die Elektrifizierung ist in einem Berichte vom
5. April zur Beantwortung gelangt. _

In der gleichen Sitzung des Nationalrates vom 18. Januar 1921 wurde das Postulat des Herrn Natio-
nalrat Gelpke angenommen, lautend:

» Der Bundesrat wird eingeladen, den Riiten ein Memorial zu unterbreiten iiber die bisherigen Betriebs-
ergebnisse im elektrischen Traktionsdienste auf der 90 km langen Gotthardbahnstrecke
Erstfeld-Biasca, mit einer vergleichenden Gegeniiberstellung der Zugsbeférderungskosten zw1schen Elek-
trizitit und Dampf auf der Basis der nachfolgenden Dienstkohlenpreise: |

a. Fr. 150 pro Tonne
b' ” 110 ” ”
c. ” 70 ” . ” .

Dem Eisenbahndepartemente ist unser Bericht ‘iiber diese Angelegenheit am 8. April zugegangen.

Im Nationalrate sind sodann am 4. Oktober 1921 bei der Beratung des Geschiiftsberichtes und "der
Rechnungen der Bundesbahnen fiir 1920 folgende Postulate aufgestellt worden:

1. Der Bundesrat wird eingeladen, zu priifen und dariiber zu berichten, ob nicht das Bundesgesetz iiber
die Kranken-und Unfallversicherung in dem Sinne zu revidieren sei, dass die S. B. B. von der Ver-
pflichtung, ihr Personal bei der eidgendssischen Unfallversicherungsanstalt zu versichern, entbunden werden,
wobei sie Selbstversicherer fiir die gleichen Leistungen bleiben, wie sie heute dem Personal garantiert sind.

2. Der Bundesrat wird eingeladen, zu priifen, ob nicht die Bewachung der Niveauibergéinge
der S. B. B. wie dies bereits in Amerika und Schweden geschieht, in Frankreich in Vorbereitung ist,
mit Vorteil durch automatisch wirkende optische und akustische Signale zu ersetzen seien.

13. Die Personalkommission hat wihrend des Berichtsjahres keine Sitzung abgehalten. Dagegen
sind von ihren Fachausschiissen inshesondere die mit der Reorganisation der Bundesbahnverwaltung im
Zusammenhange stchenden Fragen der Neuordnung der Obliegenheiten und Befugnisse der einzelnen Dienststellen
im Sinne ciner Vermehrung der Selbstiindigkeit und Verantwortung der mittlern und untern Dienststellen in
mehreren Sitzungen -durchberaten worden. Im weiteren haben sich die Fachausschiisse mit zehn betriebstech-
nischen und sechs administrativen Angelegenheiten befasst.

14. In den im Berichtsjabre abgehaltenen zwei Direktorenkonferenzen sind folgende wichtigere
Geschifte behandelt worden: Vorentwurf des eidgendssischen Finanzdepartementes zu einem Bundesgesetz betref-
fend das Dienstverhiltnis und die Besoldungen der Bundesbeamten und die Einreihungsvorlage; gemeinsame Waren-
einkdufe und Nebenbeschéftigungen fiir Dritte durch Dlenstpersona.l Kreditiiberschreitungen und Einholung von
Nachtragskrediten ; Zahlungsbedingungen bei Vertragsabschliissen; Bekimpfung des Alkoholismus.

15. Uber den Personalbestand bei der Generaldirektion gibt 'die betreffende Tabelle in den
statistischen Beilagen zu diesem Berichte Auskunft. :

Im Jahresdurchschnitte betrug die Zahl der Beamten mit festem Gehalt insgesamt 27834, diejenige der
im Taglohn Angestellten 10 592, zusammen 38 426 gegen 39 410 im Jahre 1920.

Beamte mit Angestellte
festem Gehalt im Taglohn
Generaldirektion . . . . . . . . . . . . 860 153
Kreis "I &« & .o = ' % ¢ # ‘2 " % 3 %35 5898 1 804
” o 6 635 21775
s L % % & ® & © ® ©° 8 ® 3 .n s - 5966 2 322
i LY = "m m.s @ B om o moam » oz o 3 807 1612,
’ V & 5e's o 650 258 # 3 % & 5 . 4 668 1926
27 834 10592

I. Finanzdepartement.

a. Rechnungsergebnisse.

1. Die Rechnungsergebnisse der schweizerischen Bundesbahnen des Jahres 1921 sind durch die
wirtschaftlichen Folgen des europiiischen Krieges noch in starkem Masse beeinflusst. Die Krisis auf nahezu
allen Gebieten der Industrie und des Gewerbes, sowie der Riickgang des Handels haben eine bedeutende
Verminderung der Transporteinnahmen im Giiterverkehr zur Folge gehabt. Diese weisen gegeniiber dem

’




Jahre 1920 einen Ausfall von iiber 53 Millionen Franken auf; sie sind um 78!/ Millionen Franken hinter
dem Voranschlag fiir 1921 zuriickgeblieben. Der Riickgang im Personenverkehr ist durch die TaxerhShung aus-
geglichen worden, welche gegeniiber dem Vorjahre eine kleine Mehreinnahme von 1'/z Millionen Franken gebracht
hat; dagegen haben die Einnahmen aus dem Giiterverkehr den fiir 1921 veranschlagten Betrag nicht erreicht.
Die Einnahmen aus dem Postverkehr haben eine Zunahme erfahren.

Dem Riickgang der Giitertransporteinnahmen steht allerdings eine Verminderung der Betriebsausgaben gegen-
iiber; diese hat aber begreiflicherweise nicht im nimlichen Masse eintreten kénnen, wie die Verkehrsverminderung.
Die hauptsiichlichste Ausgabenverminderung betrifft das Personal und den Materialverbrauch. Der Ausfall der
Verkehrseinnahmen ist aber ein so bedeutender, dass der Rechnungsabschluss des Jahres 1921 das ungiinstigste
Ergebnis in der gesamten bisherigen Betriebsperiode der Bundesbahnen darstellt. Wir verweisen auf die in den
nachfolgenden Rechnungen und in ihren Erlduterungen enthaltenen Angaben.

2. Der Uberschuss der Betriebseinnahmen iiber die Betriebsausgab(\an betrigt Fr. 12054 185. 86;
er ist um Fr. 23 648 707 oder 66.24 °/o geringer als derjenige von 1920 und um Fr. 43 796 924 oder T8.e /o
geringer als der fiir 1921 veranschlagte Einnahmeniiberschuss. Der bedeutende Riickgang der Verkehrsein-
nahmen hat somit auf den Betriebsiiberschuss in einer besorgniserregenden Weise eingewirkt.

Aus dem n#mlichen Grunde ist der Betriebskoeffizient von 90.4 im Jahre 1920 auf 96.50 im Jahre
1921 gestiegen; dieses ist der hochste Koeffizient in der bisherigen Betriebszeit der Bundesbahnen.

3. Der ungiinstige Abschluss der Betriebsrechnung hat das Defizit der Gewinn- und Verlustrechnung
neuerdings vermehrt; es hat im Jahre 1921 den hohen Betrag von Fr. 72 505 840.79 erreicht, gegeniiber
Fr. 31701 318.55 im Jahre 1920; die Vermehrung betrigt Fr. 40 804 527. 24 oder 128,711 °b. Dem Fehl-
betrag des Jahres 1921 ist das in die Bilanz iibergetragene Kriegsdefizit auf Ende 1920 mit Fr. 92 737 762. 14
beizufiigen, wodurch das Defizit auf Ende des Jahres 1921 auf Fr. 165 243 602. 93 angewachsen ist.

In unserm Berichte vom 21. Juli 1921 an das eidgendssische Eisenbahndepartement iliber die Finanzlage
der Bundesbahnen hatten wir den voraussichtlichen Ausgabeniiberschuss der Gewinn- und Verlustrechnung des
Jahres 1921 auf Fr. 78 430000 berechnet. Gegeniiber dem erwarteten Uberschuss des genannten Jahres ergibt sich
eine Verbesserung von rund 6 Millionen Franken. '

4. Gemiss dem Bundesratsbeschlusse vom 4. Januar 1922 soll den Bundesbahnen eine Zuwendung von
30 Millionen Franken als Nachvergiitung fiir die wiihrend des Aktivdienstes zur Viertelstaxe ausgefiihrten
Militirtransporte gemacht werden, wobei in dieser Summe auch die Entschiidigung fiir alle andern Leistungen
der Bahnverwaltung wihrend der Mobilisation (Personal- und Sachleistungen) inbegriffen sein soll. Die Behandlung
der Angelegenheit durch die Bundesversammlung hat aber noch nicht stattgefunden. Wenn die Vergiitung
genehmigt wird, fillt deren Verrechnung in das Jahr 1922 und wird das Defizit um.den genannten Betrag
vermindern.

b. In bezug auf die Verrechnung der Defizite der Gewinn- und Verlustrechnung hat der
Verwaltungsrat in der Sitzung vom 12. Dezember 1921 den Beschluss gefasst, das Defizit auf 31. Dezember
1920 im Betrage vbn Fr. 92 737 762. 14 sei in der Rechnung des Jahres 1921 als Kriegsdefizit in das Bilanz-
konto ,Zu tilgende Verwendungen“ iiberzutragen, wo es mit den wiederkehrenden Einnahmeniiberschiissen so
bald als moglich zu tilgen sei. Uber die Verrechnung der Defizite pro 1921 und spiiterer Jahre, solange noch
solche entstehen, sei jeweilen bei- der Rechnungsvorlage Beschluss zu fassen. Wir haben das eidgenossische
Eisenbahndepartement um Zustimmung zu der vom Verwaltungsrate beschlossenen Verrechnungsweise ersucht.
Mit Schreiben vom 31.Miirz 1922 hat diese Behorde zu der veriinderten Verrechnungsweise ihre Zustimmung erteilt,
mit dem Vorbehalte, dass das Eisenbahndepartement jeweilen anliisslich der Vorlage der Jahresrechnungen fiir
1921 und der ferneren Jahre zu entscheiden habe, ob die Ausgabeniiberschiisse der Gewinn- und Verlust-
rechnung, solange noch solche entstehen, ebenfalls auf das genannte Bilanzkonto zu iibertragen und dem
Kriegsdefizite heizufiigen, oder ob sie auf neue Rechnung vorzutragen seien. Zufolge dieser Zustimmung haben
wir in der vorliegenden Rechnung die Ubertragung des Defizites auf Ende 1920 in die Bilanz durchgefiihrt.

b. Kassenwesen und Wertschrifteliverwaltung.

1. Gestiitzt auf den Bundesbeschluss vom 18. Dezember 1920 betreffend die Aufnahme von Anleihen fiir

, die Bundesbahnverwaltung haben wir mit Ermichtigung des Bundesrates, im Benehmen mit der schweizerischen
Nationalbank, fiir die Konsolidierung eines Teiles der fiir die Elektrifikation des Netzes kontrahierten schwebenden

Schuld ein 6°%o Anleihen im Nominalbetrage von 100 Millionen Franken, auf 10 Jahre fest, bei den schweize-

rischen Banken vom 18. Mai bis 2. Juni 1921 zur Zeichnung aufgelegt. Das Anleihen ist fiir den genannten Betrag

vom Kartell schweizerischer Banken und vom Verband schweizerischer Kantonalbanken fest iibernommen worden.

Fiir den Fall der Uberzeichnung hatte sich der Bundesrat vorbehalten, den Anleilensbetrag zu erhdhen. Der

Ubernahmekurs der Banken betrug fiir den fest iibernommenen Betrag 98°%, und 99°%o fiir einen eventuellen

Optionsbetrag. Der Emissionskurs war auf pari festgesetzt worden. Das Anleihen ist in Inhaberobligationen von

Fr. 500, 1000 und 5000 eingeteilt, mit Semestercoupons per 15. Januar und 15. Juli. Dic Riickzahlung erfolgt




al pari am 15.Juli 1931. Fir die Einlosung der verfallenen Coupons ist den Banken ‘eine Kommission von
1/4%o und fiir die zuriickbezahlten Obligationen eine Provision von /s °o zu entrichten. Die Obligationen kénnen
spesenfrei gegen auf den Namen lautende Hinterlegungsscheine bei unserer Hauptkasse in Bern deponiert werden,
doch miissen solche Depots mindestens Fr. 1000 Kapital betragen.

Bis zum 2. Juni wurden gezeichnet . . . ; .+ . . Fr. 205000000

Mit Ermé#chtigung des Bundesrates sind sa.mthche Zelchnungen auf da< Anlelhen ange-
nommen worden.
Zur Aufrundung und gelegentlichen Verwendung haben wir fiir eigene Rechnung

iibernommen . . . . . . L L ..o oo e e e e e e e e ey 5 000 000
Insgesamt belduft sich somit der Emissionsbetrag anf. . . . . . . . . . . . . Fr. 210000000

Siémtliche Subskriptionen sind bis zum 15. Juli liberiert worden. Die den Zeichnern ausgeh#ndigten Liefer-
scheine wurden im Laufe der Monate Juli und August gegen die definitiven Titel umgetauscht. Die zur Auf-
rundung und gelegentlichen Verwendung iibernommenen Fr. 5 000 000 Obligationen dieses Anleihens haben wir
spiter zum Mittelkurse von Fr. 102. 30 netto verkauft.

2. Die bis Ende des Jahres 1920 zur Deckung unserer Geldbediirfnisse ausgegebenen Schatzscheine
im Betrage von Fr. 308 000 000.sowie die neu ausgegebenen Schatzscheine wurden aus dem Verkaufsertrignis
des 6°o Elektrifikationsanleihens von 1921 bis auf Fr. 185 000 000 abgeldst. Seither gelangten fiir einen Betrag
von Fr. 38000 000 neue Schatzscheine zur Ausgabe. Auf Ende des .Jahres waren somit fiir Fr. 223 000 000
solcher Scheine im Umlauf. )

Am 7. April hat die Nationalbank den -Diskontosatz von 5 auf 4'/2% und am 11. August von 4'/s
auf 4% ermissigt. Fir simtliche neu ausgegebenen Schatzscheme kam von diesen Daten an jeweilen der
neue Satz zur Anwendung.

3. Withrend des Berichtsjahres sind fiir einen Betrag von Fr. 8 859 200 '51/2% Kassascheine der
schweizerischen Bundesbahnen von 1920 abgesetzt worden. Der Abgabekurs stellte sich auf 99 %/s %o
fiir die dreijihrigen und -auf 983/s%b fiir die fiinfjihrigen Kassascheine.

4. Tm Laufe des Jahres haben wir der Pensions- und Hilfskasse, zur Anlage ihrer verfiigharen Mittel,
Fr. 9530000 Depotscheine der schweizerischen Bundesbahnen zugeteilt. Auf Ende des Jahres besass diese
Kasse fiir Fr. 168 660 000 solcher Scheine im Portefeuille. Die Verzinsung betrug 5 °o.

5. Fiir Rechnung der Pensions- und Hilfskasse wurden im Jahre 1921 an 307 Beamte und Angestellte
Hypothekardarlehen im I. Range im Gesamtbetrage von Fr. 5 626 886. 40 ausgerichtet. Der Zinsfuss fiir
Darlehen auf Neubauten betriigt 4!/ °/o, fiir solehe auf erworbene Hiuser 5 °fo.

An 6 Eisenbahnerbaugenossenschaften haben wir insgesamt fir Fr. 1607 200 Hypothekardarlehen zum
Zinsfusse von 4'/s %o gewdmt

Dem Ferienheim schweizerischer Eisenbahner in Brenscino wurde ein Grundpfanddarlehen im I Range von
Fr. 720 000 zugestanden

Infolge Uberganges der Aktiven und Passiven der Invaliditits- nnd Sterbeversicherung der Arbeiter an
die Pensions- und Hilfskasse fiir das Personal der S.B.B. auf 1. Januar 1921 sind die Wertschriften des Porte-
feuilles der Kranken- und Hilfskasse der Arbeiter auf den genannten Zeitpunkt demjenigen der Pensions- und
Hilfskasse einverleibt worden.-

6. Die Erneuerun g de r Couponsbogen fiir tolgende Anleihen wurde fortgesetzt:

Ausgegebene Bogen Noch auszugebende
bis 31. Dezember 1921 Bogen
4 %o Bundesbahnrente von 1900 . . . . . . 99 444 556
3°% S.B.B. von 1903 ... . . . . . . . 285498 v 492

7. Es fanden 12 Auslosungen von Obligati'onen unserer verschiedenen Anleihen statt; insgesamt
wurden 13 038 Titel gezogen. Néhere Angaben sind aus dem Kapitalnachweis auf Seite 137 ersichtlich.

8. Die Zahl der Einleger in die Sparkasse stieg im Beuchtsmhre von 1903 auf 2851. Die Zinsver-
vergiitung betrug 5 °b.

9. Der Stand der Sicherheiten bei der Generaldirektion und den Kreisdirektionen war auf 31. De-
-zember 1921 folgender:

1128 Barhinterlagen . . . . . . . . . . Fr. 1252900. —
1041 Wertschriftenhinterlagen . . . . . . . , 11373172.10
1870 Biirgschaften . . . . . . . . . . ,» 18341 907. 60
4089 Sicherheiten im Gesamtbetrage von . . . Fr. 30967 979. 70

(1920: 3694 = Fr. 31 625 441).




10. Auf den 31. Dezember 1921 erreichten die Hinterlagen von Obligationen der schweizerischen
Bundesbahnen und der verstaatlichten Eisenbahngesellschaften, die von Privaten bei der Hauptkasse kostenfrei
in Verwahrung und Verwaltung gegeben werden konnen, den Betrag von Fr. 103 223 200. Gegeniiber dem
Vorjahre ist eine Vermehrung von Fr. 13 005 550 zu verzeichnen.

11. Von unsern verschiedenen Anleihen sind in den Jahren 1919, 1920 und 1921 fiir Fr. 111 035. 91
Coupons verjihrt, welchen Betrag wir zu unsern Gunsten verrechnet haben. Die Verrechnung der in den
Kriegsjahren verjihrten Coupons ist zuriickgestellt worden, weil wir den Titelinhabern, die zufolge von Kriegs-
massnahmen an der rechtzeitigen Einlosung ihrer Coupons verhindert waren, Gelegenheit geben wollten, ihre
Anspriiche - innert einer gewissen Frist nach Friedensschluss noch geltend zu machen.

12. Nach Massgabe des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1921 betreffend die Stempelabgabe auf Cou-
pons sowie der Vollziehungsverordnung zu demselben vom 15. November 1921 erhebt der Bund auf den per

15. Dezember 1921 und spiter filligen Coupons der Anleihen der verstaatlichten Eisenbahnen und der nach dem’

Jahre 1919 ausgegebenen Anleihen der schweizerischen Bundesbahnen eine Abgabe von 2 %. Da zur Entrichtung
derselben der Couponsschuldner verpflichtet ist, ihm aber das Recht zusteht, den Couponsbetrag um die Abgabe
zu kiirzen, haben wir sdmtliche Zahlstellen angewiesen, die Steuer bei der Couponseinlésung in Abzug zu bringen.

13. Gemiss Abkommen vom 8. Januar 1921 hat uns die schweizerische Kohlengenossenschaft in Basel
Fr. 6 000 000 bezahlt, womit ihre Riickvergitung einen Gesamtbetrag von Fr. 7 570 000 erreicht. Ferner
sind uns vom Bund laut Bundesratsbeschluss vom 15. April 1921 betreffend Kohlenverbilligung Fr. 4 000000
iiberwiesen worden.

14. Dem Portefeuille der Eigenen Wertschriften sind an grosseren Posten zugewiesen worden :

Fr. 1140 000 nom. 4 %o Obligationen der Stadt Ziirich von 1911, die diese uns als III. Rate ihres Bei-
trages an den Umbau der linksufrigen Ziirichseebahn iibergeben hatte;

Fr. 300000 nom. Anteilscheine der Schweizerischen Kraftiibertragungs-A.-G. in Bern, I. Einzahlung von
60 °/o unserer Beteiligung.

Die Kohlenzentrale A.-G. in Li’quidation in Basel hat uns die in unserem Besitze befindlichen 21 586
Priorititsaktien mit Fr. 10 793 000 zuriickbezahlt; ferner leistete dieselbe auf den von uns iibernommenen
13 074 Stammaktien eine erste Riickzahlung von 40 %/ = Fr. 2 614 800.

Auf Ende des Jahres wies der Wertschriftenbestand des Portefeuilles einen Buchwert von Fr. 13474 186.49

auf. Auch dieses Jahr ergibt sich wiederum ein Mehrwert, und zwar von Fr. 1 764 744. 80, herrithrend in der "

Hauptsache von der Riickzahlung der Priorititsaktien und der Hoherbewertung der Stammaktien der Kohlen-
zentrale.- 'A.-G. in Liquidation in Basel. ' '

c. Publizitatsdienst.

Der schweizerische Fremdenverkehr litt im Berichtsjahr stark unter den Wirkungen der weltwirtschaftlichen
Krise und der abnormen Valutaverhiltnisse.

Die Sommersaison brachte ansehnlichen Verkehr aus England, Holland und Frankreich. Der Besuch von
Amerikanern blieb stark hinter den Erwartungen zuriick.

Die Agenturen London und Paris waren wihrend eines Teils des Jahres voll beschiiftigt.

Der Wintersport in der Schweiz erfreut- sich immer grosserer Beliebtheit. Mit den Weihnachtsfeiertagen
setzte die Wintersaison kriftig ein; die erreichten Frequenzzahlen diirften im allgemeinen recht befriedigend
sein und fiir die nichsten Jahre eine erfreuliche Entwicklung des Wintersports erwarten lassen.

Von den Propagandamassnahmen, die wihrend des Berichtsjahres getroffen wurden, sind zu erwihnen die
Wiederausgabe der Fahrplanbroschiire , Internationale Zugsverbindungen der Schweiz“, je fir Sommer- und
Winterdienst, die Veranstaltung neuer Auflagen der Touristenkarte im Massstabe 1:450 000, die Erstellung eines
fir England bestimmten Wintersportplakates in Kupfertiefdruck, die Durchfiihrung einer Propaganda fiir die Elektri-
fikation der Gotthardbahn, die Ausdehnung des telegraphischen Wettermeldedienstes der Winterkurorte.

Mit der Schweizerischen Verkehrszentrale in Ziirich wurden Richtlinien fiir die Abgrenzung der beidseitigen

Tiatigkeitsgebiete vereinbart. Die Arbeit der Verkehrszentrale wurde unserseits durch Verbreitung von Plakaten
im Ausland und Aushang von solchen auf unserm Netz, ferner durch Mitwirkung bei der Durchfiibrung von
Zeitungsreklamen in England und Deutschland und Abgabe ihres Propagandamaterials durch unsere Agenturen
nach Tunlichkeit gefordert.

d. Einnahmenkontrolle und Abrechnungswesen.

1. Nachdem sich die Einrichtung von Postcheck- und Girorechnungen fiir die Giiterexpe-
ditionen an Orten mit Postcheckbureaux (vgl. Geschiftsbericht pro 1919, Seite 19, e, 1) bewihrt hat, ist eine
Anzahl weiterer wichtiger Giiterexpeditionen mit Postcheck- und Girorechnungen ausgeriistet worden. Gleich-




zeitig haben wir die Vorschriften iiber die Beniitzung der Postcheckrechnungen der Giiterexpeditionen in dem
Sinne geiindert, dass von den Inhabern von Frachtkrediten auch ihre Kontokorrentrechnungen auf die Post-
checkrechnungen der betreffenden Expeditionen einhezahlt werden kénnen.

2. Da Deutschland verpflichtet worden ist, die an Italien zu liefernden Kohlen vom 1. Mirz 1921 an den
italienischen Staatsbahnen an der Grenze franko zu iibergeben, ist mit den deutschen Bahnen eine Verein-
barung iiber die Abfertigung und Abrechnung der Wiedergutmachungs-Kohlensendun-
gen und iiber die Saldierung der auf die schweizerischen Strecken entfallenden Transportkosten getroffen worden.

3. Bei den Kassastellen der Stationen und Lagerhiiuser, sowie bei den Kassierern der Bodenseedampfboote
wurden im Berichtsjahre 1719 Kassen- und Biicherrevisionen durchgefiihrt, nimlich: .

Kreis I Il ] V. v
490 286 415 313 215

Ausser einigen durch die Untersuchung zumeist unaufgeklé.rt gebliebenen, grossern Manki sind schwerWIegen-
dere Unregelmissigkeiten hierbei nicht konstatiert worden.

4. Im Frachtkreditwesen haben folgende Anderungen stattgefunden:

. Kreis I ~n i ) v Total

Neue Kredite wurden eréffnet . . . . . . . . 32 60 55 27 37 211
Bestehende Kredite wurden geiindert . . . . . 66 126 170 60 55 477
Aufgehoben wurden . . . . . . . . . . . 382 43 63 21 27 186
' ' 130 229 288 108 119 874

Bestand am 31. Dezember: 2942 Frachtkredite (1920: 2917).

5. Nachstehend lassen wir eine vergleichende Ubersicht iber die Betriebseinnahmen der Bun-
desbahnen und des Dampfschiffbetriebes auf dem Bodensee der Jahre 1920 und 1921 folgen und v erweisen
auf die dazu angebrachten Erlduterungen. -

Betriebseinnahmen der schweizerischen Bundesbahnen.

1920 1921 Gegenilber 1920
2882 km' A. Bahnverkehr. 2882 km mehr weniger
Fr. %o 1. ErtragdesPersonentrans- Fr. L Fr. Fr.
123 252 769 32,34 portes 124 806 120 37,60 1553 351 —
II. Ertrag des Gepéck-, Tier-
und Giitertransportes: :
11 975 322 3,14 1. vom Gepick 11 566 458 3,49 — 408 864
4679 991 1,08 2. yon Tieren - 5456 877 1,64 776 886 —
238 067 964 62,47 3. von Giitern 184 905 776 55,70 = 53 162 188
254 723 277 66,84 2201929111 60,83 — 52 794 166
+ 3131 359 0,2 ' III. Ertrag ausd.Postverkehr 5210 683 1,57 2079 324 —
381 107 405 100,00 Total 331 945 914 100,00 — 49161 491
B. Dampfsélu',?"ver%ehr aunf
Fr. o dem Bodensee. Fr. % Tr. Fr.
139 262 23,90 I.. Personentransport 111 948 | 23,50 — 27 314
9339 1,0 II. Gepiicktransport . 7863 165 — 1476
3947 . 0O, III. Tiertransport . 1087 © O, — 2 860
427 499 73,37 IV. Giitertransport 351071 73,08 — 76 428
2 600 0,45 V. Posttransport . . . 2 600 0,55 e =
582 647 100,00 Total 474 569 100,00 = 108 078




Ad A. Bahnverkehr. Nach Transportkategorien ergibt- sich folgende Vermehrung bzw. Verminderung
der Transporteinnahmen in Prozenten ausgedriickt:

Personenverkehr . . . . . . 4 1,2°% (1920: 4 23,50%)
Gepiickverkehr . . . . . . — 3% (1920: -+ 27,3%)
Tiertransport . . . . . . . - 16,60% (1920: — 17,68%o)
Giitertransport . . . . . . — 2243% (1920: | 12,:2%o)
Posttransport . . . . . . . - 66,0°% (1920: -} 8,:%o)

In den Einnahmen aus dem Personentransport ist eine Nachvergiitung von Fr. 900 000 fiir die Fihrung
des Expresszuges Paris-Warschau und Prag auf der Strecke Delle-Buchs (St. G.) vom Februar 1919 bis Februar 1920
inbegriffen. Die Einnahmen aus Schnellzugszuschligen belaufen sich auf Fr. 8 836 085 (1920: Fr. 8 852 557),

Gegeniiber dem Vorjahre ergeben sich in den einzelnen Monaten folgende Mehr- oder Mindereinnahmen:

Persanenverkehr () G(ir:l:,v T i Post)
Fr. Fr.
Januar . . . . . . . . . . L. L. 846 681 — 1743 484
Februar . . . . > . . . . . . .- 454358 — 2269633
Marz . . . . . . . . L. .. —+ 1864556 - — 2796497
April « @ w % — 198 822 — 5489 522
Mai . o o om B owmtwm m e om owm w — 60 358 — 4681552
Juni, & & & ¢ s s s s ow @ s sl -+ 507652 — 3834 947
Juli . . . . . . 00000 — 251856 — 6800 893
August . . . . . . . . .. . — 565 262 — 6228155
September. . . . . . . . . . . . — 290387 — 5037489
Oktober . . . . . .. . . . . . . -— 1703121 — 5714 014
November. . . . . . . . . . . . — 548 090 — 5672 656
Dezember . . . . . . . . . . . . -+ 498000 — 2446 000
Der ganze Verkehr hat unter der Krisis im Handel, in der Industrie und im Gewerbe stark gelitten. Die
Folgen zeigen sich in einer Verminderung der Zahl der beférderten Persomen um 5419 742 = 6,20°0 und in

dem ganz unverhéltnisméssig grossen Riickgang des Giiterverkehrs um 8 752 850 Tonnen, d. h. um 23,7%. Im
Personenverkehr steht der Verminderung der Zahl der Reisenden von 86 080 314 auf 80'660 572 = 6,20%
eine bescheidene Mehreinnahme von Fr. 1553 851 = 1,26°%/0 gegeniiber; die am 1. August 1920 durchgefiihrte,
das ganze Jahr zur Wirkung gekommene Taxerhéhung vermochte also nur ziemlich knapp den eingetretenen
Verkehrsausfall auszugleichen. Die Durchschnittseinnahme per Reisenden ist von Fr. 1.43 auf Fr. 1.54 gestiegen.
Noch betriibender ist das Bild im Giterverkehr. Is ist einleuchtend, dass die mit 1. August 1920 einge-
fithrte Tariferhohung den Ausfall der von 15 829 742 auf 12 076 892 Tonnen, d. h. um nahezu !/s des normalen
Verkehrs zuriickgegangenen Transportquantititen in keinem merkbaren Umfange auszugleichen vermochte. Dem
Minus in den Transportquantititen von 23,7%6 steht eine Verminderung der Einnahmen von Fr. 257 854 636
auf Fr. 207 139 794, d. h. um Fr. 50 714 842 = 22,33.%0 gegeniiber. Der Durchschnittsertrag pro Tonne hat
sich daher nur unwesentlich von Fr.16.21 auf Fr. 17.15 erhtht und somit nicht einmal den Stand pro 1919
wieder erreicht. Die Erklarung hierfiir ist in der Einfiihrung von Konkurrenztaxen gegeniiber auslindischen
Konkurrenzstrecken und zum kleinen Teil in der Wiedereinfiihrung der wichtigeren Ausnahmetarife zu suchen.
Die Mehreinnahme aus Posttransporten riihrt von der Erhohung der Entschédigung der Postverwaltung fiir
den Transport bahntaxpflichtiger Fahrpoststiicke iiber 5 kg nach Massgabe der stattgefundenen Erhéhung der
Bahntarife her. '

Das Einnahmenergebnisv der Tunnelstrecke Brig-Iselle weicht mit Fr. 4 405 160 in seiner Gesamtheit

nur um Fr. 343 von demjenigen des Vorjahres (Fr. 4 404 817) ab, dagegen ist eine Verschiebung von Fr. 275 000
zugunsten des Personenverkehrs eingetreten.

Ad B. Dampfschiffverkehr auf dem Bodensee. Der allgemeinen ungiinstigen Verkehfslage ent-
sprechend sind auch die Einnahmen aus dem Bodensee-Dampfschiffbetrieb, sowohl was den Personen- als den
Giitertransport betrifft, gegeniiber dem Vorjahr zuriickgegangen.

I[I. Kommerzielles Departement.

a. Allgemeines..

1. Fiir die auf 1. Januar 1922 in den Besitz des Bundes iibergegangene Schweizerische Scetalbahn
werden im Einvernehmen mit dem eidgendssischen Eisenbahndepartement bis auf weiteres die bisherigen Tarife
unverindert beibehalten. Eine Anderung soll erst auf den Zeitpunkt einer allgemeinen Herabsetzung der Bundes-
bahntaxen erfolgen.




2. Die Stationen Schwarzenbach und Schwerzenbach erhielten wegen oft vorkommender Verwechslungen
die offiziellen Bezeichnungen ,Schwarzenbach (St. Gallen)” und ,Schwerzenbach (Ziirich)“.

Die Stationsbezeichnung ,Briinig® ist auf Gesuch des Gemeinderates Hasliberg in ,,Briinig-Hasliberg®
erweitert worden. "

Die Stationsnamen Menziken S.T.B. und Reinach S.T.B. wurden beim Ubergang der Schweizerischen
Seetalbahn an den Bund in ,Menziken S.B.B.* und ,Reinach S.B.B.“ geiindert. Von der Anderung der
Stationsbezeichnungen Lenzburg S. B. B. und Lenzburg-Stadt ist dagegen vorldufig abgesehen worden, weil der
projektierte Bahnhofumbau in Lenzburg wahrscheinlich eine Neubenennung zur Folge haben wird.

3. Gemiss Ubereinkunft mit der Zivilgemeinde Oberwetzikon ist die Personenbaltestelle Oberwetzikon
im Einverstindnis mit dem eidgendssischen Eisenbahndepartement am 31. Dezember 1921 aufgehoben worden -
und es sind gleichzeitig auch die Taxen fiir diese Haltestelle ausser Kraft getreten. Soweit gewisse Ziige auf
der bisherigen Haltestelle noch anhalten, haben die sie beniitzenden Reisenden die Taxe von und nach Wetzikon
zu entrichten.

4. Fir Li ebesgaben. aller Art, mit Ausnahme von Bau- und Brennmaterialien, fiir "die Brand-
beschiddigten von Sent (Graubiinden) ist Frachtfreiheit -zugestanden worden.

5. Die kommerzielle Konferenz der schweizerischen Transportunternehmungen und
der Verkehrsinteressentén hat im Berichtsjahre drei Sitzungen abgehalten.

In der 20. Sitzung vom 23. Juni befasste sie sich auf Wunsch des eidgendssischen Eisenbahndepartements
namentlich mit der sowohl bei Handel, Industrie und Gewerbe als auch bei den Transportunternehmungen
herrschenden Krisis, wobei die Massnahmen besprochen wurden, die auf dem Gebiete der Eisenbahntarife er-
griffen werden konnten, um den Verkehr zu beleben, ohne sich der Gefahr einer wesentlichen Einnahmenver-
minderung fir die Transportunternehmungen auszusetzen. Die Konferenz bestellte nach ausgiebiger Aussprache
zwei Kommissionen, eine fiir den Personen- und eine fiir den Giiterverkehr, die unter dem Vorsitz des eidge-
nossischen Eisenbahndepartements mit aller Beschleunigung die niihern Durchfiihrungsmoglichkeiten zu priifen
und insbesondere zu untersuchen hatten, auf welchen speziellen Gebieten die bestehende Notlage ausnahmsweise
Massnahmen als angezeigt erscheinen lasse. Des weitern wurde iiber die Durchfiihrung des Bundesgesetzes vom
4. Oktober 1917 iiber Stempelabgaben auf Frachturkunden beraten, di¢ gemiss Beschluss des Bundes-
rates auf 1. Januar 1922 zu erfolgen hatte. Ferner gelangte noch die Frage der Einrichtung der General-
abonnements als Identitéitsausweis fiir die Post zur Behandlung.

In der 21. Sitzung vom 29. Juli wurden die in der 20. Sitzung begonnenenv Beratungen iiber die fiir die
Wiederbelebung des Verkehrs zu ergreifenden Massnahmen fortgesetzt. Die Konferenz kam dabei zu dem Schlusse,
dass eine allgemeine Herabsetzung der Tarife- einstweilen nicht in Frage kommen konne, sondern dass vorder-
hand lediglich geeignete Spezialmassnahmen zu treffen seien. Als solche wurden hinsichtlich des Personenverkehrs
die Gewiihrung weitergehender Ermissigungen fir Gesellschaften und Schulen (vergl. lit. 4, Ziffer 3) und die
Wiedereinfiihrung von festen, d. h. ohne vorherige Bestellung beziehbaren Rundfahrtbilletten mit einer bescheidenen
Taxermiissigung fiir besonders gangbare Touren (vergl.lit. b, Ziffer 5) beschlossen. Weitere Massnahmen im
Personenverkehr (Sonntagsbillette, Generalabonnements usw.) sollen noch néher gepriift werden. Hinsichtlich des
Giiterverkehrs wurde die Wiedereinfiihrung einer Anzahl volkswirtschaftlich wichtiger Ausnahmetarife, deren
Anwendung seit einigen Jahren voriibergehend eingestellt war, beschlossen (vergl. lit. d, Ziffer 9 hiernach).

In der 22. Sitzung vom 7.und 8. Dezember wurde in der Hauptsache iiber Fragen betreffend Fracht-
berechnung fiir auf Schemelwagenpaare verladene Sendungen, Anderung des Verzeichnisses der sperrigen Giiter,
Aufstellung von Vorschriften fiir die Beférderung leerer Kessel- und anderer Privatgiiterwagen, sowie Erweiterung
verschiedener Ausnahmetarife und Schaffung von Exporttarifen beraten. Ausserdem wurden einige Antrige
betreffend die Anderung des Verfahrens bei der Erledigung von Fahrgeldreklamationen behandelt.

b. Personenverkehr.

. 1. Zugunsten der Inhaber von Arbeiterabonnements, welche diese infolge zeitweiser Arbeitseinstel-
lung nur teilweise beniitzen konnen, haben wir besondere Erleichterungen in dem Sinne getroffen, dass fiir
die nicht beniitzte Zeit eine iiber die Bestimmungen des Tarifs hinausgehende Taxriickerstattung geleistet wird.

2. Durch Weisung vom 29. Juni wurde verfiigt, dass den Schulen, Kadettenkorps und Ferien-
kolonien die Bezahlung des Schnellzugzuschlages in jenen Fillen zu erlassen sei, wo die Beniitzung zuschlags-
pflichtiger Schnellziige auf der ganzen Strecke oder auf Teilstrecken unumgiinglich nétig ist, um die Reise in
rationeller Weise auszufiihren.




3. Auf 20. Juli ist zum Tarif fiir die Beférderung von Gesellschaften und Schulen ein neuer pro-
visorischer IV. Nachtrag herausgegeben worden zur Durchfiihrung weitergehender Taxerméssigungen (vergl lit. a,
Ziffer 6 hiervor).

4. Die am 1. August 1920 eingefiihrten Mindesttaxen fiir Personenextraziige sind zur bessern An-
passung an die fiir Gesellschaftsfahrten bewilligten weitergehenden Taxermiissigungen (Ziffer 3) und mit Riicksicht
auf die sonstigen veriéinderten Verhiltnisse um 25 °/o reduziert worden. Sie betragen nun fiir den Tarifkilometer:

a. fir einfache Fahrt . . . . . . . . . . . . . . . . « .+ o .+ .« . . Fr.12.—
b. fir Hin- und Riickfahrt: ’ : ’
wenn die Riickfahrt am gleichen Tage erfolgt . . . . . . . . . . . . . . , 18.—

- " " nicht am gleichen Tage erfolgt. . . . . . . . . . . . , 24 —.

5. Auf 1. August haben wir ein neues Verzeichnis der Sonntags-, Lust- und Rundfahrtbillette
herausgegeben. Damit ist die fiir feste Rundfahrtbillette beschlossene Taxermissigung (vergl. lit. a, Ziffer 6) vor-
liufig in beschréinktem Umfange zur Durchfiihrung gelangt. Bei den im Verzeichnis vorgesehenen Sonntags- und
Lustfahrtbilletten erstreckt sich die Erméssigung nur auf die Strecken der privaten Transportunternehmungen ;
fir die in solche Billette cinbezogenen Strecken der Bundesbahnen sind die normalen Taxen ecingerechnet.

6.. Eine Anregung, es mochten nach dem Muster des von der ehemaligen Nord-Ost-Bahn gelibten Verfahrens
sogenannte ,,billige Tage zu Einheitspreisen (Generalbillette) veranstaltet werden, wurde ablehnend beschieden.

7. Auf Ansuchen der Genossenschaft Schweizer Mustermesse in Basel haben wir fiir die Besucher der in
der Zeit vom 22. April bis 2. Mai 1922 stattfindenden 6. Schweizer Mustermesse in Basel im Hinblick
auf die volkswirtschaftliche Bedeutung dieser Veranstaltung eine Fahrpreiserméissigung in dem Sinne zu-
gestanden, dass in der Zeit vom 21. April bis 3. Mai 1922 fiir die Hin- und Riickfahrt in III. Klasse Billette
einfacher Fahrt II. Klasse und fiir die Hin- und Rickfahrt in II. Klasse Billette einfacher Fahrt I. Klasse mit
einer Giiltigkeitsdauner von 10 Tagen (fiir Aussteller 20 Tage) abgegeben werden.

8. Der Absatz an Generalabonnements stellte sich wie folgt:

Ohne Schnellzugzuschlag Mit Schnellzugzuschlag
Generalabonnements fiir Anzahl Anzahl
_ 1921 (1920) 1921 (1920)
3 Monate . . . . . . . . 8571 (13 865) 10 655 (8 456)
12 Monate, giiltig fir 1 Person . 146 *) (204) <219 *)(261)
12 Monate, giiltig fiir 2 Personen 19 # o (11) .28 *) (7)

Dafm wurden Fr. 6 962 571 (im Vorjahre Fr. 6 784 358) emgenommen wovon auf die S.B.B. ein Anteil
von Fr. 5995490 (Fr. 5 771 876) entfillt. ‘

9. Abonnements zum Bezuge halber Billette wurden im Berichtsjahre 1419 Stiick (im Vorjahre
1217) verkauft. Die Einnahmen beliefen sich auf Fr. 154 750 (Fr. 134 950), der S. B. B.-Anteil auf Fr. 131 617
(Fr. 115 000). : -

10. Die direkte Personen- und Gepiickabfertigung im internationalen Verkehr wurde weiter aus-
gebaut. Soweit die Schweiz beteiligt ist, ist nun ein di¥ekter Personen- und Gepickverkehr eingerichtet:

a. zwischen der Schweiz einerseits und Frankreich, England iber Frankreich und (nur fiir Gepick)
iber Ostende, Belgien, den Niederlanden iiber Briissel und iiber Ko6ln, Deutschland und Italien,
sowie (durch den Simplon-Orient-Expresszug) den Balkanstaaten anderseits;

b. im Transit durch die Schweiz zwischen Frankreich einerseits und Italien via Simplon und
Gotthard, sowie (durch den Simplon-Orient-Expresszug) den Balkanstaaten anderseits, ferner zwischen
England, Belgien, den Niederlanden (uber Belgien-Elsass) und Deutschland einerseits und
Italien anderselts via Simplon und Gotthard.

Im Verkehr Deutschland—Italien wurde nach Moglichkeit die Konkurrenz mit der durch die derzeitigen
Valutastiinde begilinstigten Brennerroute aufgenommen.

Uber die Wiedereinrichtung eines direkten' Personen- und Gepiickverkehrs zwischen - den Niederlanden
und Italien durch Deutschland und die Schweiz, sowie zwischen Frankreich und England einerseits
und Osterreich, Ungarn und Ruminien anderseits via Siiddeutschland und via Schwelz—-—Allberg haben

*) August bis Dezember.




konferenzielle Verhandlungen zwischen den beteiligten Verwaltungen stattgefunden, bei denen wir vertreten
waren. Die Durchfiihrung der Massnahmen war im Berichtsjahre nicht mehr moglich.

11. Fir den Arbeiter- und Auswandererverkehr durch die Schweiz via Simplon—Vailorbe,
, sowie umgekehrt, wurden in Konkurrenz gegen die von den Wéhrungs-
verhilltnissen begiinstigten ausliindischen Routen fiir die schweizerischen Transitstrecken besondere Fahrkarten
zu bedeutend ermissigtem Preise eingefiihrt.

12. Auf die Initiative der belgischen Staatsbahnen haben die Verwaltungen der wichtigsten Eisenbahnen
der Entente und neutraler Léinder die Wiedereinfiihrung eines internationalen Verkehrs mit zusammen-
stellbaren Fahrscheinen nach dem Vorbild des ehemaligen Vereinsreiseverkehrs beschlossen. Vorldufig
gehdren dem Verbande Verwaltungen folgender Liinder an: Frankreich, England, Belgien, Niederlande, Luxemburg,
Schweiz und Italien. Alle schweizerischen Eisenbahn- und Dampfschiffunternehmungen, die fiir den internationalen
Rundreiseverkehr Bedeutung haben, sind beigetreten. Beziiglich des Beitrittes der Verwaltungen anderer Lénder
ist zu bemerken, dass dieser Beitritt durch die, entgegen den Antréigen.der italienischen und schweizerischen
Verwaltungen, in die Statuten eingefiihrten wenig liberalen Bestimmungen fiir die Aufnahme weiterer Bahnen
in Frage gestellt wird. - Die Vorarbeiten sind so weit gediehen, dass die Einrichtung am 1. Mai 1922 wird
ins Leben treten koénnen. -

13. Die Einnahme der S.B.B. aus dem Verkauf von Fahrscheinen fiir ihre Strecken durech private
Reiseunternehmungen betrug Fr. 5 903 725 (im Vorjahre Fr. 3 295 342); sie hat somit wiederum bedeutend
zugenommen.

Auch der Billetabsatz unserer eigenen Agenturen in London und Paris verzelchnet eine erfreuliche
Zunahme.

Er betrug: :
bei der Agentur London Fr. 1578 674 (im Vorjahr 847 762)
Paris TFr. 762706 (, ” 558 609).

” ”n ”

c. Tierverkehr.

1. Auf ein Gesuch des Kreisamtes Oberengadin und des schweizerischen alpwirtschaftlichen Vereins haben
wir beschlossen, fiir die Beforderung von Sémmerungsvieh in ganzen Wagenladungen nach oder von solchen
bindnerischen Alpen, die frilher nachweisbar mit italienischem Vieh bestossen wurden, in Anlehnung an
ein frither bestandenes Zugestiindnis bis auf Widerruf ausser dem Erlass des Eiltaxzuschlages eine Taxermissigung
von 50 %o auf der gewohnlichen Taxe im Riickerstattungswege zu bewilligen.

2. Zur Abwehr der durch die Valutaverhiltnisse begiinstigten ausldndischen Konkurrenz wurde angeordnet,
dass fiir Tiertransporte in Wagenladungen die Fracht iiber die fiir den Transportgeber vorteilhafteste Route im
Riickerstattungswege auch iiber eine fiir die Bundesbahnen vorteilhaftere Route eingehalten wird, sofern fiir die
Mehrdistanz, mit der die Bundesbahnen an dieser Route beteiligt sind, wenigstetis ein die Selbstkosten deckendes
Einnahmenbetreffnis erzielt wird.

d. Giiterverkehr.

1. Am 1. Juni ist .ein Neudruck der allcremei.nen schweizerischen Tarifvorschriften und
Giiterklassifikation erschienen, der in der Hauptsmhe lediglich eine Zusammenfassung des Inhalts der
Ausgabe vom 1. Januar 1917 und der seither erschienenen Nachtrige darstellt.

Die Giiterklassifikation wurde am 1. November durch Aufnahme des Artikels ,,Stickstoﬂ’superphosphat“ in
die Position ,Diingemittel* des Spezialtarifs III ergénazt.

2. Am 1. September ist eine Neuausgabe der Instruktion fir die Anwendung der schweize-
rischen allgemeinen Tarifvorschriften und der Giiterklassifikation in Kraft getreten.

3. Am 27. September ist die Station Giornico des Kreises V, die bisher noch fiir Giiter in Wagen-
ladungen gesffnet war, fiir den Giiterverkehr geschlossen worden.

4. Auf 1. Januar 1921 ist in den Lagerhaustarifen eine Erhohung der Manipulationsgebiihren durch-
gefiihrt worden.

8. Die in den Jahren 1917 und 1918 fiir den Transport von Lebensmitteln und Liebesgaben an
Kriegsgefangene zugestandenen Taxbegiinstigungen sind aut Ende Mirz 1921 aufgehoben worden.

6. Folgende Tarife fir den direkten schweizerischen Giiterverkehr wurden auf 1. Dezember
neu ausgegeben :




Heft 1, enthaltend die allgemeinen und besonderen Bestimmungen, sowie_das Normaltaxschema;
Heft 57 fiir- den Verkehr Solothurn-Bern-Bahn — Schweiz und

Heft 64 fiir den Verkehr Langenthal-Jura-Bahn, Langenthal-Melchnau-Bahn und Solothurn-Niederbipp-
' Bahn — Schweiz.

7. Um der schweizerischen Karbidindustrie den Wettbewerb auf dem ausliindischen Markt zu erleichtern,
wurde aufden 1. Februar ein ermissigter Exporttarif fir Kalziumkarbid schweizerischer Her-
kunft eingefiihrt. Am 8. September haben dann dessen Taxen eine weitere Verbilligung erfahren.

8. Auf den 1. Mai ist eine Neuausgabe des schweizerischen Ausnahmetarifes Nr. 6 fir
Getreide, Hiilsenfriichte und Olsaaten mit den ab 1. August 1920 giiltigen Taxen erschienen.

Die folgenden schweizerischen Ausnahmetarife, deren Anwendung seit den Jahren 1917/1918
eingestellt war, sind mit erhohten Frachtsitzen wieder eingefiihrt worden:

Nr. 1 fiir Bier in Féssern;

»w 1 , Wein, Weinmost usw.;
w 8 . Eis; )
9 landwirtschaftliche Produkte;

,» 11, Heu und Stroh;

» 13 , Zement, Kalk und Gips;

» 14 , Diingemittel und Rohmaterialien zur Dungerfabukatlon

», 17 ,, Holzstoff, Holzzellstoff usw.;

, 18 , Holz und Torf;

» 22 ,, Steinkohle (auch Anthrazit) und Braunkohle (auch Schieferkohle) schweizerischer Herkunft usw.;
, 34 , den Export von Papier;

» 35 , den Export von Holzstoff, Holzzellstoff usw.;

» 42 Zuckerriitben und Schnitzel von Zuckerruben nach und von Aalbelg,

» 43 , Materialien zur Bekimpfung von Pflanzenkrankheiten.

In das Artikelverzeichnis des Ausnahmetarifs Nr. 14 wurde am 1. November der Artikel ,,Stlckstoﬁ'-
superphosphat® . aufgenommen.

Am 1. November sind dem schweizerischen Ausnahmetarif Nr. 41 fiir fliissige Milch usw. im Abonnement
vom 1. Mai 1909 beigetreten:

Die Pont-Brassus-Bahn, die Saignelégier-La Chaux-de-Fonds- Bahn, die Ponts- Sagne - La Chaux-de- I‘onds—
Bahn, die Langenthal - Jura-Bahn, die Langenthal-Melchnau-Bahn und die Solothurn- Nledelblpp Bahn.

9. Folgende Ausnahmetaxen sind eingefiihrt worden:

a. fir den Export von Eisenerz ab Sargans nach Konstanz transit, Basel S. B. B. transit und Basel-St. Johann
transit ; . ‘

b. fiir den Export von in der Schweiz hergestelltem Rohkupfer ab Oey-Diemtigen nach siimtlichen schweizerisch-
auslidndischen Ubergangspunkten ;

\

c. fir den Transport von Schotter ab Miihlehorn und Weesen nach Ziirich - Tiefenbrunnen und Ziirich-
Wollishofen, sowie ab Weesen nach Rapperswil;

d. fiir den Export von Pyritasche ab Uetikon S. B.B. nach Schaffhausen transit und bmgen (Hohentw1el) transit.

10. Am 10. August ist zum Giitertal'if Basel S5.B.B. und Basel-St. Johann—Schweiz ein tem-
porirer Anhang in Kraft getreten. Er enthélt der auslindischen Konkurrenz Rechnung tragende Ausnahmetaxen
fir Kohlen, Koks und Briketts mit Herkunft von Deutschland, Belgien und Elsass-Lothringen.

11. Auf 1. April hat die deutsche Reichsbahn ihre vom 1. Dezember 1920 an giiltigen Giitertarife
(vgl. Seite 22, Ziffer 17, des Geschiiftsberichtes 1920) durchschnittlich um zirka 65 °/o.erhht. Am 1. November
haben diese erhthten Tarife einen weitern Aufschlag von 30 °/o erfahren und am 1. Dezember wurde zu den
so erhohten Ansiitzen ein neuer Zuschlag von 50 °/o eingefiihrt.

Die bisherigen badischen Wihrungszuschlige (vgl. Geschiftsbericht 1920, Seite 21, Ziffer 17) sind am
1. Mai fiir Basel, Waldshut und Schaffhausen wesentlich e1mass1gt und fiir Singen und Konstanz vollstindig
aufgehoben worden.

Die von den ehemaligen badischen Staatsbahnen am 31. Januar 1920 eingefiihrte Grenzabfertigungs,zebiihr
fiir Wagenladungen (vgl. Seite 21, Ziffer 17, des Geschiiftsberichtes 1920) wurde am 1. November von ,\*I‘ 10
auf Fr. 2.50 pro Wagenladung herabgesetzt.




) 12. Am. 1. Dezember ist fiir die Beférderung von Giitern, lebenden Tieren und Fahrzeugen auf dem
Bodensee ein neuer Tarif in Kraft getreten. Die darin‘fiir Romanshorn und Rorschach vorgesehenen Franken-
siitze entsprechen den vom 1. November 1921 an giiltigen deutschen Taxschemata, umgerechnet zu einem Kurs
von 1 Mark gleich 10 Cts.

13. Auf den Osterreichischen Bahnen wurde am 1. Mérz einé weitere Tariferhohung von 50 %
durchgefiihrt (vgl. auch Seite 22, Ziffer 20, des Geschiiftsberichts 1920). Am 1. Juni 1921 gelangten sodann
neue Giitertarife zur Einfithrung, die gegeniiber den vom 1. Mirz gultlgen Tarifen meistenteils Erhohungen
Jbrachten. Diese neuen Tarife sind auf 1. Dezember um durchschnittlich 200 °/o erhéht worden.

14. Fiir die Giiterverkehre zwischen Belgien und der Schweiz, den Niederlanden und der Schweiz,
Frankreich und Deutschland via Schweiz, den Niederlanden und Italien, sowie Belgien und Italien ist das
internationale Ubereinkommen iiber den Eisenbahnfrachtverkehr wieder giiltig erklirt worden.

Seit dem 1. Juni wird dieses Ubelelnkommen auch -auf den Verkehr zwischen Frankreich und del
Tschechoslowakei im Transit durch die Schweiz und Deutschland angewendet.

15. Im schweizerisch-italienischen Verkehr wurde am 16. Februar der Zuschlag zu den
Schnittaxen der italienischen Strecken, der bisher fiir die meisten Lebensmittel 100 %, fir die iibrigen Giiter
180 %o betragen hatte, fir erstere auf 200 °/o, fiir letztere auf 300 °/o erhoht.

Am 1. Miirz trat eine von den Verkehrsinteressenten dringend gewiinschte und von unserer Verwaltung
bei den' italienischen Staatsbahnen seit langem befiirwortete Verbesserung der Frachtzahlungsbestimmungen in
Kraft. Diese Verbesserung besteht darin, dass die Frachten fiir die italienischen Strecken bei Bezahlung in der
Schweiz von Lire in Franken umgerechnet werden. Vor obgenanntem Datum konnten diese Frachten nur in Italien
in Lire beglichen werden, bei Bezahlung in der Schweiz mussten dagegen die gleichen Betriige (ohne Umr echnung)
in Franken erhoben und den italienischen Bahnen zugefiihrt werden.

Eine weitere, von den schweizerischen Verkehrsinteressenten dringend gewunschte Tarifmassnahme wurde
auf den 16. M#rz dadurch getroffen,. dass der italienische Spezialtransittarif, der seit dem 1. Oktober 1919 fiir
den Verkehr mit den Hifen Genua und Savona wieder eingefiihrt worden war, auf alle italienischen Hifen .-
und auf die italienisch - franzosischen, Osterreichischen und jugoslawischen Grenzstationen ausgedehnt wurde.

Am 1. April sind mittelst eines Anhangs zum Teil IT A Transittaxen zwischen den deutsch:schweizerischen
und den italienisch-schweizerischen Grenzstationen eingefiihrt worden. )

Am 16. Juli wurde in den reglementarischen Bestimmungen die Anderung vorgenommen, dass die Nach-
nahmen und der deklarierte Betrag des Interesses an der Lieferung auf den Frachtbriefen zu Sendungen aus
- Italien in Lire ausgesetzt sein sollen. Vor obigem Datum mussten dlese Betridge in beiden Richtungen stets in
Franken ausgedriickt werden.

16. Am 1. Mai wurde fiir den Verkehr zwischen den 6sterreichisch-schweizerischen und deutsch-
schweizerisechen Grenzstationen einerseits und den franzdésisch-schweizerischen Grenz-
stationen anderseits ein Tarif eingefiihrt, dessen Taxen der auslindischen Konkurrenz Rechnung tragen.

17. Zur Beratung der Wiedereinfiihrung von direkten Tarifen Deutschland-Italien hat am 12, Februar
in Kufstein eine Konferenz stattgefunden, an der wir vertreten waren.

18. Am 1. Oktg)ber ist ein -direkter Giitertarif zwischen Italien und Deutschland eingefiihrt worden.
Dessen Frachtsiitze beschrinken sich vorliufig in der Hauptsache auf die wichtigeren Lebensmittel aus Italien,
ferner auf Wein und Giiter aller Art im Transit durch Italien.

19.. Auf 1. Oktober sind die Giitertarife zwischen Italien und den iiber die P.L.M. hinaus ]iegendyen
franzosischen Bahnen, weil den derzeitigen Verhiiltnissen nicht mehr entsprechend, ausser Kraft getreten.
Ersatztarvife sind in Aussicht gemommen.

20. Am 1. Mirz ist ein direkter Tarif zwischen Belgien und Italien in Kraft getreten. Er enthilt
Taxen fiir die Beférderung von Lebensmitteln aus Italien nach Belgien, sowie von Sammelgut in beiden Richtungen.

21. Es fanden folgende Sitzungen der stin dwen Tarifkommission der deutschen Eisenbahnen statt,
an denen wir uns vertreten liessen:
am 7. und 8. April in Baden-Baden;
am 19. und 20. Mai in Bad Schachen bei Lindau und
am 15. und 16. September in Miinster (Westfalen).

22. Die Frachtenkontrolle wurde im Berichtsjahr auf 32 Bahnhofen und 51 Stationen vorgenommen.




e. Fahrgeld= und Frachtreklamationen.

Im Jahr 1921 sind an neuen Geschdften eingegangen (die entsprechenden Zahlen des Vorjahres sind in
Klammern angegebén):
4 839 (4381) Faluo'eldleklamatlonen (elnschhess]lch 378 (385) Ta\luckerstattungsgnsuche auf General-
abonnenmnts) ;
547 (16 026) Reklamationen betleﬂend Frachten, Nebengebithren und Verschleppungen (Fehlinstradie-
rungen) aus dem direkten schweizerischen und dem internationalen Giiter- und Viehverkehr.

Erledigt wurden:
4 533 (4189) Fahrgeldreklamationen;
25 998 (14 416) Reklamationen betreffend Frachten, Nebengebuhlen und Velschleppungen (umfassend 121 360
(84 452) Sendungen).

lIl. Betriebsdepartement.

a. Allgemeines.

1. Zur Behandlung des am 1. Juni in Kraft getretenen, bis und mit 31. Mai 1922, also wiederum fiir
ein ganzes Jahr, giiltigen Fahrplanes fand vom 21.—23. Mirz in Bern die sehweizerische Fahrplan-
konf erenz statt. Sie behandelte im ganzen 615 Geschiifte, wovon 455 die schweizerischen Bundesbahnen
betrafen. Gegeniiber dem Fahrplan vom 8. Juli 1920 brachte der neue Fahrplan Mehrleistungen von jihrlich
insgesamt rund 1 132000 Personenzugskilometern. )

Vom 9.—11. November wurde in Bern die europiische Fahrplan- und Wagenbeistellungs-
konferenz abgehalten, zu welcher ausser den Regierungen einiger Nachbarlinder 129 Transportanstalten
eingeladen waren. An dieser Konferenz, deren Leitung und Geschiiftsfiihrung unserer Verwaltung iibertragen
war, liessen sich 82 Verwaltungen aus 23 verschiedenen Staaten Europas vertreten. Zu den Verhandlungen, die
hauptsichlich die Verbesserung bestehender, die Vereinbarung neuer internationaler Zugsverbindungen und die
Wiedereinfiihrung direkter Wagenkurse bezweckten, waren 218 Gegenstinde angemeldet. Das Ergebnis darf
als befriedigend bezeichnet werden.

Die niichste curopidische Fahrplan- und Wagenbeistellungskonferenz soll im Novembel 1922 wieder in der
Schweiz abgehalten werden.

2. Fiir die Aufstellung des Entwurfes zum neuen Fahrplan fir die Zeit vom 1.Juni 1922 bis
und mit 31. Mai 1923 wurde als Grundsatz festgelegt, dass angesichts der finanziellen Lage und der
andauernden Verkehrsstockung Mehrleistungen nur da vorgesehen werden diirfen, wo ein dringendes Verkehrs-
bediirfnis nachgewiesen ist, ferner dass mit Riicksicht auf die Arbeitszeitverkiirzung auf verschiedenen Linien
eine tunliche Zusammendringung des Fahrplans vorzunehmen sei.

3. Die franzosische Pass- und Zollkontrolle fiir den Personen-, Gepick- und Eilgutverkehr wurde
vom 1. Juni 1921 an von St. Louis nach Basel verlegt.-

4. Nachdem der Bau der Surbtalbahn der hohen Kosten wegen auf bessere Zeiten verschoben werden
musste, wurde in Ausfiihrung eines Bundesbeschlusses mit der Postverwaltung die Einrichtung eines Kraft-
wagendienstes fir den Personen- und Giiterverkehr auf den Strecken Baden-Ehrendingen
und Lengnau-Endingen-Siggenthal vereinbart. Fiir Betriebsverluste, die sich allfiillig aus der Durch-
fiihrung dieser Kurse ergeben, haften die schweizerischen Bundesbahnen bis zum Hochstbetrag von Fr. 36 000
im Jahr.

8. Die unter Ziffer 1 erwihnte europiische Fahrplan- und Wagenbeistellungskonfercnz genehmigte eine
neue Vercinbarung tiber den Ausgleich der Leistungen fiir Personen- und Gepéckwagen
im internationalen Verkehr sowie die Technischen Vorschriften zu einem Ubereinkommen
fir die gegenseitige Benutzung der Personen- und Gepickwagen im internationalen
Verkehr (R.I. C.). Die Vereinbarung iiber den Ausgleich der Leistungen erhtht den Ansatz der Bar entschadlgung
‘fiir nicht durch Naturalausgleich vedeckte Wagenachsenkilometer, entsprechend den grossern Anschaftungs- und
Unterhaltungskosten der Wagen und fiihrt fiir die verspiitete Riickgabe von Pelsoneu und Gepackwagen eine
feste, in bar zu entrichtende Verzogerungsgebiihr ein. Als Hauptausglelchsstelle sind die schweizer 1schen Bun-
desbahnen bezeichnet worden. Die Vereinbarung ist auf den I. Oktober 1921 in Kraft getreten.

Im fernern beschloss die genannte Konferenz die Wiederherausgabe des curopiischen Wagenbei-
stellungsplanes (E. W. P.) in vereinfachter Form.

6. An einer internationalen Konferenz, die vom 11.—25. April 1921 in Stresa abgehalten wurde und von
den meisten am Giiterwagenaustausch beteiligten europidischen Eisenbahnverwaltungen beschickt war, wurde
das neue Uber unl\ommen liber die gegenseitige Benutzung der Giiterwagen im inter-




nationalen Verkehr (R.I. V.) abschliessend beraten (siehe Geschiiftsbericht 1919 Seite 22, Ziffer 5). Es
trat auf 1. Januar 1922 in Kraft, auf welchen Zeitpunkt 79 Velwaltungen aus 19 Lindern ihren Beitritt erklart
hatten.. Das neue Uberelnkommen bezweckt die Erreichung eines einheitlichen Wagenrechtes zwischen allen
normalspurigen Bahnen FEuropas, sowie Vereinfachung der Wagenmieteabrechnung und der Behandlung der
Wagenbeschiidigungen. Es setzt an dic Stelle der bisherigen Lauf- und Zeitmieten eine gestaﬁ‘elte Tagesmiete.
Die Geschiiftsfiihrung ‘wurde unserer Verwaltung ubertragen Nach drei Jahren soll eine Revision des Uberein-
kommens vorgenommen werden.

9. Am 1. Mai 1921 ist ein neues Ube1 einkommen betreffend die gegenseitige Benutzung
von Personen- und Gepickwagen im schweizerischen Verkehr; das die gleichnamige Uberein-
kunft vom 1. Januar 1892 ersetzt, in Kraft getreten.

8. Gemiss Art. 7 der Vollziehungsverordnung zum Riickkaufsgesetz sind die erforderlichen Personen- und
Gepickwagen jedem einzelnen Bundesbahnkreis fest zugeteilt. Zur Vermeidung unnoétiger Leerldufe der Wagen
und zur Vereinfachung - des Rangierdienstes wurde ab 1. Juni 1921 versuchsweise die Freiziigigkeit der
Personen- und Gepickwagen der Bundesbahnen eingefiihrt.

9. Zufolge Inkrafttreten von neuen Bedingungen fiir die Einstellung von Privatgiiter-
wagen in den Park einer schweizerischen Bahnverwaltung auf 1. Januar 1922 wurden simt-
liche mit Privaten abgeschlossenen Vertrige iiber die Einstellung von Privatgiiterwagen auf 31. Dezember 1921
gekiindigt und den betreffenden Firmen die neuen Einstellungsbedingungen, die als Grundlage fiir neue Ver-
trige zu dienen haben, zugestellt.

10. Die Bestimmungen des Bundesgesetzes betreffend die Arbeitszeit beim Betriebe der
Eisenbahnen und anderer Verkehrsanstalten vom 6. Midrz 1920 und der Vollziehungsverord-
nung I hierzu vom 12. August 1921 sind im Laufe des Jahres vollstindig zur Durchfithrung gelangt. Soweit
Ausnahmen notwendig erschienen, sind die Bewilligungen hierfiir beim e1dgen0551schen Post- und Eisenbahn-
departement nachgesucht und von diesem jeweilen auch erteilt worden. .

11. Den Kreisdirektionen sind die im Jahre 1908 erlassenen Vorschriften betreffend den Besuch von
Sprachkursen und den Tausch unter dem Bundesbahnpersonal zum Zwecke der sprach-
lichen Ausbildung in Erinnerung gerufen worden mit der Einladung, dem Personal moglichst weitgehende
Erleichterungen zu gewiihren.

12. Mit Riicksicht auf die Verhiltnisse des allgemeinen.Arbeitsmarktes wurde angeordnet, dass Entlas-
sungen von Taglohnarbeitern, die zufolge Arbeitsmangel hiitten erfolgen koénnen, vorliufig nicht voll-
- zogen und die iiberzihligen Arbeiter bis auf weiteres so gut als moglich bei. Notstandsarbeiten oder sonstwie
zu beschiiftigen gesucht werden.

Dagegen schien mit Bezug auf die Festanstellung von stdndigen Arbeitern im Hmbllck auf die in
der Gestaltung der Verkehrsverhiltnisse zurzeit noch bestehende Unsicherheit etwelche Zuriickhaltung angezeigt.

b. Stationsdienst und Zugsbegleitung.

1. Auf beziigliche Gesuche hin wurde die Ubernahme von rund 60 Abiturienten der von den Bundesbahnen
subventionierten Eisenbahnschulen als Stationslehrlinge zugestanden; dagegen musste die Ubernahme anderer
Kandidaten angesichts des vorhandenen iiberziihligen Personals abgelehnt werden.

2. Auf 1. April 1921 wurde wieder eine Neuklassifikation der Bahnhéfe, Stationen und
Giiterexpeditionen vorgenommen und zwar auf Grund der Verkehrsergebnisse de1 Jahre 1918, 1919 und
1920 und der von friiher her bestehenden Grundsiitze (Geschiiftsbericht 1919, Seite 22, Ziffer 2). Zufolge des
Verkehrsriickganges konnten nur 4 Stationen und 5 Giiterexpeditionen befmdert werden, wihrend 96 Dienst-
stellen’ die fiir ihren Rang massgebende Mindestpunktzahl nicht mehr erreichten. In Wiirdigung der ausnahms-
weisen Verhiiltnisse werden die Riickversetzungen der Stelleninhaber nur nach und nach bei eintretenden:
Anderungen und unter tunlichster Schonung der Interessen des betroffenen Personals durchgefiihrt.

3. Die fiir die Untersuchung der Arbeits- und Personalverhédltnisse auf den Bahnhofen
und Stationen eingesetzte Kommission hat im Berichtsjahre den Stations- und Expeditionsdienst auf
1 Bahnhofinspektion, 2 Bahnhofen I. Klasse, 6 Bahnhdfen II. Klasse, 9 Bahnhéfen III. Klasse, 21 Stationen
I. Klasse und 1| Lagerhaus gepriift. Zufolge der hierbei angeordneten Vereinfachungen und Anderungen in der
Organisation des Dienstes konnen auf den betreffenden Bahnhofen, Stationen und Giiterexpeditionen. rund 300
Mann und zahlreiche Ablosungen, sowie nambafte Ausgaben fiir den Rangierdienst eingespart werden. Weitere
Personaleinsparungen ergeben sich daraus, dass nach und nach auch auf den noch nicht untersuchten Bahn-




hofen und Stationen so viel als moglich die Dienstorganisation nach den von der Kommission angewendeten
Grundsiitzen geindert wird. Darauf ist es neben der Verkehrsabnahme hauptséchlich zuriickzufiihren, dass trotz
der Einfiihrung des neuen Arbeitszeitgesetzes der Personalbestand der Abteilung Stationsdienst und Zugsbegleitung
von Ende Juli 1920 (18789) auf Ende Dezember 1921 (17400) um rund 1400 Mann zuriickgegangen und auch
zurzeit noch ziemlich viel iiberzéhliges Personal vorhanden ist. .

4. Die Beforderaangen beim Stations- und Zugsbegleitungspersonal wurden auf 1. April
1921 im Rahmen der bestehenden, einheitlichen Beférderungsvorschriften vorgenommen. Da die letzteren
im Laufe der letzten Jahre wiederholt erweitert worden sind, konnte einer Eingabe des Gewerkschaftsamtes des
schweizerischen Eisenbahnerverbandes, in der schon frither abgelehnte Postulate neuerdings aufgestellt wurden,
nicht entsprochen werden.

c. Fahr=- und Werkstittedienst.

1. Gemiiss Bdubudvet war fiir das Jahr 1921 die Anschaffung folgenden Rollmaterials vor-
gesehen :
79 elektrische Lokomot1ve11 (wovon 2 Rangierlokomotiven),
4 Motorwagen,
3 Akkumulatorenfahrzeuge,
90 Personenwagen,
350 Giiterwagen,
6 Rollschemelwagen.
Ferner wurde fiir die Beschaffung von weitern Heizwagen oder fir dic Einriechtung elek-
trischer Heizumwg in Lokomotiven und Wagen eine Ausgabe von Fr. 750 000 ins Budget aufgenommen.
Von den 79 elektrischen Lokomotiven sind, wie im letztjihrigen Bericht erwihnt, 47 Stiick bereits in den
Jahren 1919 und 1920 bestellt worden. Die pro 4921 zu bestellenden 30 Streckenmlokomotiven und 2 Rangier-
lokomotiven sind an die Maschinenfabrik Oerlikon in Oerlikon, A.-G. Brown, Boveri & Cie. in Baden und
Ateliers de Sécheron in Genf fiir den elektrischen und an die Schw elzerxsche Lokomotiv- und Maschinenfabrik
Winterthur fiir den mechanischen Teil vergeben worden. '
Der Bau der 4 Motorwagen wurde den Ateliers de Sécheron in Genf und der Schweizerischen Waggons-
fabrik Schlieren A.-G. in Schlieren iibertragen.
Die Bestellung der vorgesehenen 3 Akkumulatorenfahrzeuge fiir den Rangierdienst ist pro 1921 nicht erfolgt.

Auf Ende des Rechnungsjahres 1921 stunden an elektrischen Fahrzeugen im ganzen zur Verfiigung:
62 Streckenlokomotiven,
6 Akkumulatorenlokomotiven,
5 Akkumulatorenplattformwagen und
1 Traktor.
Voraussichtlich” werden im Jahre 1922 weitere 35 Streckenlokomotiven zur Ablieferung kommen.
Die 90 Personenwagen und die
350 Giterwagen
wurden schon in den Jahren 1919 und 1920 bestellt. Da ecin dringendes Bediirfnis fiir diese Wagen nicht
vorlag, ist deren Ablieferung auf das Jahr 1922 hinausgeschoben worden.
Finf Gepickwagen der Serie F! sind in Heizwagen umgebaut worden; ferner haben wir
die Ausriistung von 24 Personen- und 6 Gepickwagen mitderelektrischen Heizung angeordnet.
Statt der vorgesehenen 6 Rollschemelwagen fir dic Briniglinie sind nur deren 3 beschafft worden.

2. Wir haben den Umbau der letzten Lokomotive der Serie C 5/6 (Vierling) in eine Verbund-
Lokomotive angeordnet; eine Lokomotive der Serie E®3/4 wird in eine solche der Serie E°® 3/5
umgebaut zur vorteilhafteren Verwendung auf den Linien der chemaligen T.T.B. und 10 Lokomotiven der
Serie A 3/5 werden mit Schmldtschen Dampfiiberhitzern ausgeriistet.

Mit der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik in Winterthur haben wir einen Vertrag abge-
schlossen iiber die Ausfiihrung von Reparaturen und Umbauten anKesseln eines Teiles unserer
Dampflokomotiven, soweit diese Arbeiten nicht von den S.B.B.-Werkstiitten rechtzeitig ausgefithrt werden
konnen; ferner ist mit den Eisenbahnen in Elsass-Lothringen eine Vereinbarung getroffen worden
iiber die Ausfiihrung von Reparaturen an E.L.B.-Lokomotiven und Lokomotivkesseln durch
unsere Werkstitte Zirich.

3. Zur Verwendung im internationalen Kurs Paris-Triest werden 10 Gepickwagen der Serie F3! ent-
sprechend umgebaut.

Zur Dbessern Ausniitzung haben wir die Uménderung von 70 offenen Giiterwagen der Serie L°
in gedeckte Giiterwagen der Serie O fiir Zementtransporte angeordnet.




4. Mit der seit dem Jahre 1915 erweiterten zentralen Beschaffung verschiedener Materialien.
durch den Fahr- und Werkstittedienst sind auch im Berichtsjahre durch Engroseink#iufe wiederum wesentliche
Ersparnisse und andere Vorteile erzielt worden.

Folgende Gegenstinde und Materialien kamen zur Anschaffung:

Diverse Reservestiicke und Bremsbestandteile
zu elektrischen Lokomotiven,

174 t diverse Eisenbleche,
364 t Kupfermaterial,

16 Pantographen-Stromabnehmer, 200 kg Kupferschlaglot,
80 Geschwindigkeitsmesser ,Teloc”, 4000 , Antimon,
5 Heizkessel fiir Heizwagen, 1000 , Blei,
100 Heizkupplungen fiir elektrische Lokomotiven, 30000 , Zinn,
454 Heizkorper fiir die elektrische Heizung, 5100 , Messing,
92 Zugsbeleuchtungsausriistungen, - 650 000 ,, Petrol,
93 Riemenscheiben, 66 000 , Benzin,
70 Zugsbeleuchtungsbatterlen, 24 000 , Brennol fiir Dieselmotoren,
161 Radsiitze, 18 000 ,, Dynamodl,
40 Lauf-, Tender- und Wagenachsen, 4000 , Bohrol,
58 Radsterne und Radscheiben, 20 000 ,, Stellwerkol,
1 140 Radreifen, 9900 ,, Terpentindl und Terpentinslersatz,
27 Spurkrinze fiir elektrische Lokomotiven, 40000 , Leindl,
130 Stangen Federstahl, 72000 , Riib6l und anderes Lampendl,
90 Achsbiichsen oder Teile zu solchen, 5200 , Bodenol,
120 diverse KFedern, 7000 , Karbolineum,
8 000 Siede-, Uberhitzer- und Rauchrshren, 11 900 ,, Desinfektionsmittel,
1 360 m nahtlose, flusseiserne Rohren, 1450 , Talg,
14 900 Siederohrbrandringe, 5500 , verschiedene andere Ole und Fette,
25 467 diverse Bestandteile zu Zug- und Stossapparaten, 160 t Giessereikoks,
320 Stiick Kugellagerrollen, 3030 t Anthrazit und -Eiformbriketts fiir Hausbrand,
1760 ', Emailschilder, 60 t Holzkohlen,
1 400 t Bremsklstze und Roststibe, 1 059 t Steinkohlenhartpech.

Uber die Beschaffung von Lokomotivkohlen verweisen wir auf Ziffer 6.

d. Die Verkiufe von Altmaterial der Werkstitten belaufen sich im Berichtsjabhre auf rund
Fr. 305 200.

6. Uber die Kohlenversorgung teilen wir folgendes mit :

a. Gemiss der im letztjiihrigen Geschiiftsberichte auf Seite 28 erwihnten Vereinbarung hat die Schweizerische
Kohlengenossenschaft in den Monaten Dezember 1920 bis April 1921 den S.B.B. noch bedeutende
Mengen an amerikanischen und englischen Kohlen-zugewiesen. Fiir diese Mehriibernahmen, inbegriffen
eine sogenannte Stockage-Gebiihr, sind die S.B.B. durch die Kohlengenossenschaft und den Bund im
ganzen mit 11,57 Millionen Franken entschidigt worden (Bundesbeschluss vom 15. April 1921). Diese
Entschiidigung hat aber nicht gentigt, um den Durchschnittspreis unserer Vorriite wesentlich herabzusetzen,
und so kamen wiihrend des ganzen Jahres in der  Hauptsache noch sehr teure Kohlen zur Verfeuerung.

Die Schweizerische Kohlengenossenschaft hat uns im Jahre 1921 bis Mitte April, auf welchen Zeit-
punkt sie in Liquidation trat, im ganzen noch rund 207 290 t geliefert (abziiglich der nachtriiglich wieder
zuriickgenommenen Mengen). Die Kohleneinfuhr in die Schweiz ist nach Unterbringung der Vorrite, die
der Kohlengenossenschaft noch verblieben waren, nach und nach wieder freigegeben worden.

Zur Deckung der vom Bunde zur Verbilligung der. Kohle geleisteten Entschidigungen wird seit 2. Mai
1921 eine eidgendssische Kohleneinfuhrgebiihr erhoben, die vorliufig auf Fr.5 pro Tonne festgesetzt ist.

Die starken Zuweisungen durch die Kohlengenossenschaft hatten Unzukommlichkeiten aller Art im
Gefolge, und wegen Uberfiillung mussten die Kohlen zum Teil an ungeeigneten Plitzen gelagert werden.
Die Vorrite bestunden meist aus amerikanischen und englischen Forderkohlen; Briketts waren verhiiltnis-
miissig nur in geringen Mengen vorhanden.

‘Bei dieser Sachlage wurde mit neuen Bestellungen im Berichtsjahre moglichst zuluckvehalten und nur
der Verbrauch an Briketts ergiinzt.

Die Transporte auf dem Rhein gestalteten sich auch pro 1921 oft noch schwierig. Wie pro 1920 trat
anfangs des Jahres eine Hochwasserperiode ein. Die nachherige anhaltende Trockenheit brachte dann
noch intensivere Kleinwasserstinde als pro 1920. Da aber kein nennenswerter Wagenmangel war,
konnten bei Versagen der Schiffahrt grosse Mengen auf dem direkten Bahnwege in die Schweiz gelangen.

Uber die- frithern und neuen eigenen Abschliisse ist folgendes zu sagen:

b. Aus dem Abschluss vom Jahre 1919 mit der Firma Staub & Cie. in Ziirich ist der Rest mit zirka 14250 t
amerikanischer Kohlen in den ersten drei Monaten des Jahres 1921 geliefert worden. '




¢. Aus dem mit der Firma Chentrier & Dubi in Paris im November 1919 abgeschlossenen Vertrag sind die
restierenden 381 470 t anfangs 1921 geliefert worden. Am 9. Mérz und 16. August sind sodann weitere
Vertrige mit dieser Firma abgeschlossen worden fir 24 000 t bzw. 48 000 t Briketts. Die Erledigung
des letzten Vertrages fillt in das Jahr 1922.

d. Mit den Brikettswerken Dorénaz in Vernayaz kam ein Ubereinkommen zustande, wonach diese ausser den
zirka 8000 t noch 15 000 t Eiformbriketts (Walliser Anthrazit mit ausldndischer Feinkohle gemischt) ge-
liefert hat.

e. Der Grube Hasard in Belgien ist gegen Ende des Jahres die Lieferung von 1000 t Briketts iibertragen
worden. Zudem haben die Brikettswerke A.-G. in Winkeln (St. Gallen) und die Kohlen- und Brikettswerke
A.-G., Basel, kleine Auftrige in Briketts erhalten.

Auch im Jahre 1921 haben wir bei einigen einheimischen Brikettierwerken Rauchkammerldsche mit Fein-
kohlen brikettieren lassen.
Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild der Gesamteingiinge an fossilem Lokomotivfenerungsmaterial:

Belgien . . . . . . . . . . . . 0 . 910 Tonnen
SAAT & » « s ¢ & 3 i s 5 W w o® w 5 ® @ —

Rubr . . . . . . . . . . . . ... —-

England . . . . . . . . . . . . . . . . 129248
Amerika . . . . . . . . . . . L. L. 195 958 ”
Einheimische Kohlen und Verschiedenes . . . 61 335 5

Total 387 451 Tonnen

Der Kohlenlagerbestand betrug auf Anfang des Jahres rund 558 300 t; zufolge der starken
Zuweisungen durch die Kohlengenossenschaft stieg er im Friihjahr noch wesentlich an und erreichte am 5. Mérz
mit 717 358 t den hochsten Stand, um bis auf Jahresende wieder auf 464 423 t zu sinken. Dieser Lager-
bestand repriisentiert einen Buchwert von zirka 81,7 Millionen Franken.

7. Den eidgendssischen Verwaltungszweigen haben wir auf Veranlassung des eidgendssischen
Departements des Innern versuchsweise fiir die Heizperiode 1921/22 fossiles Brennmaterial abgegeben.
Es handelt sich dabei nur um solches Brennmaterial, von dem wir normalerweise stindig Einginge fiir die
Lokomotivfeuerung haben. )

8. Zur Wiedergewinnung von noch verwendbaren Brennstoffen aus den Feuerungs-
rickstéinden (Schlacken) wurde eine fahrbare Aufbereitungsanlage nach dem trockenmagnetischen Scheide-
verfahren der Firma Krupp A.-G. in Magdeburg beschafft.

9. Die Rangordnungsvorschriften fir das Lokomotivpersonal haben wir einer Revision
unterzogen; ferner sind die Ferien der Werkstidttearbeiter im Sinne einer Vermehrung der Tage
fir den Erholungsurlaub ohne Lohnabzug neu festgesetzt worden.

10. Den Werkstittearbeitern wurden Lohnerhéhungen iiber das ordentliche Maxi-
mum hinaus mit einer Jahresausgabe von rund Fr. 54 800 gewéhrt.

11. Der Bestand der Werkstéittearbeiter, ihre Lohnklasseneinteilung und Durchschnittsstunden-
16hne auf 1. Mai 1921 bzw. 1920 sind der umstehenden Ubersicht zu entnehmen.
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IV. Baudepartement.

a. Allgemeines.

1. Die auf den 1. April 1921 infolge Pensionierung des bisherigen Inhabers freigewordene Stelle des
Obertelegrapheninspektors wurde nicht mehr besetzt, die Obertelegrapheninspektion als selbstindige Dienst-
abteilung aufgehoben und der Abteilung des Oberingenieurs fiir den Bau und -den Unterhalt der Bahn angegliedert.
Zur Leitung der fachtechnischen Geschiifte, die bisher vom Obertelegrapheninspektor besorgt wurden, ist dem
Oberingenieur ein in der Elektrotechnik bewanderter Stellvertreter beigegeben worden.

Ebenso soll in den Kreisen die Telegrapheninspektion als selbstindige Abteilung aufgehoben und der
Abteilung des Oberingenieurs einverleibt werden. Diese Angliederung hat bereits stattgefunden auf den
Kreisen I, IV und V. Sie ist notwendig zur Vereinfachung der Dienstabwicklung, da nach Einfiihrung der
,e]ektrischen Zugforderung der Unterhalt der Fahrleitungen, der Ubertragungsleitungen und der nicht an bahn-
eigene Kraftwerke angeschlossenen Unterwerke dem Bahndienste iibertragen wird.

2. Weitere Vereinfachungen in der Leitung des Bahndicnstes sind dadurch eingefiibrt worden, dass d1e
infolge Pensionierung der bisherigen Inhaber freigewordenen Stellen von drei Bahningenieuren nicht mehr
besetzt wurden. Dadurch konnten die Bahningenieurbezirke des Kreises I von acht auf sieben, diejenigen des
Kreises III von sechs auf fiinf und diejenigen des Kreises IV von vier auf drei reduziert werden. -

3. Wir haben beschlossen, dass die fiir die zweite Hilfte des Jahres 1920 an alleinstehende Barrieren-
wirterinnen, die einzig auf den Gehalt, den sie aus ihrer Betiitigung bei der Bahn beziehen, angewiesen sind,
ausgerichtete ausserordentliche Zulage bis zum Betrage von Fr. 400 pro Jahr auch im Berichtsjahre auszufolgen sei.

4. Es wurden Normalien aufgestellt fiir die Festsetzung der kleinsten Gelinderabstinde in Kurven, sowie
fir die Anordnung der Perrondicher mit besonderer Beriicksichtigung des einzuhaltenden Lichtraumprofils und
der Elektrifikation.

5. Vom eidgendssischen Eisenbahndepartement ist uns eine Eingabe des schweizerischen Schulrates betreffend
die Herstellung stiindiger Beziehungen zwischen den Vertretern der Ingenieurwissenschaften an der eidgendssischen
Technischen Hochschule und den schweizerischen Bahnen zur Vernehmlassung zugestellt worden. Wir haben
uns daraufhin bereit erklirt, dem Vorstand der Ingenieurschule -der eidgendssischen Technischen Hochschule
wichtigere Berichte, Projekte, Normalien und Bauvorschriften zuzustellen.

6. In Anpassung an das Arbeitszeitgesetz vom 6. Miirz 1920 sind mit Giiltigkeit ab 1. Oktober 1921 neue
Vorschriften erlassen worden betreffend die Arbeitszeit der Arbeiter beim Bahnunterhaltungsdienste, ferner des
beim Elsenbahnsmherungsdlenste, beim Unterhalt der Telegraphen- und Telephonleitungen und der Fahrleltungs-
anlagen, sowie beim Briickendienste beschéftigten Personals.’ '

b. Bahnbau.

1. Die Verhiiltnisse im Bauwesen haben sich im verflossenen Jahre ctwas gebessert. Die Arheitsléhne
sind zwar ziemlich unverdndert geblieben; dagegen sind die Preise fiir die Baustoffe im allgemeinen merklich
gesunken. Zufolge des Riickgangs des Verkehrs gentigten die vorhandenen Anlagen, auf denen vor dem Kriege
ein viel grosserer Verkehr sich abwickelte, im allgemeinen den an sie gestellten Anforderungen. Wenn man aus-
schliesslich auf das Bediirfnis abgestellt hiitte, wiire eine namhafte Einschridnkung der Bautitigkeit moglich gewesen.
Im Hinblick auf die immer mehr sich verschirfende Arbeitslosigkeit haben wir aber nicht nur davon abgesehen,
eingeleitete und in Ausfilhrung begriffene grossere Bauten einzustellen, sondern es sind im Gegenteil fiir die Als-
fiibrung von Notstandsarbeiten weitere Kredite erteilt worden, die die bewilligten Voranschlagsbetriige um rund
3 Millionen Franken iiberstiegen. Nebstdem haben wir auch, um die Zahl der Arbeitslosen nicht zu vermehren,
die Hilfsarbeiter des Bahndienstes, die andere Jahre wiihrend des Winters wegen der Einstellung der Unter-
haltungsarbeiten aus dem Dienste ausschieden, bei Arbeiten, die sich auch im Winter fortsetzen liessen, beschiiftigt.

Zum Zwecke der Bekiémpfung der immer weiter um sich greifenden Arbeitslosigkeit haben sodann die
eidgenossischen Rite am 21. Oktober 1921 fiir die Ausfiihrung von Notstandsarbeiten durch die Verwaltungen
des Bundes und die schweizerischen Bundesbahnen einen ausserordentlichen Kredit von Fr. 66 000 000 eréffnet.
Von diesem Kredite fallen auf die schweizerischen Bundesbahnen Fr. 29 950 000. Bei der Aufstellung des
Programms fiir die auszufiihrenden Arbeiten ist, so viel als moglich, auf eine Verteilung der Arbeiten auf die
verschiedenen Landesteile nach Massgabe des Umfanges der Arbeitslosigkeit Bedacht genommen worden. Im
fernern wurde darauf gesehen, dass Arbeiten zur Ausfiihrung gelangen, die sich in besonderem Masse zur
Bekdmpfung der Arbeitslosigkeit eignen.

Die auf Grund dieses Bundesbeschlusses zur Durchfiihrung gelangenden Notstandsarbeiten wurden in zwei
Kategorien ausgeschieden und zwar:

a. in Arbeiten, die in der niichsten Zeit ohnehin zur Ausfilhrung gelangen miissten, und
b. in Arbeiten, die in den nichsten Jahren voraussichtlich noch nicht notwendig wiren.

Die Arbeiten der ersten Kategorie werden vom Bunde mit 15 °b, und diejenigen der zweiten Kategorie
mit 30 °%/o subventioniert. Dazu kommen fiir die beiden Kategorien 10 °/o Minderleistungsbeitrige als Entschidigung




[fiir die Verwendung von ungeiibten Arbeitern, deren Arbeitsleistungen geringer sind als bei geiibten Arbeitern.’

Die auszufiihrenden Arbeiten und die Einreihung in eine der zwei vorgenannten Kategorien wurden vom Bundes-
rate auf Vorschlag einer von ihm ernannten Kommission, in der auch die schweizerischen Bundesbahnen ver-
treten waren, bestimmt. Am 7. November 1921 ist von dieser Kommission eine erste Liste der sofort in Angriff
zu nehmenden Notstandsarbeiten aufgestellt worden. Der darin fiir die schweizerischen Bundesbahnen vorge-

- sehene Kredit belduft sich auf Fr. 15838 900. Davon fallen zu Lasten der eidgendssischen Staatskasse fiir

Subventionen und Minderleistungsbeitrige Fr. 5174 600 und zu Lasten. der schweizerischen Bundesbahnen
Fr. 10 664 300. Am Ende des Berichtsjahres war eine weitere Liste der Notstandsarbeiten in Vorbereitung.

Im ordentlichen Bauvoranschlage fiir das Jahr 1921 war ein Betrag von Fr. 119 830 940 zu Verwendungen
fir Neu- und Ergénzungsbauten und fiir Nebengeschifte vorgesehen. Dieser Betrag wurde durch Bundesbe-
schluss vom 21. Juni 1921, mit welchem ein Nachtragskredit von Fr. 800 000 fiir die Weiterfiihrung der Arbeiten
fiir das zweite Geleise Rorschach-St. Margrethen bewilligt worden ist, auf Fr. 120 630 940 erhoht. Die wirklichen
Baunausgaben betragen Fr. 125 746 125. 33 und ibersteigen daher den Voranschlag um Fr. 5 115 185. 33. Diese
Mehrausgaben riihren einerseits von den Notstandsarbeiten her, die im Laufe des Berichtsjahres in Angriff ge-
nommen -wurden, anderseits von erhohten Aufwendungen, die die Weiterfithrung verschiedener im Bau befindlichen
grosseren Arbeiten erforderte. Ferner sind in diesen Mehrausgaben die Fr. 2 594 900 betragenden Kosten der
auf Baurechnung entfallenden Ergénzungsarbeiten im Hauensteinbasistunnel - enthalten. ,

2. Die Arbeiten fiir den Simplontunnel II sind gegen Ende des Berichtsjahres vollendet worden. Die
Schlussteinlegung erfolgte am 4. Dezember 1921. Mit dem Bau dieses Tunnels wurde im Dezember 1912
begonnen. Die Bauzeit betrigt also ziemlich genau neun Jahre. Die Bauausfiilhrung erfolgte in Regie unter-
der Leitung von Herrn Ingenieur Dr. Rothpletz. Die Abrechnung ist noch nicht aufgestellt. Es lisst sich aber jetzt
schon feststellen, dass die im Jahre 1912 angenommene Bausumme trotz der durch den Krieg entstandenen
Erschwernisse kaum -iiberschritten werden wird. Der neue Tunnel ist am 7. Januar 1922 dem Betriebe iiber-
geben und der siidliche Teil des Tunnels I, von der Tunnelstation bis zur Station Iselle, ausser Betrieb gesetzt
worden, um die Beschidigungen am Mauerwerk die zum Teil infolge der Herstellung des Tunnels II entstanden
sind, ausbessern zu koérnen.

Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert, dass nach der Ubereinkunft zwischen der Schweiz und Italien
betreffend die Ubertragung der von der italienischen Regierung der Jura-Simplon-Bahn-Gesellschaft erteilten
Konzession fiir. den Bau und Betrieb der Simplonbahn auf den Bund vom 16. Mai 1903 die italienische Regierung
verpflichtet ist, gleichzeitig mit dem Bau des Simplontunnels II das zweite Geleise auf der von den Bundes-
bahnen betriebenen Anschlusstrecke von Iselle bis Domodossola zu erstellen. Wegen des Krieges ist es den
italienischen Staatsbahnen nicht moglich geworden, dieser Verpflichtung ganz nachzukommen. Immerhin konnte
im Berichtsjahre das zweite Geleise zwischen den Stationen Varzo und Preglia in Betrieb genommen werden,
so dass nur noch die Strecke Iselle Varzo auf Doppelspur auszubauen ist.

3. Wihrend des Berichtsjahres ist auf folgenden Strecken das zweite Geleise in Betrieb genommen worden:

am 22. Mai zwischen den Stationen Kiesen und:Uttigen,
s *8ls % 5 Eclépens und Chavornay, und
. 1. November zw1schen den’ Stationen Chavornay und Ependes.

Die ganze Strecke zwischen Bern und Thun ist nunmehr doppelspurig ausgebaut.

Die gesamte Linge der zweigeleisigen Strecken ist durch den Zuwachs im Jahre 1921 gegeniiber dem
Vorjahre von 908 km auf 922 km gestiegen und betriigt nunmehr 329/ der Betrlebs]ange des ganzen Netzes
der Bundesbahnen.

Im Bau befand sich im Berichtsjahre das zweite Geleise auf den Strecken Brig-Iselle, Biel-Mett, Thalwil-
Richterswil, Rorschach-Rheineck und Giubiasco-Al Sasso. :

4. Anlisslich des Baues zweiter Geleise und aus anderen Griinden wurden ecine Anzahl von Bahnhofen
und Stationen umgebaut und erweitert. Von den Bahnhdfen und Stationen, deren Erweiterung oder Umbau
im Berichtsjahre zu Ende gefiihrt oder der Vollendung nahe *gebracht wurde, sind Corcelles-Cormondreche,
Luterbach, Schlieren, Géschenen, Airolo und Bellinzona zu nennen.

Im Ausbau befinden sich die Bahnhof- und Stationsanlagen in Nyon, Romont, Thun, Biel, Tlmlwx] Ober-
rieden, An (Zirich), Chiasso und Hergiswil.

b. Neue Stellwerkanlagen wurden erstellt auf den Stationen Biel-Rangierbahnhof, Luterbach, Altstetten
(Zirich), Schlieren, Bruggen und Osogna. Auf den Stationen Martigny, Kerzers, Rheineck, Erstfeld und Airolo
wurden die bestehenden Stellwerke erweitert. Auf der Station Goschenen ist gegenwiirtig das erste elektrische
Stellwerk im Bau. Die Erstellung des Streckenblocks auf der Bergstrecke der Gotthardlinie wurde im Berichts-

jahre weiter gefordert. Auch mit der Einrichtung der elektrischen Beleuchtung der Streckensignale wurde fort-

gefahren. Auf einigen Bahnhdfen und Stationen sind die Weichensignale mit clektrischem Licht ausgeriistet
worden, wodurch sich Ersparnisse an der Bedienung erziclen liessen.

Mit dem Ersatz der Gas- oder Petrolbeleuchtung auf den Stationen durch die elektrische Beleuchtung
wurde auch im Berichtsjahre weitergefahren.




6. Wie Ihnen aus friilheren Berichten bekannt ist, miissen wegen des grossen Gewichtes der elektrischen
Lokomotiven ein grosser Teil Briicken verstirkt oder umgebaut werden.

Im Kreise I ist im Berichtsjahre mit diesen Arbeiten hegonnen worden. Neben verschiedenen kleineren
Briicken werden auch die Briicken tiber die Rhone bei Leuk, Riddes und Massongex und diejenige iiber die
Visp neu erstellt. Ausserdem soll an Stelle des eisernen Viaduktes iiber die Paudéze ein steinerner Viadukt
‘gebaut werden. Auch im Bahnhofe Vevey werden die noch vorhandenen eisernen Uberbauten iiber die Veveyse
dlllCh steinerne Gewolbe ersetzt.

Im Kreise II wurde im Jahre 1921 mit dem Umbau der Frenkenbriicke bei Liestal und mit den Vor-
bereitungen fiir den Umbau der Briicke iiber die kleine Emme bei Emmenbriicke begonnen. Nach deren
Fertigstellung steht beziiglich der Briicken der Ausdehnung des elekrischen Betriebes auf der Strecke Luzern-
Olten-Basel kein Hindernis mehr entgegen.

Im Kreise III sind die Briickenverstirkungen auf den Strecken Arth:Goldau-Zug, Luzern-Zug und Zug-
Ziirich beendigt worden. Einzig im Bahnhofe Ziirich sind bei den Briicken iiber die Sihl und die Langstrasse
noch einige Arbeiten auszufiihren.

Im Kreise V sind die im Zusammenhang mit der Elektrifikation vorgenommenen Briickenverstirkungen
auf der Gotthardbergstrecke Erstfeld-Bellinzona und auf der Strecke Bellinzona-Chiasso vollstindig beendigt. Auf
dem Streckenabschnitt Giubiasco-Al Sasso wurden mit der Erstellung der Doppelspur die eisernen Briicken
durch -steinerne ersetzt; einzig bei der Briicke iiber die Morobbia musste man wegen der zu geringen Hohe
wiellerum mit ecisernen Uberbauten sich begniigen. Die Instandstellung der Briicken nérdlich von Erstfeld ist
bis_Arth:Goldan gediehen. Demnéchst soll auch auf der Strecke Arth=Goldau-Luzern damit angefangen werden.

c. Bahnunterhalt.

Unsere Bemerkungen sind am Schlusse der Betriebsrechnung beigefiigt.

d. Elektrifikation.

1. Es wurden provisorische Vorschriften ausgearbeitet betreffend die Lieferung und Verrechnung von
elektrischer Energie an Dienststellen und Dritte im Versorgungsbereiche der elektrischen Zugférderung.

2. Fiir den Kreis V haben wir die erforderlichen Dienstvorschriften erlassen betreffend die Betriebs-
organisation fiir den Unterhalt der Fahrleitung, der Ubertragungsleitungen und der Unterwerke.

3. Mit der Schweizerischen Kraftiibertragung A.-G. in Bern ist ein Vertrag abgeschlossen worden betref-
fend Bau und Betrieb der Energieiibertragungsleitung Amsteg-Steinen-Immensee. - Wir sind die Bauherren; die
Schweizerische Kraftiibertragung iibernahm die Bauleitung und Ausfiihrung. Die Ubertragungsleitung umfasst 8 Leiter
fiir unsern Bahnbetrieb und 3 Leiter fiir die Bediirfnisse der Schweizerischen Kraftiibertragung A.-G.

4. Mit der A.-G. Bernische Kraftwerke in Bern haben wir einen neuen Vertrag betreffend Lieferung der
elektrischen Energie fiir den Betrieb der Strecke Scherzligen-Thun-Bern vereinbart.

5. Mit der Direktion der Martigny-Chatelard-Bahn kamen folgende zwei Vereinbarungen zustande:
a. betreffend Massnahmen fiir den Transport von Material zum Bau der Kraftwerke Barberine und Vernayaz;

b. iiber die Erstellung und Beniitzung von zwei schmalspurigen Verbindungsgeleisen zwischen der Zentrale
des Kraftwerkes Barberine und der Station Chételard-Village.

6. Wir schlossen mit den Usines hydro-électriques G. Stechelin in Vernayaz einen Vertrag ab beziiglich
der Erfiilllung der Verpflichtungen, welche uns gegeniiber der Gemeinde Finhaut durch Artikel 14 der Kon-
zession vom 20. Juli 1917 betreffend Ausniitzung der Wasserkraft der Barberine und der Eau noire erwachsen.
Danach ilibernimmt die genannte Firma die Energieversorgung der Geméinde an unserer Stelle.

7. Bauausfihrung.
a. Strecke Erstfeld-Bellincona.
Kraftwerk Ritom.

Das Werk hat im Berichtsjahre 20 000 OOO kWh abgegeben. Storungen von Belang sind zwei zu verzeichnen.
Am 27. Juni trat bei einem starken Gewitter automatische Schliessung der Rohre der Druckleitung und ein
Stillstand des Werkes von 45 Minuten Dauer ein und am 7. September setzte die Energieabgabe nach der
Stidrichtung wegen Leitungsdefektes auf der Station Lavorgo 2 Stunden 6 Minuten aus. Der Wasserspiegel des
Ritomsees war Ende Dezember 3.0 m unter der: Krone des Uberlaufes, so dass noch rund 22000000 m3
Wasser zur Verfiigung standen. Wasserverluste durch Uberlauf am See sind wiihrend des ganzen Jahres nie
vorgekommen. Im Berichtsjahre sind noch einige Verbaunngen zur Sicherung der Druckleitung gegen Steinschlag
und Lawinen ausgefiihrt worden. Im weitern wurden in der Zentrale einige Verbesserungen der Uberspan-
nungsschutzeinrichtungen fiir die Ubertravungskabel angebracht.

Kraftwerk Amsteg.

Die Talsperre am Pfaffensprung ist vollendet, die Ausweitung des 7 km langen Zulaufstollens ist beendigt
worden. Mit der Mauerung wurde fortgefahren. Die Druck- und Dichtigkeitsversuche haben gezeigt, dass im




Stollen auf eine Liinge von 5 km eine gewdhnliche Betonverkleidung geniigt, wihrend fiir die iibrigen 2 km
eine kreisrunde Type fast durchwegs mit Eisenarmierung vorgesehen werden muss. Diese Eisenarmierung wird
an der innern Laibung des Stollens mit Hilfe des sogenannten Zementspritzverfahrens angebracht. Die Montage
der beiden Rohrstringe der Druckleitung, sowie der Blechauskleidung des Wasserschlosses wurde nahezu, der
Rohbau des Maschinen-, Schalt- und Transformatorenhauses wurde ganz vollendet. Zwei Maschinengruppen sind
aufgestellt, die iibrigen drei befinden sich in Montage. Ein Transformator ist betriebsbereit; an zwei weiteren,
sowie an den zugehorigen Teilen der Schaltanlage, wird noch gearbeitet. Der Unterwasserkanal ist bis auf
wenige Verputzarbeiten vollendet worden. Dem Kraftwerkpersonal stehen drei Dienstwohnh#user mit zusammen
14 Wohnungen zur Verfiigung. Das Bauprojekt fiir die Zuleitung des Kirstelenbaches und des Etzlibaches in
das Kraftwerk Amsteg ist ausgearbeitet. Die Wasserfassungen sind bei Hinterbristen, oberhalb des Zusammen-
flusses der beiden Béche vorgesehen. Ein Freispiegelstollen von rund 2,s km Linge soll das vereinigte Wasser
der beiden Biiche in das bestehende Wasserschloss oberhalb Amsteg fihren. Zu den zwei vorhandenen Druck-
leitungsstréingen soll ein dritter montiert und im Maschinenhaus soll noch eine weitere Maschinengruppe zur
Aufstellung gelangen. Dieser weitere Ausbau des Kraftwerkes ist erforderlich, um- ausser der Gotthardlinie
auch die Energlevelsorgung der Strecke Luzern-Olten-Basel swherzustellen .

Nebenkraftwerk Goschenen.

Die Wasserkraftanlage an der Gotthardreuss bej Goschenen, welche frither zum Betrieb des Ventilators
des Gotthardtunnels diente, ist im Berichtsjahre derart umgebaut worden, dass die Energie in Form von -Ein-
phasenwechselstrom dem Fahrleitungsnetz zugefiihrt werden kann. Bei der versuchsweisen Inbetriebsetzung des
Werkes zeigten sich Undichtheiten an den Stossen der alten Druckleitung, die behoben werden mussten.

Unterwerke. :
Das Unterwerk Giornico wurde in Betrieb genommen, dasjenige von Giubiasco ist betriebsbereit.

Fahrleitung. .

Die Fahrleitung ist auf der ganzen Strecke vollendet worden. Im Berichtsjahre wurden die Hoch-
spannungskabel von Goschenen nach Amsteg gelegt. Zwel von den vier Stréingen im Gotthardtunnel haben sich
nicht bewihrt und miissen auf Kosten der Lieferfirma ausgewechselt werden.

b. Strecke Bellinzona-Chiasso.

Die Schwachstromkabel, sowie die Wihler-, Steuer- und Nebenkabel sind gelegt worden. Auch die Montie-
rung der Fahrleitung auf der freien Strecke und den Stationen, sowie der Speise- und Umgehungsleitungen
konnte beendigt werden. Mit der Legung der Speisekabel in.den Tunneln wurde begonnen. Das Unterwerk
Melide geht der Vollendung entgegen.

c. Strecke Erstfeld-Luzern.

Von Erstfeld bis Flielen sind die Schwachstrom- und Nebenkabel gelegt, in den Tunneln ist die Legung
der Speiseékabel vorbereitet worden. Die. Montierung der Fahrleitung, sowie der Speise- und Umgehungsleitung
auf der Strecke Arth:Goldau-Erstfeld wuide beendigt. In Ausfiilhrung befanden sich die Montierung der Fahr-
leitung auf der Strecke Luzern-Arth:Goldau, die Abdichtung der Gewélbe in den Tunneln der Strecken Brunnen-
Fliielen und Luzern-Sentimatt, die Erstellung der Fundamente fiir Schaltposten und die Montage der Gemeinschafts-
leitung mit der Schweizerischen Kraftiibertragung -A.-G. auf der Strecke Amsteg-Immensee. Im Unterwerk Steinen
wurde an der elektrischen Einrichtung weitergearbeitet. Das Dienstwohnhaus konnte bezogen werden.

d. Strecken Arth-Goldan-Ziirich und Zug-Luzern.

Die - Abdichtungsarbeiten und Gelelseabsenkungen in den Tunneln sind beendigt worden. Die Montage
der Tragwerke und das Stellen der Maste waren in Ausfiilhrung. Die Hochbaualbelten des Unterwerkes Sihl-
brugg und des Dienstwohnhauses sind in Angriff genommen worden.

e. Strecke Sitten-Lansanne.
Auf der freien Strecke gelangten die Mastfundamente zur Ausfiihrung. Das endgiiltige Trasse der Uber-
tragungsleitung Puidoux-Villeneuve-Vernayaz wurde abgesteckt.

Kraftwerk Barberine.

Die Aushubarbeiten der Fundamente der Staumauer konnten infolge der gunstlgen Witterung bis Ende’
des Jahres fortgesetzt und nahezu vollendet werden, so dass im Juni des kommenden Jahres mit den Betonierungs-
arbeiten. begonnen werden kann. Im untern Teilstiick Emosson-Wasserschloss des Zulaufstollens erfolgte der
Durchschlag Ende Oktober; an der Strecke von der Wasserfassung bis nach Emosson ist weitergearbeitet
worden; es fehlten am Ende des Jahres noch zirka 120 m bis zum Durchschlag. Der Ausbruch des Wasser-
schlosses wurde vollendet. Die Betriebserdffnung der Standseilbahn ldngs der Druckleitung fand im Monat Juni
statt. Die Unterbauarbeiten fiir die Druckleitung wurden mit Ausnahme des obern Teiles der Rohrfixpunkte
vollendet. Das Maschinenhaus und ein grosser Teil des Schalt- und Transformatorenhauses sind im Rohbau
fertig erstellt. Mit dem 31. Oktober hat die Martigny-Chatelard-Bahn den fahrplanmiissigen Betrieb eingestellt.
Materialtransporte wurden jedoch bis anfangs Dezember ausgefiihrt.

Wir geben nachstehend eine Ubersicht der Bauausgaben fiir die Elektrifikation bis Ende 1921.
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e. Oberbaumaterialverwaltung.

1. Der Erlés aus verkauftem Oberbaumaterial bezifferte sich im Berichtsjahre auf die Summe
von Fr. 1210534. 60.

Die Nachfrage nach gebrauchtem Material zu privaten Anschlussgeleisen war verhiiltnismiissig schwach.
Der Preissturz auf altem Eisen.und Stahl machte sich in der Verwertung der entbehrlichen Schienen und
Befestigungsmittel withrend des ganzen Jahres fiihlbar. Die schweizerische Industrie, die seit Kriegsbeginn gegen
die Ausfuhr von alten Schienen Stellung genommen. hatte, war 'nicht in der Lage, die bedeutenden Vorrite an
Ausschusstahlschienen zu erwerben. Sie verfiigte bereits iiber.sehr grosse Lagerbestinde, die bei der herrschen-
den Krise nicht verarbeitet werden konnten. Einer rationellen Verwertung des Abfallmaterials im Auslande

standen die Valutaverhiltnisse und der erhdhte Ausfuhrzoll — ab 1. Juli Fr. 20 per Tonne — im Wege.
Immerhin bot sich die Moglichkeit, im Laife des Jahres ein Quantum alten Flusseisens nach Italien abzu-
setzen. :

2. Die Lieferung der fiir das Jahr 1922 erforderlichen neuen Holzschwellen wurde ausschliesslich an
schweizerische Firmen um die Summe von Fr. 640 125 vergeben. Die Angebote iiberstiegen den Bedarf um
ein Vielfaches.

Sehr zahlreich gingen wieder Angebote auf Holzschwellen aus dém Auslande ein. Deutschland, Osterreich,
Ungarn und Jugoslawien kamen dabei hauptsiichlich als Produktionslinder in Betracht. Abgesehen davon, dass
diese Offerten zum Teil sehr unbestimmt lauteten, konnte darauf auch nicht eingetreten werden, weil wie vor-
stehend bemerkt, die grossen Angebote aus der Schweiz den Bedarf weit iiberstiegen und angesichts der weit-
gehenden Arbeitslosigkeit in der schweizerischen Holzbranche, der Bezug von Holzschwellen aus dem Auslunde
nicht angezeigt war.

’

3. Zwecks Beschaﬁ'ung der erforderlichen Schienen, Zungenschienen und Eisenschwellen fiir das Jahr 1922
erdffneten wir im Juli eine Konkurrenz. Die darauf eingegangenen Preisangebote lauteten infolge der damaligen
teilweisen Beschiiftigungslosigkeit in der franzosischen Eisenindustrie verhiltnismiissig sehr giinstig. Wir schlossen
deshalb mit den Herren Les Petits Fils de Francois de Wendel & Cie. in Hayingen, vertreten durch ihre General-
agentur fiir die Schweiz, der Firma Demierre & Cie. in Genf, einen Vertrag iiher die Lieferung von 15800 t
Schienen, Zungenschienen und Eisenschwellen ab. Dieser Posten wird zur Deckung unseres Bedarfes fiir das
Jahr 1922 und voraussichtlich 1923 anniihernd ausreichen.

4. Finen Teil der fiir das Jahr 1921 zu beschaffenden Schienenbefestigungsmittel haben wir bei der
Gesellschaft der L. von Roll'schen Eisenwerke in Gerlafingen um die Summe von Fr. 698 190 bestellt. Der Ver-
tragsabschluss erfolgte unter dem Vorbehalte, dass bei weiterm Riickgange der Eisenpreise eine angemessene
Herabsetzung der Preise. der einzelnen Artikel einzutreten habe. Dieser Vertragsbestimmung ist die
Lieferantin in loyaler Weise nachgekommen,  indem sie unter zwei Malen, ab 1. April und 10. Mai, die Preise
insgesamt um die Summe von Fr. 207 000 ermiissigte. -

Die fiir das Jahr 1922 erforderlichen Schienenbefestigungsmittel sind auf Grund ciner offentlichen Kon-
kurrenz an 20 Schweizerfirmen um die Summe von Fr. 759 807 vergeben worden.

5. Die Lieferung der Halbfabrikate fir die Anfertigung von Bestandteilen zu Weichen und Kreuzungen
|| fir das Jahr 1922 wurde an- zwei schweizerische Firmen und ein ausléindisches Werk fir Fr. 17 102 in Auftrag
gegeben.

Die Anfertigung der Weichen und Kreuzungen flll 1922 wurde an vier inldndische Fabriken um die
Summe von Fr. 350 995 iibertragen.

Bei Vergebung der Weichen und Kreuzungen sowie der Schienenbefestigungsmittel musste der herrschenden
Krisis in der Metallindustrie Rechnung getragen werden. Es gelangten grossere Mengen zur Vergebung als dies
auf Grund des wirklichen Bedarfes notwendig gewesen wire. An der Konkurrenz beteiligten sich Fabriken und
Werkstiitten, die sich unter normalen Geschiiftsverhiltnissen selten um Auftrige dieser Art beworben hatten.
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v 6. Im Nachstehenden geben wir Ihnen eine Zusammenstellung
schafften Mengen und Sorten von Oberbaumaterial.

I. Holzschwellen:
@. Bahnschwellen:

eichene . . .
buchene
lirchene
fohrene .

b. Weichen- und Briickenschwellen:

eichenc V\’ewhenschwellcn
buchene

eichene Br uc]\enschwellcn
lirchene ”

c. Impriagnierstoffe fiir Holzschwellen:
Teerol .

iiber die im Laufe des Berichtsjahfes ange-

24 450 Stiick
16 583
4976
6219

52 228 Stiick

Zusammen

Zusammen

442 Tonnen

Impréagniert wurden:

1. mit Teerol:

Bahnschwellen . . i s W moaw W W
Weichen- und Bruckenschwellen

2. mit im Wasser
und Triolith):
Bahnschwellen
‘Weichen- und Bruckcnschwellen

l16slichen Stoffen (Chloumk Bellit

. . 46 819 Stiick
331 m“
42 748 -
L. 1028 m?
Zusammen 89 567 Stiick 1359 m?

II. Sehwellen aus Flusseisen:

‘Weichenschwellen, S. B. B. I..

3 091 Stiick = 264 Tonnen

III. Schienen aus Thomasstahl:

In Typ S.B.B. I, von 45,9 kg Gewicht per m
» ” S.B.B. 11, w 489 ” noo»
” ” s' B' B' V’ ” 3670 ” 7 ” ”

2 770 Tonnen
1017 -
< 229 ”

4016 Tonnen

Zusammen

IV. Schienenbefestigungsmittel:

Laschen, Platten, Bolzen, Négel usw.

1 927 Tonnen

V. Bestandteile zu Weichenanlagen:

Stahlvollschienen zu Weichenzungen .
Unterzugsbleche zu Weichen und Kleuzungon
Stahlspitzen fiir Kreuzungen . :
Gussbeilagen zu Weichen und Kleuaungen
Winkeleisen zu Zwangswinkeln .
Wurzelkeile zu Weichen
Hartstahl-Einlagen zu Kreuaungen
Weichen, emf'lche

Schienenkreuzungen

Stellbocke .

Zwangswinkel

106 Tonnen
404 i
35 »
17 »
44 ”
27
200 Stuck
557 ”
492 W
100 W
617 »

VI. Zentrale Weichen und Signale:

Bestandteile, verschiedene

68 Tonnen




V. Rechtsdepartement.

a. Allgemeines.

1. Im Berichtsjahre ist eine allgemeine Revision der Bestimmungen betreffend die Versicherung unseres
Personals gegen Invaliditit, Tod und Krankheit durchgefiihrt worden. Diese Versicherung war vorher geregelt:

. fiir die Beamten und stindigen Angestellten:

durch die Statuten der Pensions- und Hilfskasse vom 19. Oktobel 1906 nebst fiinf Nachtrigen, vom
9. Miirz 1908, 1. Mai 1914, 20. November 1917, 8. Oktober 1918 und 27. November 1920,

durch den Beschluss unseres Verwaltungsrates betreffend Ausrichtung von Riicktrittsgehalten an nicht
der Pensions- und Hilfskasse als voll versichert angehorende Direktoren, Beamte und stindige Angestellte,
vom 16. Juli 1919,

ferner durch die ,Provisorischen Vorschriften“ zugunsten der vom 1. Januar 1918 an bis zum Inkraft-
treten eines neuen Besoldungsgesetzes nach Massgabe der Statuten der Pensions- und Hilfskasse pensio-
nierten Beamten und Angestellten vom 25. Oktober 1918;

b. fir die Arbeiter: \

durch den Beschluss des Verwaltungsrates vom 23. April 1903 betreffend Unterstiitzung' arbeitsunfahiger
Arbeiter,

durch die Statuten betreffend die Invaliditits- und Stelbeverswhelung der Arbeiter vom 20. No-
vember 1917, ferner

durch die Statuten der Krankenkasse der Arbeiter vom 20. November 1917.

Alle diese Vorschriften sind nunmehr ersetzt worden

durch die Statuten der Pensions- und Hilfskasse fiir das Personal der schwelzulschen Bundesbahnen und

die Statuten der Krankenkasse fiir das Personal der schweizerischen Bundesbahnen, beide vom Ver-
waltungsrat in seiner Sitzung vom 31. August 1921 beschlossen.

Bei der Revision der Invaliditdts-und Sterbe versichérung ist dem Grundsatz nachgelebt worden,
dass unsere schon alten Versicherungsinstitute, an welche das Personal von Anfang an Beitriige geleistet hatte, so
entwickelt werden sollten, dass sie den Versicherten die gleichen Vorteile gewihrten wie die auf Grund des
Bundesgesetzes vom 30. September 1919 und gemiss den durch die Bundesversammlung genehmigten Statuten
neu geschaffene Versicherungskasse dem iibrigen eidgendssischen Personal. Dies hat sehr weitgehende finanzielle
Folgen fiir unsere Pensions- und Hilfskasse, insbesondere wegen der folgenden Massnahmen :

Aufnahme der Arbeiter in diese Kasse unter Anrechnung ihrer séimtlichen friiheren Dienstjahre;

Anderung der Grundlagen fir die Berechnung der Witwen- und Waisenpensionen im Sinne einer Erho-
hung der letzteren;

Revision sémtlicher laufenden Pensionen.
Nach den vorliufigen, unter der Annahme eines Zinsfusses von 5 °/o vorgenommenen Berechnungen betragen :

a. der Barwert der kiinftigen Ausgaben der neuen Versicherung der Arbeiter, welchen die
kiinftigen Einnahmen® (statutarische Beitriige der Verwaltung und der Versicherten) nicht

zu decken vermogen . .. Fr. 59000000
b. der Barwert der aus der Rev1s1on dcl ancmnen e1wachsenden l\unftlgen Mehlausgabe » 65000 000
¢. der Barwert der andercn kiinftigen Mehrleistungen nach den Statutem . . . . . . , 20000000

Ausammen Fr. 144 000 000

Daneben wnd die Pensions- und Hilfskasse noch alljiihrlich eine neue Ausgabe von Fr. 1300000 bis’
1 500 000 hestreiten miissen fiir die Krankengeldversicherung der Arbeiter, wodurch. aber die Betricbsrechnung
von ciner ungefihr gleichen jédhrlichen Ausgabe (frithere Leistungen an die Krankenkasse und Teuerungszulagen
an dic Arbeiter wihrend Krankheiten) entlastet wird. ,

Von den obigen Fr. 144 000 000 sind allerdings nur Fr. 95 000 000 als eine aus der Revision cntstehende
Ausgabe zu betrachten. Die andern Fr. 49 000 000 bedeuten eine Last, welche bis jetzt der Betriebsrechnung
oblag und in Zukunft von der Pensionskasse iibernommen wird; die Betriebsrechnung wird niéimlich um folgende
Ausgaben (Barwert) entlastet:

Beitrige an die Invaliditdts- und Sterbeversicherung der Arbeiter . . .+« . Fr. 12000000
Teuerungszulagen an Pensionierte und Leistungen gemiiss den oben exwahnten pro-
visorischen Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 37000000

Zusammen Fr. 49 000 000

DieFrage entstand, wie das versicherungstechnische Defizit der Pensions- und Hilfskasse gedeckt, d.h. die Summe;
welche neben den gegenwiirtigen Reserven der Kasse und ihren kiinftigen statutarischen Einnahmen nach den Voraus-
setzungen notwendig sein wird, um die kiinftigen Leistungen an das gegenwiirtig pensionierte und versicherte




Personal und an ihre Hinterlassenen zu bestreiten, beschafft werden solle. Nach dem bisherigen Deckungs-
‘verfahren hiitte das in der Weise geschehen iniissen, dass die Bundesbahnen in ihre Gewinn- und Verlustrech-
nung eine Ausgabe fiir die Amortisation dieser Summe in 60 Jahren eingestellt hitten.

Die Gewinn- und Verlustrechnungen unserer Unternechmung haben aber bekanntlich infolge der Kriegs-
riickwirkungen in den letzten Jahren mit betréichtlichen Defiziten abgeschlossen und werden erst in einigen
Jahren ihr Gleichgewicht wieder finden. Die statutarischen Leistungen der Verwaltung zugunsten der Pen-
sionskasse haben, abgesehen von der Tilgung des neuen Defizites, infolge der gewaltigen Erhohung des ver-
sicherten Verdienstes sehr stark zugenommen und werden infolge des in den nichsten Jahren sich alljahr-
lich bis zum Maximum von 11°%o um 1 %o erhohenden Britrages der Bundesbahnen von gegenwirtig 7 °/o an
die ‘Pensionskasse noch steigen. .

Anderseits ist aus den bisherigen Rechnungen der Pensions- und Hilfskasse zu erschen, dass die jiéhrlichen
Einnahmen der Kasse die Ausgaben bedeutend iberschreiten; so sind die Reéserven der Kasse in der Periode
1907—1921 von 59 auf 218,; Millionen gestiegen ; wiihrend einer noch langen Reihe von Jahren ist mit einem Uber-
schuss der Einnahmen iiber die Ausgaben und infolgedessen mit einer Erhdhung der Reserven zu rechnen.

Mit Riicksicht auf alle diese Verhiltnisse haben wir folgende Regélung in Vorschlag gebracht:

Die Verwaltung der Bundesbahnen zahlt an die Pensions- und Hilfskasse ihre statutarischen Beitrige und
die bisherige Amortisationsquote von Fr. 1500 000. Von einer weitern Amortisation des Barwertes der kiinf-
tigen Leistungen wird Umgang genommen. Wenn einmal die jéhrlichen Einnahmen der Kasse, d. h. die statu-
tarischen Beitréiige der Verwaltung und der Versicherten, und die Zinsen der Reserven dic Ausgaben nicht mehr
decken werden, so wird jeweilen der Fehlbetrag durch die Gewinn- und Verlustrechnung der Bundesbahnen
gedeckt.

. Mit Beschluss vom 22. November 1921 betreffend die Genehmigung der neuen Statuten haben Sie sich
damit einverstanden erklirt, dass bis auf weiteres das vorgesch]agene Verfahren. angewendet werde. Die end-
giiltige Entscheidung iiber die Deckungsfrage haben Sie verschoben, ' bis die zukiinftige Finanzlage unserer Unter-
nehmung mit etwelcher Sicherheit tiberblickt werden kann.

Es ist iibrigens zu bemerken, dass eine zuverldssige Festsetzung der Barwerte der kiinftigen Ausgaben
und der kiinftigen Einnahmen der Pensions- und Hilfskasse erst mit der Anwendung der neuen technischen
_ Grundlagen fiir die Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgen wird. Anderseits
wiirde eine Verminderung der Grundteuerungszulagen und der versicherten Summen sofort eine entsprechende
Entlastung sowohl der Bundesbahnen (Herabsetzung der Jahresheitriige) als der Kasse (Herabsetzung der erfor-
derlichen Reserven) zur Folge haben. .

Uber die Revision der Statuten und die Frage der Deckang hal)en wir unserem Verwaltungsrate unterm
4. Juli und 14. September 1921 ausfiihrliche Berichte erstattet.

Die Krankenversicherung, welche friher nur den Arbeitern offen war, ist, nachdem die Arbeiter
in die Pensions- und Hilfskasse aufgenommen wurden und diese Kassc die Krankengeldversicherung gewihrt,
in der Hauptsache auf die Krankenpflegeversicherung (Arzt, Arznei und Anstaltsbehandlung) beschriinkt, aber
in diesem Umfange auch den Beamten und Angestellten zugidnglich gemacht worden. Da diese Art der Ver-
sicherung sich durch dic Beitrige der Versicherten selbst erhalten muss, erwachsen aus derselben fiir die
Bundesbahnen nur die Verwaltungskosten und allfillige Jahresdefizite, insofern die von der Generaldirektion
festgesetzten Versicherten-Beitriige zur Deckung der Ausgaben nicht ausrcichen wiirden. Nur die voriibergehend
beschiiftigten Arbeiter, welche der Pensions- und Hilfskasse nicht angehéren koénnen, werden in der Kranken-
kasse sowohl fiir Krankengeld als fiir Krankenpflege versichert. %m leisten cinen jéhrlichen Beitrag von' 3%
des versicherten Lohnes; die zur Deckung der Leistungen der Kasse noch fehlende Summe wird alljdhrlieh
von den Bundesbahnen iibernommen. Diese Ausgabe kann auf zirka Fr. 70 bis 80 000 geschiitzt werden.

Die Statuten der Krankenkassc nebst Verwaltungsreglement sind vom Bundesamt fiir Sozialversicherung
in IThrem Namen unterm 10. November genehmigt worden.

2. Mit der Genehmigung unseres Voranschlages durch die eidgendssischen Réte ist uns auch fiir das
Jahr 1921 zu Lasten der Betriebsrechnung ein Betrag von Fr. 4 400 000 als Teuerungszulage fiir unsere
pensionierten ehemaligen Beamten, Angestellten und Arbeiter zur Verfiigung gestellt worden.
Diese Zulage ist unter Zustimmung des eidgendssischen Eisenbahndepartements, in Anlehnung an die Bestimmungen
des Bundesbeschlusses vom 15. Juni 1920 im Laufe des Jahres zur Auszahlung gelangt (vgl. Geschiftsbericht
fiir das Jahr 1920, Seite 39, Ziffer 8). Die entrichteten Betrige sind nachher der Pensionskasse belastet und auf
die sich aus der Revision der Pensionen ergebenden Nachzahlungen fiir das Jahr 1921 angerechnet worden.

3. Wir haben an das eidgendssische Versicherungsgericht in Luzern das Gesuch gerichtet,
cs mdochte, ungeachtet der fehlenden gesetzlichen Grundlage, als einzige Instanz die Rechtsprechung bei
Streitigkeiten zwischen der Pensions- und Hilfskasse der schweizerischen Bundesbahnen und den Versicherten
freiwillig iibernehmen, wenn seine Zustindigkeit in den Statuten dicser Kasse vorgesehen werde. Das eidge-
nossische Versicherungsgericht hat unserem Gesuche entsprochen.




4. In einem Schreiben an den Delegierten des eidgendssischen Finanzdepartements fiir Personalangelegenheiten
haben wir uns auf erfolgte Anfrage hin gegen ein Zuriickkommen auf Ihren Beschluss vom 17. Januar betref*
fend Festsetzung der Renten an Beziiger von Riicktrittsgehalten aus der allgemeinen Bundes-
verwaltung ausgesprochen. Eine Aufhebung oder Milderung der dort.vorgesehenen Abziige von den normalen,
nach den Statuten der eidgenossischen Versicherungskassc berechneten Renten hiitte in seiner Riickwirkung/ auf
unsere Pensionierten eine Mehrausgabe von mehreren Millionen zur Folge gehabt. Eine Wiedererwidgung
Ihres Beschlusses haben Sie alsdann abgelehnt.

5. In einem Schreiben an den Priisidenten des Verwaltungsrates der eidgenossischen Versicherungskasse
haben wir uns iiber den von ihm vorgelegten Entwurf zu einem Bundesratsbeschlusse betreffend
Vollziehung des Artikels 63 der Statuten der eidgendssischen Versicherungskasse (Unter-

- stiitzungen an die Hinterbliebenen der nach dem 31. Mai 1918 im aktiven Dienst verstorbenen Beamten,
Angestellten und Arbeiter) ausgesprochen. Nachdem Sie in der Folge unterm 19. November Beschluss gefasst
haben, ist auch von uns die Ausarbeitung analoger Bestimmungen fiir die Ausfiihrung der lit. B, ¢, und

‘C,b, von Artikel 70 unserer Pensionskassastatuten in 'die Wege geleitet worden.

6. Auf eine Anfrage der Versicherungskasse fiir das eidgendssische Personal haben wir uns gegen die
Einbeziehung der Ortszulagen in die Versicherung ausgesprochen.

7. Im Hinblick auf die am Anfange des Jahres in vollem Gange gewesene Revision der Pensionskassa-
statuten haben wir dic Neuwahl der Hilfskassenkommissionen, die ordentlicherweise auf den 1. April
hiitte stattfinden sollen, verschoben bis zur endgiiltigen Genehmigung der Statuten.. Mit allgemeiner dienst-
licher Mitteilung Nr. 70 vom 14. Dezember ist diese Neuwahl nun angeordnet worden. Die Neuwahl der
Krankenkassenkommissionen wird erst gegen Ende des Jahres 1922 stattfinden konnen, weil vom
1. Januar 1922 an auch die Beamten und Angestellten der Krankenkasse beitreten konnen, und ihnen fiir den
Eintritt eine Frist bis und mit dem 9. November 1922 eingeriumt ist. Daher wird es uns erst auf diesen Zeit-
punkt moglich sein, die Verteilung der Versicherten auf die verschiedenen Wahlgruppen in Betracht zu ziehen.
Bis dahin werden die bestehenden Krankenkassenkommissionen ihr Amt weiter versehen.

8. Die dem eidgendssischen Eisenbahndepartement und dem Bundesamt fiir Sozialversicherung vorgelegten
Rechnungen und Bilanzen unserer Hilfskassen fiir das Jahr 1920 haben diesen Beholden keinen
Anlass zu besonderen Bemerkungen oder Verfiigungen gegeben.

. 9. Mit dem schweizerischen A pothekerverein haben wir cinen Vertrag abgeschlossen iiber die
Beziehungen zwischen unserer Krankenkasse und den die Lieférung der &drztlich verordneten Arz--
neien und Bedarfsartikel iibernehmenden Apothekern. Dieser Vertrag ist den kantonalen Regierungen zur
Genchmigung unterbreitet worden. :

10. Einem Gesuche von im Kriegsdienste gestandenen Giiterarbeitern italienischer Nationalitit in Chiasso
entsprechend, haben wir die geleisteten Kriegsdienstjahre als fiir die Ve1siche1 ung anrechenbar
erkldrt; dies unter der Bedingung, dass von ihnen fiir diese Zeit ein Beitrag von 8 °/o des beim Dienstunter-
bruche bezogenen Lohnes nebst Zins zu 3 /2 %o einbezahlt werde.

11. Durch das riickwirkend auf den 1. Januar 1921 in Kraft getretene Bundesgesetz vom 9. Oktober 1920
betreffend die Abiéinderungen einzelner Bestimmungen des Bundesgesetzes iiber die Kranken- und Unfall-
versicherung vom 13. Juni 1911, durch welches der versicherte Hochstbetrag des Jahresverdienstes von
Fr. 4000 auf Fr. 6000 und des Tagesverdienstes von Fr. 14 auf Fr. 21 erhoht wurde, sind entsprechende
Anderungen des Reglements Nr. 48 betreffend ausserordentliche Leistungen der schweizerischen Bundesbahnen
fir die Unfallversicherung des Personals (Zuschussreglement) notwendig geworden Diese Anderungen sind
durchgefiihrt.

12. Auf den 1. Januar 1922 sind in den Préimiensiitzen der schweizerischen Unf‘tllversichexungsanstalt
in Luzern gegeniiber denjenigen vom 1. Januar 1921 bei der Betriebsunfallversicher ung in den nach-
stehenden Gefahrenklassen Andemngen cingetreten : -

Prémiensatz Pridmiensatz
auf 1. Januar 1921 auf 1. Januar 1922
°/00 %/o0
Bahnwartel und Barrierenwirter . . MW B Ry e F s B e em e %% 12 10
Betrieb der. elektrischen Kraftwerke und Untelwcrke Bau und Unterhalt der Frei-
und Fahrleitungen fiir den elektrischen Bahnbetrieb . . . . . 34 28

Im iibrigen verweisen wir auf Seite 41 unseres Berichtes iiber dms RechnungSJahr 1920.

Bei der Nichtbetriebsunfallversicherun g ist nur insofern eine Anderung -eingetreten, als dic
Gefahrenklasse: Arbeiter fiir Bau und Unterhalt der Bahnstlecke und Hochbau mit de1 Gefahxenk]asse Betriebs-
und Werkstittepersonal vereinigt wurde.
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Die Vorauspréimie fiir das Jahr 1922 betrigt: auf Grund der Untersehied

alten Prémiensitze neuen Prémiensitze
Fr. Fr. Fr.
fiir Betriebsunfille . . . . . . . . . . . . . . . 2312833 2292 469 20 364
» Nichtbetriebsunfille . . . . . . . . . . . . . 767 467 767 467 f—

13. Mit Schreiben vom 4. Januar haben wir dem ecidgendssischen Finanzdepartement unsere Vorschlige
zum Entwurf einer Vollziehungsverordnung zum VII. Abschnitt (Abgabe auf Frachturkunden) des Bundes-
gesetzes iliber die Stempelabgaben vom 4. Oktober 1917 unterbreitet und dabei grundsiitzlich die Auf-
- fassung vertreten, dass das Einschreibeverfahren der Verwendung von Marken vorzuziehen sei.

14. Hinsichtlich eciner Anfrage des Justizdepartements des Kantons St. Gallen, betreffend Revision des
kantonalen Gesetzes iiber die gewerblichen Schiedsgerichte, haben wir uns gegeniiber dem
eidgendssischen Eisenbahndepartement in dem Sinne geiussert, dass gegen die Unterstellung der Werkstiitte-
und Taglohnarbeiter und der Werkstittelehrlinge der S.B.B. unter das Gesetz keine Einwendungen erhoben
werden, dass dagegen eine Unterstellung der Beamten und Angestellten der S. B. B., die zur Verwaltung in einem
Offentlich-rechtlichen Dienstverhiiltnis stehen, nicht angdngig erscheine.

15. Wir haben unterm 18.Juli mit der Europiischen Giiter- und Reisegepiick-Versicherungs-Aktiengesellschaft
in Bern einen ncuen Vertrag betreffend die Versicherung des Reisegepiicks abgeschlossen (vgl. Geschiifts-
bericht fiir das Jahr 1920, Seite 39, Ziffer 1.)

16. Mit Schreiben vom 2. August richteten wir an die Mitglieder des ehemaligen Internationalen
Eisenbahntransportkomitees eine Einladung zu einer Konferenz in Lugano auf den 12..Oktober 1921
behufs Besprechung der Frage der Wiedereinsetzung des wihrend des Krieges aufgeldsten Transportkomitees.
An dieser Konferenz wurde heschlossen, das Internationale Eisenbahntransportkomitee wieder ins Leben zu
rufen und die Verwaltung der Schweizerischen Bundesbahnen beauftragt, die vorldufigen Anordnungen hierfir
zu treffen.

17, Stand der Konzessionsgesuche fir Wasserkrifte (vgl. Geschiftshericht fir das Jahr
1920, Seite 41, Ziffer 18).

a. Wir haben der aargauischen Baudirektion Vorschlige zur Abiéinderung des Vertrages vom 2./6. September
1919 unterbreitet fir den Fall, dass das Rupper sw11e1 Werk 1mt cinem Stausee ausgefithrt werden
sollte. Die Verhandlungen sind noch im Gang. :

b. Die Regierung des Kautons Uri hat uns einen neuen Entwurf zu ciner Konzessmn fiir die Ausniitzung
des Kirstelen-, des Brunni- und des Etzlibaches emgesandt

b. Abteilung fiir das Rechtswesen.
I. Versicherungswesen.

1. Von den kantonalen Brandversicherungsanstalten sind uns fir 9 Brandfille Fr. 12 751 .
vergiitet worden.

2. Die unserer Selbstversicherung unterstellten Werte wurden im Berichtsjahre von 78 Brandfiillen betroffen.
"Zu Lasten des Versicherungsfonds gegen Feuerschaden sind Fr. 43 312. 11 verrechnet worden.
Il. Steuerwesen.
Infolge Neucinschiitzung der steuerpflichtigen Llegenschaften musste eine ganze Anzahl von Steuer-
rekursen erhoben werden, die noch nicht erledigt sind. ‘ ’
lll. Unfallwesen.

Die Anzahl der Unfille und der Betrag der im Jahre 1921 ausbezahlten IIaftpﬂlchtentschadxguncren sind
aus den statistisehen Tabellen und den Rechnungen ersichtlich. .

Im Laufe des Berichtsjahres wurden von den Kreisdirektionen 20 Haftpflichtfille erledigt (1920: 38). Von
den dabei getroffenen Abfindungen musste uns auf Grund der Vollziehungsverordnung zum Riickkaufsgesetz
eine zur Genehmigung vorgelegt werden.

IV. Reklamationen wegen Verlustes, Minderung, Beschadigung und Verspitung, sowie Unregelméssigkeiten.
A. Bei den Bundesbahnen eingereichte Reklamationen. 1

Aus dem Jahre 1920 wurden unerledigt iibernommen . . 5986 Reklamationen (1920: 4 179)
Im Berichtsjahre sind neu dazugekommen . . . . . . 12706 i (1920: 18 951)
Erledigt wurden: durch Abweisung . . . . . . . . . 6414 0w . (1920: 6678)

dureh Zahlung. . . . . . . . . . 8180 — (1920 : 10 4686)




B. Bei andern Verwaltungen eingereichte Reklamationen betreffend Transporte, an welchen die Bundesbahnen
beteiligt sind.

Den Bundesbahnen wurden von andern Verwaltungen iiberwiesen 4 733 Reklamationen (1920: 4 615)
Zu einer Zahlung der Bundesbahnen gaben Anlass . . . . . 3 488 ” (1920: 3013)
C. Unregelmiissigkeiten.
Wegen Beschiidigung oder Minderung sind 2 383 (1920: 3 513) :
und wegen Ablieferungshindernissen 2515 (1920: 3 009) Meldungen eingegangen.
: D. Prozesse. ‘
Aus dem Vorjahre hiéngige Prozesse . . . . . . . . . 33 (1920: 26)

Im Berichtsjahre neu dazugekommen . -. . . . . . . 68 (1920: 44)
Im ganzen erledigt . . . . . . . . . . . . . . . 39 (1920: 37)

c. Verwaltung der Pensions-, Hilfs- und Krankenkasse. -

I. Die Pensions- und Hilfskasse.

1. Im Laufe des Berichtsjahres sind der Hilfskassenverwaltung nachstehend aufgefiihrte Fiille zu statuten-
gemiisser Erledigung iiberwiesen worden:

Kreise
General- 1
Fiille direktion 1 - - v - Zusammen

Invalide mit 5 und mehr Dienstjahren 28 264 196 167 83 215 953
Abgefundene gemdiss Art. 41 .. — — — — — 1 1
Gestorbene Aktive . 3 59 46 42 a6 | 40 249
pensionierte Witwen . 5 58 46 37 52 38 236

R Waisen . ) 5 38 45 36 46 39 209

, - Doppelwaisen . — — — — 2 4 6
Gestorbene Invalide 12 80 64 65 23 45 319
pensionierte Witwen . 6 61 43 48 .39 42 239

- Waisen . ; 8 12 29 11 6 22 88

” Doppelwaisen . —_ —_ 3 7 —_ — 10
Gestorbene Witwen ; 7 30 21 " 21 13 10 102
pensionierte Doppelwmaen % — 1 2 —_ 5 1 9
Wiederverheiratete Witwen 7 8 8 9 2 4 28
pensionierte Waisen 3 20 11 10 1 3 48

Ausserdem sind 195 Gesuche um Unterstiitzung gemiss Artikel 43 der Statuten einge-
gangen, welchen von den Hilfskassenkommissionen entsprochen wurde; die Summe der bewilligten Unter-
stiitzungen betrdgt Fr. 91 180. 85. :

Bei der Hilfskassenverwaltung sind im Rcchnungs;alue 41 Invaliditits- und 4() Todesfille infolge Unfalles
als erledigt zur Anzeige gebracht Wmden davon betreffen 30 Invaliditiits- und 29 Todesfiille don Betrieb (Riick-
zahlung der geleisteten Beitriigc). :

2. Beziiglich des Bestandes auf den 31. Dezember 1921 an versicherten Aktiven mit deren an-
rechenbarem Jahresverdienst, sowie an pensionierten Invaliden, Witwen und Waisen gibt nachstehende
Zusammenstellung Auskunft, wobei wir dic Bestinde am 31. Dezember des Vorjahres in Klammern anfiihren:

Versicherte Aktive: . . . 35511 (25390) Versicherte Jahresverdienste . Fr. 184 351 066 .(Fr. 140 811 3'83)

Pensionierte Invalide . . 5073 (3392) Betrag der Jahrespensionen . , 16 007 477 (,, 6 175 424)
, Witwen . . 3468 (3123) ., , ., 4003049 (, 2374092
; Waisen . . 1524 (1486) , . . 484 156 ( ,, 284 970)

W Doppelwaisen-
gruppen . . 203 (186) W % 5 5 127 642 (., 87 061)

Das mneuerdings starke Anwachsen der anrechcenbaren Besoldungs- bzw. Lohnsummen gegentiiber dem Vor-
jahre ist in der Hauptsache eine Folge des auf Anfang des Berichtsjahres erfolgten Eintrittes der stindigen
Arbeiter in die Pensionskasse. Die FErhohung der Zahl der pensionierten Invaliden um 1681 setzt sich zu-
sammen : '




a. aus der Ubernahme der pensionierten Arbeiter. . . . . . . . . . . . . . . . 1047
b. aus dem Uberschuss der Zahl der Pensionierungen (953) iiber dicjenige der Sterbefille der Inva-
liden (819) . . . . . . . i o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e .. K34

Die starke Zunahme der Pensionierungsfille gegeniiber dem Vorjahre (953 statt 160) ist darauf zuriick-
zufithren, dass sich in den Vorjahren wegen der in Aussicht gestandenen Statutenrevision die Zahl.der zur
Pensionierung geeigneten versicherten Aktiven (Beamte, Angestellte und Arbeiter) stark gestaut hat, was sich
nun nach durchgefiihrter Revision durch cine Flut neuer Invalider wieder ausgeglichen hat, ferner durch ver-
mehrte Pensionierung zum Zwecke der Verminderung des Personalbestandes. Das erhebliche Anwachsen der

ausgerichteten Jahrespensionen ist neben der Zunahme der Zahl der Invaliden der Durchfithrung der in Art. 70
" der neuen Statuten vorgeschenen Pensionsrevisionen zuzuschreiben, wobei insbesondere auch die nunmehrige
Verrechnung der bisher auf Betriebsrechnung ausgerichteten Teuerungszulagen zu Lasten der Pensions- und
Hilfskasse in Betracht fillt. Es betragen die Differenzen zwischen den im Bericht pro 1920 und in demjenigen
pro 1921 aufgefiihrten Jahrespensionssummen in runden Zahlen

fir die Invaliden . . . . . TFr. 9832000
y o Witwen . . . . . . , 1629000

» 1 Waisen s e % 199 000
» 5 Doppelwaisen . . . . 41 000
Davon entfallen auf Pensionsrevisionen neue Pensionen
fiir die Invaliden . . . . . Fr. 6143000 Fr. 3 689 000
y  Witwen . . . . . . , 1178000 # 451 000
» » Waisen , ” 88 000 » 111 000
» » Doppelwaisen . » 17 000 " 24 000

Dagegen wird wegen des Wegtfalles der Teuerungszulage an Pensionierte die Betricbsrechnung um rund
4 000 000 Franken entlastet.

3. Die in der Gewinn- und Verlustrechnung der Kasse erscheinende erforderliche Erhohung der Re-
serven von Fr. 336 303 474. 74 setzt sich zusammen aus dem Betrag von Fr. 144 378 976. 27 am 31. Dezember 1920
und aus der durch die Revision der Statuten verursachten FErhohung der erforderlichen Reserven mit
Fr. 191 924 498.47. Wir verweisen in dieser Beziehung auf das unter .dem Titel ,Allgemeines® Gesagte. Der

Unterschied zwischen den dort erwihnten Fr. 144 000 000 und der Summe von Fr. 191 924 498 riihrt in der Haupt-

sache daher, dass die Berechnung des erforderlichen Deckungskapitals noch auf Grund der alten versicherungs-
technischen Grundlagen, insbesondere eines ordentlichen Beitrages von 129 und eines Zinsfusses von 3 /2 °/o
erstellt worden ist. Die Uberinvalidierung des Jahres 1921 (953 statt 316 zu erwartende Invalide) ergibt einen
ungedeckten Betrag von rund Fr. 14 500 000, die periodischen Gehaltserhohungen einen solchen von Fr. 4 300 000.
Als weiterer Verlustposten des Rechnungsjahres 1921 ist der in der Bilanz pro 1920 unter ,Sonstige Guthaben*
als geschuldet aufgefiihrte Betrag von Fr. 8 656 071. 60 (noch nicht cingegangene Monatsbetreffnisse- fiir Be-
soldungserhshungen, Ziffer II (2) der Ubergangsbestimmungen, Nachtrag V), weleher zufolge der neuen Statuten
nicht mehr eingchen wird, zu erwiihnen. Aus der Sterbeversicherung der Aktiven ist ein Gewinn von rund
Fr. 1 300 000 entstanden (192 statt 274 zu erwartende Witwen).

Die fiir die erforderliche Iirh6hung der Reserven angegebenen Summen erheben auf Genauigkeit keinen
Anspruch; erst die Bilanz fiir das Jahr 1922, fiir deren Erstellung die neuen, vom Bundesrat bereits genehmigten
technischen Grundlagen angewendet werden, wird ein zuverlidssiges Ergebnis liefern. Dieses Ergebnis wird
immerhin nicht als endgiiltig zu betrachten sein, weil nicht voraussehbare Faktoren, wie die Herabsetzung des
versicherten Jahresverdienstes, sofort cine entsprechende Verminderung der erforderlichen Reserven und zugleich
des ungedeckten, Betrages zur Folge haben. ’

4. Die auf den 31. Dezember 1921 abgeschlossene Bilanz ist auf Seite 142 dieses Berichtes aufgefiihrt;
sie gibt uns nach dem Vorgebrachten zu besondern Bemerkungen nicht Anlass.

Il. Die Krankenkasse.

1. Die Arbeiterversicherung hat im Berichtsjahre insofern eine Veriinderung erfahren, als die Statuten
der Invaliditits- und Sterbeversicherung der Arbeiter (Regl. Nr. 30 bis) riickwirkend auf den 1. Januar 1921
aufgehoben und die stiindigen Arbeiter in die Pensions- und Hilfskasse aufgenommen wurden. Da sie nun bei
Erkrankungen den Lohnausfall aus der Pensions- und Hilfskasse heziehen, fiillt fiir sie die bisherige Kranken-
geldversicherung nach Massgabe von Art. 16, lit. ¢, der Krankenkassenstatuten vom 20. November 1917 dahin.
Die Versicherung nach den neuen Statuten vom 31. August 1921 ist daher im wesentlichen nicht mehr cine
Krankengeld- wohl aber eine Krankenpflegeversicherung, der beizutreten dem gesamten Personal
freisteht. Eine Krankengeldversicherung besteht nur noch fiir ganz voriibergehend angestelltes Personal, welchem

der Eintritt in die Pensions- und Hilfskasse verwehrt ist; von einer besondern Arbeiterversicherung kann aber

nicht mehr die Rede sein.




2. In der Krankenkasse waren am 31. Dezember 1921 gemiss Art. 16 und 17 der Statuten vom
20. November 1917 versichert (die entsprechenden Zahlen des Vorjahres sind in Klammern angegeben):

Klasse @ (nur Arzt und Arznei) . . . . 9673 (104) Ménner und
922 (37) Frauen;
Klasse & (nur Krankengeld). . . . . .. 18 (91) Ménner, keine
Frauen;

Klasse ¢ (Arzt, Arznei und Krankengeld) . 947 (11129) Ménner und
343 (1269) Frauen.

Die Erkldrung fiir die starke Zunahme in der Versicherungsklasse @, bzw. Abnahme in den Versicherungs-
klassen & und ¢ ergibt sich aus dem oben unter Ziffer 1 Gesagten.

3. Die Ergebnisse der Morbiditdtsmessung fir das Jahr 1920 sind auf den Seiten 150 und 151
dieses Berichtes: , Statistik zur Gewinn- und Verlustrechnung pro 1920*“ und ,, Zusammenstellung der im Rechnungs-
jahr 1920 wirklich entstandenen und der zu erwartenden Zahl der Krankentage“ dargestellt. Diese Zusammen-
stellung ergibt gegeniiber dem Rechnungsjahr 1919 eine Verschlimmerung bei den Werkstiitten und eine Besserung
bei den Kreis-Krankenkassen. Der Prozentsatz der wirklichen Krankentage gegeniiber der Erwartung betrigt
141,32 (123,68) bei den Werkstiitten und 120,48 (121,s3) bei den Kreis- Klankenkassen

/
4. Uber die Gewinn-und Verlustrechnung unserer Krankenkasse geben die Seiten 148/149 Auskunft.

Die Versicherungsklasse @ (nur Arzt, Arznei und Anstaltsbehandlung) hat einen Verlust von Fr. 181 509. —
zu verzeichnen. In diesem Verlust sind der Bundesbeitrag mit Fr. 65 868. 25, der Rechnungsfonds des Vorjahres
mit Fr. 14 263. 27, die Subvention des Kantons Bern mit Fr. 4 043.75 und die Zinsen mit Fr. 1 028. 41 mit-
gerechnet; ohne den Reservefonds hiitte der Verlust Fr. 195 772.27 betragen. Dieser Verlust ist auf den
bedeutend erweiterten Versichertenkreis (vgl. Ziffer 1) und auf die fiir diese Verhiiltnisse ungeniigende Kassen-
auflage (Fr. 1.20 pro Monat) zuriickzufiihren. Vom 1. Januar 1922 an wird, den geidnderten Verhiiltnissen
entsprechend, eine Kassenauflage von Fr. 3. — pro Monat erhoben.

Die Versicherungsklasse 4 (nur Krankengeld) hat einen Géwinn von Fr. 3 992.59 zu velzexchnen, darin
sind der Bundesbeitrag von Fr. 111.90 und die Zinsen von Fr. 85.83 enthalten.

Die Versicherungsklasse ¢ (Arzt, Arznei, Anstaltsbehandlung und Krankengeld) hat einen Verlust von
Fr. 61 309. 93 erlitten. In diesem Verlust sind der Bundesbeitrag mit seinen Zinsen sowie die Subvention des
Kantons Bern von Fr. 158. 25 mitverrechnet, nicht aber der Spezialfonds mit seinen Einnahmen (Ziffer III, 9,
10 und 11) und seinen Ausgaben (Ziffer 1II, 11). Uber diesen Spezialfonds wird gesonderte Rechnung gefiihrt.
Ohne die Beitrige des Bundes und des Kantons Bern sowie deren Zinsen hitte der Verlust im Rechnungsjahr
Fr. 69 573. 84 "betragen.

b. Die Bilanz der Krankenkasse ist auf Seite 151 aufgefiibrt.

lll. Die Unfallversicherung.

Fiir die Unfallversicherung unseres Personals haben wir der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt in -
Luzern fiir das Jahr 1921 folgende Priémien bezahlt:

Fir Betriebsunfalle: (1920)
versicherte Lohnsumme . . . . Fr. 178496 323 (145159 536)
Primie. . . . . . . . . . 2626 198 (2656 134)
mittlerer Primiensatz . . . . . %0 14, (18,3)

Fir Nichtbetriebsunfalle:

versicherte Lohnsumme . . . . Fr. 177732 360 (144316977)
PREMIE - +. ¢ & o s .8 s 3 @3 g 872 180 (632 610)
mittlerer Prdmiensatz . . . . %0 4,9 (4,88)

An Entschadigung fiir die Besorgung des Agenturdienstes haben wir zuriickvergiitet erhalten: 7°%o der
Priimien von Fr. 3 498 378 — Fr. 244 886 (£920: Fr. 230 212).

d. Abteilung fiir den bahnérztlichen Dienst.

1. Im Jahre 1921 sind vom Oberbahnarzte 22 228 Krankheitsfille (1920: 26,463) statistisch verarbeitet
worden. Die Ergebnisse sind in fiinf Tabellen zusammengestellt ¢s. statistische Tabellen).




Da in der Statistik nur diejenigen Fille - enthalten sind, bei welchen die Arbeitsaufnahme im Berichts-
jahre erfolgte, stimmt die Zahl der in Ziffer 5 hiernach gemeldeten Erkrankungen mit derjenigen der statistisch
verarbeiteten Fille nicht iiberein.

2. Die grosste Zahl der Kranken am Ende eines Monates betrug 2718 im Januar (gegeniiber 4050 im
Februar 1920), die kleinste 1670 im September (gegeniiber 1938 im April 1920). Jahresdurchschnitt der Zahl
“der Kranken am Monatsende: 2065 (1920: 2259).

Die Verminderung der Krankheitsfille gegeniiber 1920 ist in der Hauptsache auf das Abflauen der Grippe-
epidemie zuriickzufiihren. Das Total der Grippefiille seit Beginn der Epidemie betrug am 31. Dezember 1921:
27 510 (81. Dezember 1920: 26 112).

3. Mit Wirkung vom 1. Januar 1921 an ist bei der allgemeinen Bundesvelwaltung der \exwaltungsarzthche
Dienst -eingefiihrt und dessen Leitung dem Oberbahnarzte iibertragen worden.

4. Fiir die Gehorpriifungen bei der Anstellung und bei den periodischen Untersuchungen sind bis
jetzt Methoden angewendet worden, die wegen ihrer Unsicherheit nicht voll befriedigten. Die Versuche, ein
zuverlissigeres Verfahren zu finden, fiihrten zu einem Gehdrmesser, welchen wir nun fiir unsere Verwaltung
als obligatorisch erklirt und an die mit den Gehorprifungen betrauten Dienststellen, sowie an die Bahniirzte
abgegeben haben.

5. Aus der Titigkeit des bahnirztlichen Dienstes heben wir folgende Angaben hervor:

General- | Elektrifi- Kreise Total
direktion | kation I 1I III v * 4 1921

(1920)

Aufnahmeuntersuchungen der Bahnirzte . . . . 11 91 | 140 93| 126 75| 132, 666 | (4209)

Begutachtung von Pensionierungen. . . . . . 4 1] 203 149| 91| 34| 115 597 (299)

Begutachtung von Unfallfolgen . . . . . . . 1 1 8| 23| 14 9| 18 74 (47)

Kontrolluntersuchungen. . 6 10 | 332| 172| 133| 109| 472 1234 | (1 245)
2

Angemeldete Erkrankungen . . . . . . . . [172| 277 [4284 /5188|4202 2413|4003 | 20 539 [(27 943)

D. Kreisdirektionen.

Die Kreisdirektionen haben iiber die von ihnen nach Massgabe des Riickkaufsgesetzes und der Vollzie-
hungsverordnung zu demselben behandelten Geschiifte ihren Kreiseisenbahnriten vierteljihrlich Bericht erstattet.
Soweit diese Geschiifte zur endgiiltigen Erledigung der Generaldirektion tiberwiesen werden mussten, sind die
wichtigeren derselben in unserer Berichterstattung erwihnt. Uber die Geschiftsfiihrung im einzelnen geben
die erwihnten Berichte an die Kreiseisenbahnrite ndheren Aufschluss.

Der Bundesrat hat am 4. Mirz 1921 dem Entlassungsgesuch des Herrn Arnold Bertschinger,
Prisident der Kreisdirektion III der Bundesbahnen in Ziirich unter Verdankung der geleisteten Dienste auf
den 1. April 1921 entsprochen. Am 21. Oktober 1921 verschied nach kurzer Krankheit unerwartet rasch Herr
- Direktionspriisident Louis Miirset in Luzern, der von Anfang an im Bundesbahndienste stand, zunichst als
Generalsekretiir, sodann von 1912 an als Mitglied der Kreisdirektion V, zu deren Prisident er 1917 ernannt
wurde. Die Verwaltung verliert in dem Dahingeschiedenen einen ihrer zuverliissigsten und pflichtgetreuesten Beamten.

Wie Sie aus unserer Berichterstattung auf Seite 5 hiervor entnommen haben, ist die provisorische Organisation
mit einem Einzeldirektor gleich wie im Kreise I, am 1. April im Kreise III und am 1. Dezember im Kreise
V zur Durchfiihrung gelangt.

Schlussbemerkungen und Antrége.
Am Schlusse unserer Berichterstattung bemerken wir beziiglich des Rechnungsabschlusses und der Ergeb-
nisse der letztvergangenen Rechnungsjahre folgendes:

Das Kriegsdefizit auf Ende des Jahres 1920 betriigt laut dem Bilanzkonto ,Zu amorti- »
sierende Verwendungen . . . . Fr. 92737762.14
Der Ausgabeniiberschuss der Gewmn und Verlusnechnung des Jalnes 10‘71 betmgt .« 4 72505840.79

Das Gesamtdefizit der Bundesbabnen auf Ende des Jahres 1921 erreicht somit den Betrag von Fr. 165 243 602. 93

Seit dem ersten Jahre des europidischen Krieges, als dem Beginn der Defizitperiode, haben die Rechnungen
mit folgenden Fehlbetriigen abgeschlossen:




Jahr 1914 . . . . . . . . . Fr.17235250.96

, 1915 . . . . . . . . . , 16630119.57
, 1916 . . . . . . . . . , 18706826.84
, 1917 . . . . . . . . . , 29238394.32
, 1918 . . . . . . . . . ., 54848927.44
, 1919 . . . . . . . . . , 30844064 21
, 1920 . . . . . . . . . , 81701313.55
, 1921 . . . . . . . . . , 72505840.79

‘ Total Fr. 271 710 737. 68
Hiervon ist abzuziehen der auf das Jahr 1914 vorgetragene Aktivsaldo des Jahres 1913 von 8 039 164. 15

Betrag des Passivsaldos auf Ende des Jahres 1921 . .. . . . . . . . . . . . . Fr.263671573.53

Im Jahre 1920 ist zur teilweisen Deckung des Defizites der Uberschuss an getilgtem
Schuldkapital infolge der Elstreckung der Tllgungsfnst von 60 auf 100 Jahre verwendet ' ‘
worden mit. . . . . . . . . i i ow o ow & o ow o owm om owm s w s o 98427 970,60

Betrag des Gesamtdefizites auf Ende 1921, wie oben . . . . . . . . . . . . . Fr.165243602.93

Die nachfolgenden Rechnungen des Jahres 1921 enthalten, wie diejenigen der vorangehenden Jahre, die
Abschreibungen fiir die im Jahre 1921 infolge von Neubauten untergegangenen alten Anlagen, die Annuitiit
fiir die Tilgung von Anleihenskosten, die Einlagen in die Spezialfonds, die statutarischen Einlagen in die Pensions-
und Hilfskasse und die bisherige Jahresquote fiir die Verzinsung und Tilgung ihres Defizites, sowie die Riick-
- stellungen fiir die gesetzliche Tilgung des Schuldkapitals in der Frist von 100 Jahren. Den Rechnungen sind
somit alle Operationen auf Grund der gesetzlichen und reglementarischen Vorschriften belastet. Der Bundesrat
hat sich mit diesem Vorgehen in seiner Botschaft vom 19. Mai 1916 betreffend die Jahresrechnungen der Bundes-
bahnen fiir das Jahr 1915 einverstanden erklirt und das Verfahren ist von der Bundesversammlung durch die
Genehmigung der secitherigen Jahresrechnungen bestiitigt worden. Diese Rechnungen behalten dadurch ihre
Gleichformigkeit und wahren den Aufbau nach rechnerisch richtigen Grundsitzen.

Das Defizit des Jahres 1921 ist den verminderten Verkehrseinnahmen infolge der wirtschaftlichen Krise
und den immer noch hohen Betriebsausgaben zuzuschreiben; es ist deshalb, wie die Defizite der vorangehenden
Jahre, durch den européischen Krieg und durch seine Nachwirkungen verursacht worden. Wir sind daher der
Ansicht, dass auch der Fehlbetrag des Jahres 1921 im Jahre 1922 als Kriegsdefizit in das Konto der zu tllgen-
den Verwendungen der Bilanz uberzutragen sei.

Angesichts des hohen Betrages, den die Fehlbetriige der Rechnungen bis Ende des Jahres 1921 erreichen,
muss es unsere erste Sorge sein, diese so bald als moglich zu decken und das finanzielle Gleichgewicht im Haushalte
der Bundesbahnen mdoglichst rasch wieder herzustellen. In unsern letzten Berechnungen iiber die finanzielle
Lage der Bundesbahnen und die voraussichtliche Erreichung des Gleichgewichtes in den Einnahmen und Ausgaben
sind wir zum Schlusse gekommen, dass in einigen Jahren die Periode der Defizite zu Ende gehen werde und
dass das bestehende Defizit durch wiederkehrende Einnahmeniiberschiisse nach und nach getilgt werden konne.
Zur Erreichung dieses Zieles muss aber nicht nur die Zunahme des Verkehrs mit allen zweckdienlichen Mitteln
erstrebt werden, sondern es ist auch notwendig, die Ausgaben auf allen Gebieten des Betriebes noch mehr zu
vermindern und sie auf das fiir die Verwaltung und den Betrieb durchaus notwendige Mass einzuschrinken.




Wir haben unserm Verwaltungsrate vorgeschlagen, Sie zu ersuchen, der Bundesversammlung folgenden

Antrag
zu unterbreiten:

1. Die Rechnungen des J ahres 1921 und die Bilanz auf 31. Dezember 1921 der Verwaltung der schweizerischen
Bundesbahnen werden genehmigt.

2. Die Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Jahr 1921, abschliessend mit cinem Ausgabeniiberschuss
von Fr. 72,505,840. 79 wird genehmigt. Dieser Uberschuss ist im Jahre 1922 dem Kriegsdefizit im Konto
der zu tilgenden Verwendungen der Bilanz beizufiigen, wodurch dasselbe den Betrag von Fr. 165,243,602.93
erreicht. Das Defizit ist durch wiederkehrende Einnahmeniiberschiisse bis zu seiner vollstindigen Tilgung abzu-
tragen.

3. Die Geschiiftsfilhrung der Verwaltung der schweizerischen Bundesbahnen im Jahre 1921 wird genehmigt.

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundespriisident, hochgeachtete Herren Bundesriite, die Versicherung
unserer vorziiglichen Hochachtung.

Bern, den 10. April 1922. Fiir die Generaldirektion
‘ der schweizerischen Bundesbahnen,
Der Prisident:

Beilagen: ' : Zi

ngg.
Rechnungen und Bilanz, nachstehend; g8
Statistische Tabellen, in besonderer .

Ausgabe.







	Geschäftsbericht der Generaldirektion der schweizerischen Bundesbahnen für das Jahr 1921 an schweizerischen Bundesrat zuhanden der Bundesversammlung

